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R u N D E R L A S S E

Nr. 32 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristi-
schen Vorbereitungsdienst; Ausbildungsplan für die Ausbildung in erstinstanzli-
chen Zivilsachen. RdErl. d. MdJ v. 21.10.2014 (2220 - II/E2 - 2014/7685 - II/E)
– JMBl. S. 562 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

der erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. der Ausbildungsplan vom 22. oktober 2010 
(2220 - v/A2 - 2008/11991 - v) wird mit Ablauf des 31. dezember 20014 mit der maß-
gabe aufgehoben, dass er für Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 nr. 1 JAg, die vor 
dem 1. Januar 2015 begonnen haben, fortgilt.

üBERSIcHt

ERStER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführungsarbeitsgemeinschaft

i. Allgemeines

ii. Lernziele

1. Kenntnis der grundlagen, des gangs und der zielsetzung des vorbereitungs-
dienstes

2. Kenntnis der organisation der zivilrechtspflege

3. Kenntnis des gangs eines zivilprozesses

4. Fähigkeit zur herstellung einfacher zivilrichterlicher entscheidungen

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

1. Fähigkeit zur herstellung zivilrichterlicher entscheidungen

1.1 Fähigkeit zur Feststellung von Lebenssachverhalten

1.2 Fähigkeit zur beurteilung von Lebenssachverhalten

1.3 Fähigkeit zur Anwendung verfahrens- und sachlich-rechtlicher normen

1.4 Fähigkeit zur darstellung zivilrichterlicher entscheidungen

2. Kenntnis zivilgerichtlicher verfahren
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2.1 Kenntnis der verfahrensarten

2.2 Kenntnis der Prozessbeendigungsformen

ii. Regelleistungen

iii. Leistungsbeurteilung

iv. Zeugnis

c.

Arbeitsformen und -material

i. Lehr- und Lernformen

ii. Lehrmaterial

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Lernziele

1. Kenntnis der Aufgaben und organisation einer zivilkammer oder einer zivilab-
teilung

2. Fähigkeit zur praktischen Anwendung des zivilprozessrechts aufgrund der be-
arbeitung typischer zivilprozessualer verfahren in der rolle des zivilrichter

3. Anfertigung einer relation

4. erfassung und kritische reflektierung der gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Auswirkungen und grundlagen zivilrichterlicher tätigkeit

ii. Regelleistungen

iii. Leistungsbeurteilung

iv. Ausbildungsnachweis

v. Zeugnis
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ERstER tEiL

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführungsarbeitsgemeinschaft

i. Allgemeines

nach § 24 JAo finden zu beginn der Ausbildung in den Pflichtstationen einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaften statt, und zwar in zivilsachen zwei Wochen.

Während der einführungsarbeitsgemeinschaft werden die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare keiner anderen Arbeitsgemeinschaft und keiner Ausbil-
dungsstelle zugeteilt und versehen ihren dienst nur durch teilnahme an der einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaft sowie deren vor- und nachbereitung.

in den einführungsarbeitsgemeinschaften sind den rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendaren zur unterstützung der während der gesamten Ausbildung not-
wendigen eigenen vorbereitungen methodische hinweise für die erarbeitung von 
bedeutsamer rechtsprechung und Literatur zu geben.

ii. Lernziele

bei der einführungsarbeitsgemeinschaft in erstinstanzlichen zivilsachen ist zu-
nächst deren hervorgehobene stellung als erste einführungsarbeitsgemeinschaft 
innerhalb des vorbereitungsdienstes zu beachten. hieraus ergeben sich besondere 
Ausbildungsziele.

zudem soll die einführungsarbeitsgemeinschaft die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare darauf vorbereiten, während der anschließenden Ausbildung in 
der Praxis bei einem zivilgericht i. instanz von Anfang an möglichst selbstständig 
mitzuarbeiten. hieraus ergeben sich weitere Ausbildungsziele.

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen Grundlagen, 
Gang und Zielsetzung des Vorbereitungsdienstes im Allgemeinen ken-
nen lernen.

Hinweise:

1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die normativen 
grundlagen des referendardienstes kennen lernen. hierzu ist es sinnvoll, bei 
dienstantritt auf die texte von JAg, JAo und des Ausbildungsplans für die 
Ausbildung in erstinstanzlichen zivilsachen zu verweisen.

1.2 es sollen das in § 28 Abs. 1 JAg beschriebene ziel der Ausbildung, die ge-
mäß § 45 Abs. 1 JAg mit der zweiten juristischen staatsprüfung zu treffende 
Feststellung sowie Anforderungen und bewertungen der examensleistungen 
erläutert werden. dabei sind auch die gesetzlichen möglichkeiten zu selbst-
ständiger Arbeit aufzuzeigen, insbesondere nach den § 10 gvg, §§ 139, 142 
stPo und § 59 brAo.
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2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Organisa-
tion der Zivilrechtspflege im überblick kennen lernen.

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Aufgaben, verfas-
sung und zuständigkeit der ordentlichen gerichte kennen lernen.

2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Aufgaben der 
verschiedenen Funktionsträger des gerichts kennen lernen und über die ge-
schäftsverteilung informiert werden.

2.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die gesetzliche 
stellung von richtern, rechtsanwälten und Parteien in zivilgerichtlichen ver-
fahren im Überblick kennen lernen. dabei soll besonders auf die stellung 
der richterin oder des richters im zivilgerichtlichen verfahren eingegangen 
werden, insbesondere auf
•	 Rechtsformen	des	Richterdienstes,
•	 Bindung	des	Richters	an	Recht	und	Gesetz,
•	 sachliche	und	persönliche	Unabhängigkeit	des	Richters.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den Gang des 
Zivilprozesses kennen lernen.

hinweise:

3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen aufgrund der be-
sprechung einer schematischen darstellung sowie der durchsicht einer mus-
terakte den Ablauf eines zivilprozesses kennen lernen.

den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren sollen dabei zugleich 
der eingang einer sache bei gericht, die Weiterleitung zur serviceeinheit, die 
bildung des Aktenzeichens, die Führung von Prozessregistern, die Aktenkon-
trolle, die Anweisungen der serviceeinheit und die weitere bearbeitung durch 
den rechtspfleger veranschaulicht werden.

3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundlegenden 
verfahrensgrundsätze des zivilprozesses und deren bedeutung für staat und 
gesellschaft kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die tragenden Pro-
zessgrundsätze kennen lernen:
•	 Dispositionsgrundsatz,
•	 Beibringungs-	(Verhandlungs-)	Grundsatz,	Mündlichkeits-,	Öffentlichkeits-	

und unmittelbarkeitsgrundsatz,
•	 Beschleunigungs-	und	Konzentrationsgrundsatz,
•	 Anspruch	auf	rechtliches	Gehör,	gesetzlichen	Richter	und	faires	Verfahren.

dabei sollte den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren vor Augen 
geführt werden, dass verfahrensgrundsätze nicht für alle zeiten und alle Pro-
zessordnungen feststehen. es sollte darüber nachgedacht werden, warum 
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der gesetzgeber die einzelnen Prozessordnungen unterschiedlich ausgestaltet 
hat und welchen zielen die zivilprozessualen verfahrensgrundsätze dienen.

4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die methodi-
schen Grundsätze zivilrichterlicher Denk- und Arbeitsweise kennen und 
verstehen lernen. Sie sollen ebenfalls lernen, einfache zivilrichterliche 
Entscheidungen herzustellen.

4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen aktenmäßig festge-
haltene, einfache Lebenssachverhalte feststellen und darstellen lernen und 
dabei verständnis für die Auswahlvorgänge bei der sachverhaltsermittlung 
sowie die bedeutung der sachverhaltsfeststellung für die zivilrichterliche ent-
scheidungsfindung gewinnen.

hinweise:

4.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen den unterschied 
zwischen feststehenden und noch festzustellenden sachverhalten kennen 
und zu berücksichtigen lernen.

4.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, den sach- 
und streitstand eines einfachen Aktenfalls vollständig sowie gestrafft gemäß 
§ 313 Abs. 2 zPo darzustellen und dabei unentbehrliche und entbehrliche 
Angaben im tatbestand zu unterscheiden.

4.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundsätzliche 
methode der rechtlichen begutachtung eines Prozesssachverhalts kennen 
und anwenden lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen den unterschied 
zwischen den an den universitäten üblichen gutachten zu feststehenden 
sachverhalten und gutachten zu Prozesssachverhalten sowie die grundsätz-
liche Anwendung der richterlichen gutachtenmethode in ihren verschiede-
nen Prozesssituationen lernen. mit ihnen soll das grundschema einer sog. 
relation erarbeitet werden. Außerdem sollen ihnen die möglichkeiten für die 
Würdigung von beweisen aufgezeigt werden.

4.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die wichtigsten zi-
vilrichterlichen entscheidungen kennen lernen und lernen, einfache entschei-
dungen abzufassen.

hinweise:

4.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die unterschiede 
von gutachten und entscheidungsgründen nach inhalt, umfang, Aufbau 
und stil kennen und berücksichtigen lernen. sie sollen ebenfalls lernen, die 
grundformen der entscheidungen in der hauptsache, zur vorläufigen voll-
streckbarkeit und über die Kosten zu erfassen und zu tenorieren.

4.3.2 die beweisverfahren und terminsverfügungen sollen im Überblick kennen 
gelernt werden und es soll die Fähigkeit erworben werden, einen einfachen 
beweisbeschluss zu formulieren.
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4.4 den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren soll auch verdeutlicht 
werden, dass
•	 eine	Wechselwirkung	zwischen	Sachverhaltsfeststellung	und	Normanwen-

dung besteht,
•	 Vorverständnisse	auf	die	Tatsachenfeststellung	Einfluss	nehmen	können,
•	 die	Tatsachenfeststellung	durch	die	Vorschriften	über	die	Beweisaufnahme	

beschränkungen unterliegt.

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen zivilrichterli-
che Entscheidungen erfassen, analysieren, beurteilen und selbst her-
stellen lernen.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen Lebenssach-
verhalte im Rahmen eines Zivilprozesses feststellen können. Sie sollen 
lernen,
•	 die Auswahlvorgänge bei der Ermittlung von Sachverhalten zu analy-

sieren und zu beurteilen;
•	 die entscheidungserheblichen tatsachen eines Parteienvortrags ge-

ordnet zusammenzustellen;
•	 Beweise zu erheben und zu würdigen;
•	 die Bedeutung der Sachverhaltsfeststellung für die zivilrichterliche 

Entscheidungsfindung zu ermessen.

hinweise:

1.1.1 die Fähigkeit zur Klärung von Lebenssachverhalten und zur ermittlung der 
entscheidungserheblichen tatsachen ist derzeit fast ausnahmslos noch kein 
Lernziel der rechtswissenschaftlichen Fachbereiche der hochschulen. die 
entwicklung dieser Fähigkeit muss daher einen ersten schwerpunkt der Aus-
bildung in der regelarbeitsgemeinschaft bilden.

1.1.2 den von der universität her an feststehende sachverhalte gewöhnten 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren soll die Wechselwirkung 
von sachverhaltsfeststellung und normanwendung deutlich gemacht wer-
den. sie sollen lernen, dass im zivilprozess der einem gericht unterbreitete 
streitfall und der ihm zugrundeliegende Lebenssachverhalt mit den normen 
und handlungsmitteln des zivilprozess- und zivilrechts auf die entscheidung 
oder anderweitige regelung hin erfasst und eingeordnet wird. die rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendare sollen verstehen, dass vor den einzel-
fragen der spezifischen rechtsanwendung die Klärung, ermittlung und sich-
tung dieses Lebenssachverhalts, wie er sich aus den kontroversen vorträgen 
und begehren der Parteien darstellt oder herausarbeiten lässt, auf die für die 
entscheidung des streitfalls maßgeblichen merkmale hin erforderlich ist.



568

1.1.3 Für die erfassung des Lebensvorgangs ist für die unterschiedlichen ent-
scheidungssituationen des gerichts zu erarbeiten, inwieweit normen des 
materiellen und formellen rechts Auswahl- und Leitungsanweisungen dafür 
geben, den von den Parteien immer nur ausschnittweise vorgetragenen Le-
benssachverhalt so zu verstehen, wie er sich wahrscheinlich in Wirklichkeit 
ereignet hat.

Folgende bereiche sollten hierbei einbezogen werden:

a) der gegensatz von formeller und materieller Wahrheit im zivilprozess,  
§§ 138, 291, 292 zPo sowie die allgemeinen Prozessmaximen;

b) die Lebenserfahrung und das Wissen des gerichts bei der schließung von 
Lücken im tatsächlichen vorbringen;

c) die Lebenserfahrungsregeln und Alltagstheorien, die bei der zivilgerichtli-
chen Arbeit am sachverhalt bedeutsam werden.

1.1.4 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, dass der 
tatsachenvortrag und damit die tatsachenfeststellung auch durch die von 
der zivilprozessordnung zugelassenen beweismittel und beweisverfahren ei-
ner Auswahl und beschränkung unterliegt.

1.1.5 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die bedeutung der 
prozessvorbereitenden tätigkeiten des gerichts (§§ 141 bis 144, 273 zPo) 
für eine zügige und zweckmäßige durchführung des verfahrens kennen ler-
nen und sich des spannungsverhältnisses zwischen der richterlichen Aufklä-
rungspflicht und der Pflicht zur vermeidung einer besorgnis der befangenheit 
bewusst werden.

1.1.6 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen beweisbeschlüsse 
formulieren und die einzelnen beweisverfahren durchführen lernen. sie sollen 
in der Arbeitsgemeinschaft systematisch in die technik der beweiserhebung 
eingeführt werden und dabei auch mit den hierfür einschlägigen sozialwis-
senschaftlichen erkenntnissen wie der interviewtechnik, der Aussagepsy-
chologie und der Kommunikationswissenschaft vertraut gemacht werden.

1.1.7 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, den sach- 
und streitstand eines zivilprozesses vollständig und geordnet darzustellen. 
sie sollen dabei erkennen, dass die vollständige erfassung des sachverhalts 
grundvoraussetzung eines gestrafften tatbestandes gemäß § 313 Abs. 2 
zPo sowie einer erschöpfenden rechtlichen Würdigung ist.

sie sollen ferner erkennen, dass die knappe Fassung des tatbestandes ge-
mäß § 313 Abs. 2 zPo eine weitere Auswahl und verengung bei der erfas-
sung des konkreten Lebenssachverhalts ist. es soll deutlich werden, dass 
der knappe tatbestand als Ausschnitt die ergebnisse der sachverhalts-
klärung zusammenfasst und den verfahrensstand im zeitpunkt der letzten 
mündlichen verhandlung darstellt.

Als besondere Probleme sollten erörtert werden:
•	 Unentbehrliche	 und	 entbehrliche	 Angaben	 im	 Tatbestand	 (§	 313	 Abs.	 2	

zPo);
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•	 die	 Verständlichkeit	 und	 der	 Gegensatz	 von	 technischer	 Rechtssprache	
zur Alltagsumgangssprache;

•	 unterschiedliche	Vorbringen	mehrerer	nebeneinander	streitender	Parteien;
•	 Änderungen	der	prozessualen	Situationen,	z.B.	Änderungen	der	Anträge,	

Parteiwechsel, teilerledigung, teilrücknahme, teilversäumnisurteil, teilan-
erkenntnis;

•	 Klage	und	Widerklage;
•	 Umstände	und	Äußerungen	in	den	Verhandlungsterminen	als	Sachvortrag	

oder beweismittel (indiz) im verhältnis zum inhalt von schriftsätzen und 
zum Protokollinhalt.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen festgestellte 
Lebenssachverhalte erschöpfend und zutreffend rechtlich würdigen ler-
nen.

hinweise:

1.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, einen Pro-
zesssachverhalt in einem logisch und prozessökonomisch aufgebauten gut-
achten umfassend rechtlich zu würdigen. sie sollen lernen

a) zu prüfen, ob der erhobene Anspruch auf dem vorgesehenen Weg verfolgt 
werden kann (Prozessvoraussetzung);

b) zu prüfen, ob der vorgetragene sachverhalt die von den Parteien ge-
wünschten Folgerungen in Anspruch und verteidigung rechtfertigt 
(schlüssigkeits- und erheblichkeitsprüfung);

c) festzustellen, ob diese Folgerungen ohne beweiserhebung gezogen wer-
den können (beweisbedürftigkeit);

d) zu würdigen, ob die erhobenen beweise die begehrte entscheidung recht-
fertigen (beweiswürdigung);

e) zu ermitteln, ob die entscheidung aufgrund der beweislastverteilung erfol-
gen muss.

1.2.2 die behandlung der beweiswürdigung muss in der Arbeitsgemeinschaft ei-
nen schwerpunkt bilden, da sie den jungen Juristinnen und Juristen erfah-
rungsgemäß die meisten schwierigkeiten bereitet. es sollten hierbei vertieft 
behandelt werden:
•	 die	Voraussetzungen	und	die	Bedeutung	von	Beweis-	und	Erfahrungsre-

geln,
•	 die	Probleme	der	freien	Beweiswürdigung,	der	Beweiswert	der	einzelnen	

beweismittel,
•	 der	Sicherheitsgrad	der	richterlichen	Überzeugungsbildung,
•	 die	Prognose	von	Beweisergebnissen	für	Vergleichsvorschläge.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesentli-
chen verfahrensrechtlichen Normen kennen und anwenden lernen, die 
eine zivilrichterliche Entscheidung lenken.
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hinweise:

1.3.1 von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren wird in der ersten 
Ausbildungsstation erwartet, dass zwar das materielle zivilrecht gutachter-
lich angewendet werden kann, dass aber nur die grundzüge des zivilpro-
zesses bekannt sind. Am ende der viermonatigen zivilrechtlichen Ausbildung 
sollen auch die zivilprozessualen normen angewendet werden können. das 
schwergewicht der rechtsdogmatischen Ausbildung muss daher auch in der 
Arbeitsgemeinschaft auf zivilprozessualem gebiet liegen.

1.3.2 das zivilgerichtliche entscheidungsverfahren sollte zu beginn der Arbeits-
gemeinschaft in Fortführung der einführungsarbeitsgemeinschaft vertieft 
werden, um den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren auch eine 
unterstützung für die Ausbildungsstelle zu geben.

1.3.3 didaktisch empfiehlt sich dazu die herstellung einer entscheidung. der zivil-
rechtliche entscheidungsvorgang ist dazu in einzelne Abschnitte und verfah-
rensschritte aufzuteilen.

daran kann dann gezeigt werden, wie die einzelnen Abschnitte zwar in einem 
fortlaufenden Abhängigkeitsverhältnis voneinander stehen, aber je für sich 
das verfahren vorantreiben, indem sie bestimmte entscheidungsmöglichkei-
ten ausschließen oder bejahen und auf das ergebnis, den Abschluss des 
verfahrens, zustreben.

1.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen zivilrichter-
liche Entscheidungen darstellen können.

hinweise:

1.4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen einen orientieren-
den gesamtüberblick erhalten über die verschiedenen urteilsarten und deren 
unterschiedliche Funktionen im zivilgerichtlichen verfahren.

1.4.2 sie sollen auch die wichtigsten tenorierungsmöglichkeiten, dabei auftreten-
de Fehlerquellen und deren (auch vollstreckungsrechtliche) Auswirkungen 
sowie die häufigsten nebenentscheidungen kennen lernen.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verschie-
denen zivilgerichtlichen Verfahren kennen lernen.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen spezielle Ver-
fahrensarten der Zivilprozessordnung kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen folgende verfahren 
anhand konkreter Fälle kennen lernen:
•	 Säumnisverfahren,
•	 Prozesskostenhilfeverfahren,
•	 Mahnverfahren.
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2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verschie-
denen formen der Prozessbeendigung kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen bei der behandlung 
der verschiedenen Formen der beendigung eines Prozesses auch deren Aus-
wirkungen auf die Prozessplanung durch den richter verstehen lernen. Auch 
sollten sie hierbei die unterschiedlichen nebenentscheidungen über Kosten 
und vorläufige vollstreckbarkeit kennen lernen. Als Formen der beendigung 
eines Prozesses sollten behandelt werden:
•	 Urteilsarten,
•	 Vergleich,
•	 Klagerücknahme,
•	 Erledigung.

ii. regelleistungen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare

1. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben regelmäßig unter 
prüfungsähnlichen bedingungen eine Aufsichtsarbeit zu schreiben.

2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben unter prüfungsähn-
lichen bedingungen einen Kurzvortrag zu halten.

hinweise:

die regelleistungen sollen sich in den unterrichtsstoff und die unterrichts-
organisation sinnvoll einfügen. die Klausur soll deshalb die abschließende 
Lernkontrolle vorangegangener unterrichtseinheiten sein. Kurzvorträge soll-
ten nachfolgende Lehrgespräche, Kleingruppenarbeit oder diskussionen vor-
bereiten.

die zahl der geforderten Arbeiten sollte regelmäßig weder unter- noch über-
schritten werden.

iii. beurteilung der Leistungen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung kennen.

hinweise:

1. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll 
in der ersten Woche der Ausbildung mit den rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendaren den Ausbildungsplan und ihre bzw. seine bewertungs-
praxis besprechen. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen 
dabei auch ausdrücklich auf die regelleistungen bzw. mindestanforderungen 
nach den Ausbildungsplänen hingewiesen werden. es soll ihnen deutlich ge-
macht werden, dass für die beurteilung weniger auf einige auffällig positive 
oder negative einzelleistungen als vielmehr auf das insgesamt gezeigte Aus-
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bildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und deren 
niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen ist. dadurch können den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren in sachbezogener Weise die 
grundsätze der bewertungspraxis der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder des 
Arbeitsgemeinschaftsleiters dargestellt und erläutert werden. es sollte dabei 
auch darauf hingewiesen werden, dass die maßstäbe für die Leistungen mit 
dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während den rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendaren zu Anfang ein gewisser Freibereich für 
erste versuche und das hineinfinden in die Praxis zugebilligt werden sollte.

2. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat die 
regelleistungen der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars jeweils 
alsbald mit ihr bzw. ihm zu besprechen, zu bewerten und hinweise für ihre 
verbesserung zu geben. durch die besprechung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhalten, ihren aktuellen Aus-
bildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestrebten Ausbil-
dungsziel zu orientieren.

iv. zeugnis

die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat der 
rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar am ende der Ausbildungszeit ein 
zeugnis zu erteilen, das gemäß § 26 Abs. 4 JAo unter genauer Angabe der regel-
leistungen eine ausführliche beurteilung und eine bewertung der gesamtleistung 
enthält. das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung zu 
erstellen und unverzüglich zu den Personalakten zu geben. das zeugnis ist auf 
Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar zu besprechen.

c.

Arbeitsformen und -materialien

i. Lehr- und Lernformen

Die Organisation des Lehrens und Lernens muss den Lernzielen entsprechen.

Die Reihenfolge der Aufführung der Lernziele im Ausbildungsplan fordert 
keine entsprechende zeitliche Reihenfolge des Ausbildungsablaufs. Die Hin-
weise erläutern die Lernziele und zeigen Möglichkeiten zu deren Operationa-
lisierung auf. Zur Erreichung der Lernziele ist exemplarisches Lernen unter 
eigenverantwortlicher Mitwirkung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare erforderlich, das auch selbstständige Vor- und Nacharbeit sowie 
Vertiefungen aufgrund gezielter Hinweise der Arbeitsgemeinschaftsleiterin 
oder des Arbeitsgemeinschaftsleiters mit umfasst.

hinweise:

1. Alles formelle Lernen muss geplant sein. damit es gelingt, muss es orga-
nisiert werden. die durchführung des Lehrens und Lernens muss sich stets 
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dem Planen gegenüber verantworten. Jede Lerneinheit muss ein klares, den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren mitgeteiltes Lernziel haben, 
das angibt, was und wie gelernt werden soll, welche Fähigkeiten entwickelt 
und verstärkt werden sollen, ob in ein neues sachgebiet einführt wird usw.

2. es muss jeweils die Lernmethode ausgewählt werden, durch die die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare das Lernziel am besten erreichen 
können.

2.1 der Vortrag und das darstellend-entwickelnde Verfahren sollten als unter-
richtsmethoden gewählt werden
•	 zur	 konzentrierten,	 systematischen	 Information	 über	 komplexe	 Sachver-

halte bei hohem neuigkeitsgrad des Lernstoffs;
•	 zur	Vorbereitung	von	gruppenunterrichtlichen	Verfahren,	einer	Diskussion	

oder von einzelarbeiten.

Als weiteres vorbereitendes verfahren in diesem sinne kommt das von einer 
rechtsreferendarin oder einem rechtsreferendar gehaltene Kurzreferat in 
Frage, das auch durch ein zusammenfassendes Arbeitspapier ergänzt oder 
ersetzt werden kann.

2.2 das fragend-entwickelnde Verfahren sollte als unterrichtsmethode ge-
wählt werden
•	 zur	Vermittlung	und	Problematisierung	neuen	Wissens,	wenn	bereits	 ein	

basiswissen durch vortrag, darstellend-entwickelndes verfahren oder 
selbststudium vorhanden ist, wenn Kenntnisse ergänzt, strukturiert und 
problematisiert werden sollen, oder wenn rechtsreferendarinnen bzw. 
rechtsreferendare Fragen stellen;

•	 zur	Aktivierung	und	Motivierung	der	Lerngruppe;
•	 zur	Anleitung	zur	Selbstständigkeit	oder
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenarbeit.

2.3 die Gruppenarbeit sollte als erwachsensgemäße Lehr- und Lernmethode 
gewählt werden
•	 zum	selbsttätigen,	intensiven	Lernen;
•	 zur	Anwendung	und	Übertragung	von	Konzeptionen;
•	 zur	Steigerung	langzeitigen	Interesses	für	Fachprobleme;
•	 zur	Sozialisierung	durch	gruppendynamische	Vorgänge;

wenn die Aufgaben konkret formulierbar sind und das für die Aufgabe er-
forderliche vorwissen nach vortrag oder darstellend-entwickelndem verfah-
ren vorhanden ist, insbesondere zur vorbereitung von Plenumsdiskussionen 
oder unterrichtsgesprächen.

2.4 das rollenspiel sollte als Lehr- und Lernmethode gewählt werden
•	 zur	Analyse	und	zum	Bewusstmachen	von	Konflikten;
•	 zum	„Eindenken”	in	Motivations-	und	Verhaltensmuster	von	Rollenträgern;
•	 zur	Findung	von	Konfliktlösungsstrategien	bei	kontroversen	Themen

nach einer intensiven information über Konfliktsituationen und rollenpositi-
onen.



574

ii. Lehrmaterial

Als Lehr- und Lernmaterial sollen grundsätzlich Originalaktenfälle, praktische 
Prozesssituationen und authentische Entscheidungssituationen dienen.

hinweise:

1. das Lernen an wirklichkeits- und berufsnahen modellen führt zu einem hohen 
Lernerfolg. es erleichtert die beurteilung von praktischen Anwendungsmög-
lichkeiten theoretischer erkenntnisse und strukturiert das durch traditionelle 
verfahren an den hochschulen (vorlesungen, Übungen etc.) erworbene Wis-
sen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare.

2. Alle Akten, Fälle, vermerke, Übersichten, tabellen, Arbeitspapiere etc. sollen 
allen rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren vervielfältigt während 
der bearbeitung zur verfügung gestellt oder zumindest für alle optisch veran-
schaulicht werden (durch benutzung von tafel, Lichtschreiber, schaubildern, 
elektronische Wiedergabeeinheiten (notebook und beamer) etc.).

3. sozialwissenschaftliche erkenntnisse sollen dort behandelt werden, wo sie 
im sozialen Konflikt und im praktischen verfahren relevant werden. durch 
die einbeziehung der sozialwissenschaftlichen erkenntnisse und Fragestel-
lungen in die konkrete juristische Problemlösung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare den sinn und die bedeutung sozialwissen-
schaftlicher Fragen und Antworten für die richterliche entscheidungsfindung 
erkennen und beurteilen lernen.

4. rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – soweit vorhanden – 
ihre erfahrungen und Fragestellungen aus den Ausbildungsstellen in die Ar-
beitsgemeinschaft einbringen.

ZwEitER tEiL

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen in den ersten zwei 
Wochen nach dem Einführungslehrgang die Aufgaben und die Organisa-
tion einer Zivilkammer oder einer Zivilprozessabteilung kennen lernen.

hinweise:

1.1 von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren kann nach der teil-
nahme am einführungslehrgang mit beginn der stationsausbildung erwartet 
werden, dass sie einen allgemeinen Überblick über Funktion und Arbeits-
weise der Ausbildungsstellen besitzen und die wichtigsten grundregeln für 
die zivilistische Arbeit (wesentliche grundsätze des zivilprozessrechts und im 
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zusammenhang damit der gutachtentechnik, des Aufbaus von entscheidun-
gen, der verfahrensarten und des Ablaufs eines verfahrens) kennen.

1.2 sie sind nunmehr im einzelnen in die Aufgaben und die organisation der 
Kammer oder der Abteilung einzuführen, bei der die Ausbildung stattfindet.

das kann anhand der laufenden dezernatsarbeit geschehen. neben dem 
organisatorischen Ablauf sollten auch die für die zivilrichterin oder den zi-
vilrichter in betracht kommenden handlungsmöglichkeiten und -formen 
deutlich gemacht werden. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
sollen veranlasst werden, sich die jeweils einschlägigen vorschriften der zPo 
zu erarbeiten.

ebenso kann die einführung auch anhand einzelner neu eingegangener oder 
noch im Anfangsstadium des verfahrens stehender Akten erfolgen. zu diesen 
können die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare mit der Ausarbei-
tung eines schriftlichen vorschlags oder eines Kurzgutachtens für die weitere 
besprechung mit der Ausbilderin oder dem Ausbilder beauftragt werden. die 
Ausarbeitungen sollten auch Angaben dazu enthalten, wie das verfahren im 
einzelnen weiterzuführen und zu fördern ist.

1.3 An einem vormittag sind die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
über die tätigkeiten der serviceeinheit, des rechtspflegers und des schreib- 
und Protokolldienstes zu informieren.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen während der 
Ausbildung das Zivilprozessrecht aufgrund der Bearbeitung typischer 
zivilprozessualer Verfahren in der Rolle der Zivilrichterin oder des Zivil-
richters praktisch anwenden lernen.

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen durch Anfertigung 
von entwürfen, gutachten und vorschlägen sowie Übernahme weiterer Auf-
gaben in gründlicher und genauer beschäftigung mit möglichst typischen 
verfahren die grundkenntnisse im zivilprozessrecht erarbeiten und sich da-
durch die erforderlichen praktischen und methodischen Fähigkeiten aneig-
nen.

2.2 Als typische verfahren, die in der Ausbildungsstelle nach maßgabe der dort 
vorhandenen Akten vorbereitet und gezielt geübt werden können, sind etwa 
zu nennen:

a) Verkehrsunfallprozess (mit unterschiedlichen schwerpunkten, z.b. 
schadensersatzarten, -umfang, berechnung und ermittlung im Prozess; 
beteiligung der versicherungen und Abwicklungs-/reparaturunterneh-
men; vorfinanzierungskosten und zinsberechnung; beweisfragen; Abwä-
gung der mithaftung).

b) Bauprozess (z.b. mängelabwicklung nach Werkvertragsrecht/vob; 
haftungsfragen im verhältnis bauunternehmer, hersteller und Architekt; 
beweisfragen, z.b. sachverständigenbeweis und die verwertung von be-
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weissicherungsverfahren; Abwicklung von Formularverträgen über den 
Kauf eines eigenheims usw.).

c) Kaufprozess (z.b. vertragsauslegung; §§ 305 bis 310 bgb und Formu-
larverträge; mängelhaftung; finanzierter Kauf in unterschiedlichen Formen; 
auch handelskauf).

d) Schadensersatzprozess aus unerlaubter handlung (z.b. Kausalitäts- 
und beweisfragen; schadensumfang und normzweckbegrenzung; scha-
densberechnungsarten und -ermittlung; verschuldensfragen usw.).

e) Schadensersatzprozess wegen verletzung von vertragspflichten (z.b. 
bestimmung der vorvertraglichen und vertraglichen Pflichten, beweisfra-
gen, schadensumfang und begrenzung aus dem vertragszweck usw.).

2.3 in welchen verfahrensarten die regelleistungen erbracht werden können, ist 
vom dezernat der Ausbilderin oder des Ausbilders abhängig.

2.4 die – nur beispielhafte – Aufzählung soll deutlich machen, dass die be-
handlung ausgefallener und besonders problematischer, weil abgelegener 
rechtsfragen nicht ausbildungsgeeignet ist. soweit materiell-rechtliche be-
zeichnungen genannt sind, geht es nicht um die vermittlung entsprechender 
sachlich-rechtlicher Kenntnisse; diese sollen die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare bereits erworben haben oder sie müssen sie sich erarbei-
ten. es geht hier vielmehr darum, wie sich die materiell-rechtlichen Fragen 
in einem zivilprozess konkret darstellen und wie sie dort behandelt werden 
müssen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen gegen Ende 
der Ausbildungszeit eine Relation gemäß § 32 Abs. 3 JAG anfertigen.

hinweise:

3.1 der für die relation übliche bearbeitungszeitraum sollte nicht mehr als zwei 
Wochen betragen.

3.2 Während der Anfertigung der relation sind die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare von der teilnahme an sitzungen und der dezernatsarbeit 
befreit.

4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen während der 
gesamten Ausbildungsdauer die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen und Grundlagen der zivilrichterlichen tätigkeit erfassen 
und kritisch reflektieren lernen.

hinweise:

die nach § 28 Abs. 1, § 32 Abs. 1 JAg einzubeziehenden gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen und grundlagen zivilrichterlicher tätigkeit 
sind bei jeder gründlichen bearbeitung von verfahren und der besprechung 
von Arbeiten zu behandeln.

ein besonderer schwerpunkt kann an das ende der Ausbildung gesetzt wer-
den, weil die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare jetzt Arbeitswei-
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se und instrumentarium des zivilrichters überblicken und eine erfahrungs-
grundlage gewonnen haben.

bei der Ausbildungsstelle kann etwa anhand eines laufenden verfahrens 
nachgeprüft werden, wie eine getroffene entscheidung oder ein anderer ver-
fahrensabschluss auf die Prozessbeteiligten wirken kann oder gewirkt hat 
und welche Folge eine entscheidung usw. auf die beteiligten verkehrskreise 
haben konnte (z.b. die regulierungspraxis einer versicherung nach An-/Ab-
erkennung bestimmter schadens- oder zinsposten; die haftungsabwicklung 
durch ein baubetreuungsunternehmen nach einer dazu gefällten entschei-
dung; ermittlung des üblichen mietzinses usw.).

ii. regelleistungen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare

1. für das Ziel des § 32 Abs. 2 Nr. 1 JAG, auf der grundlage des Parteivorbrin-
gens einen Lebenssachverhalt klären, erfassen und geordnet darstellen zu 
können, haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare zu beginn 
regelmäßig einen sachbericht anzufertigen.

2. für das Ziel des § 32 Abs. 2 Nr. 3 JAG, Lebenssachverhalte für das rechts-
schutzbegehren der Parteien sachgerecht beurteilen und diese beurteilung 
überzeugend mündlich und schriftlich begründen zu können, haben die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare regelmäßig

a) zwei Gutachten anzufertigen, von denen eines eine beweisstation und 
eines umfangreicheres Parteivorbringen enthalten soll;

b) vier urteilsentwürfe anzufertigen, von denen mindestens einer beweis-
würdigung und einer ein umfangreiches Parteivorbringen enthalten soll;

c) zwei Beschlussentwürfe anzufertigen, davon mindestens einen beweis-
beschluss;

d) zwei Vorträge zu entscheidungsreifen sachen zu halten; die Ausbilderin 
oder der Ausbilder soll sie anschließend mit der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar auf ihre verbesserung hin erörtern.

3. für das Ziel des § 32 Abs. 2 Nr. 2 JAG, zur Feststellung des sachverhalts 
beweise erheben und würdigen zu lernen, haben die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare regelmäßig in einem verfahren unter beachtung von  
§ 10 gvg eine Beweisaufnahme durchzuführen.

4. für das Ziel des § 32 Abs. 2 Nr. 4 JAG, die Leitung und praktische handha-
bung des zivilprozesses im rahmen der verfahrensvorschriften durch betei-
ligung an der Alltagspraxis der Ausbilderin oder des Ausbilders zu erlernen, 
haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare regelmäßig

a) sich angemessen an der Dezernatsarbeit zu beteiligen, insbesondere
•	 bei	den	vorbereitenden	Maßnahmen	gemäß	§§	273,	139	Abs.	4	ZPO,	

der vorbereitung einer güteverhandlung oder eines frühen ersten 
termins, der durchführung eines schriftlichen vorverfahrens und der 
durchführung von beweisbeschlüssen (zeugenladung, sachverständi-
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genbenennung und -auswahl, Auslagenvorschüsse, ordnungsstrafen 
und beiziehung von Akten);

•	 an	drei	Tagen	alle	der	Ausbilderin	oder	dem	Ausbilder	oder	der	bzw.	
dem vorsitzenden vorgelegten Akten mit der Ausbilderin oder dem Aus-
bilder im hinblick auf die zu treffenden verfügungen durchzusprechen, 
zu denen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare zunächst 
einen vorschlag machen sollen;

•	 nach	der	Mitte	der	Ausbildungszeit	an	mindestens	drei	Tagen	die	täglich	
vorgelegten Akten allein zu bearbeiten, indem sie die zu treffenden ver-
fügungen entwerfen und sie, falls erforderlich, der Ausbilderin oder dem 
Ausbilder erläutern;

b) an den Sitzungen der Kammer oder der einzelrichterin oder des ein-
zelrichters teilzunehmen, in denen von ihnen bearbeitete verfahren ver-
handelt werden. An weiteren sitzungen sollen die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare teilnehmen, bis über den Ablauf der mündlichen 
verhandlung genügend Kenntnisse erworben wurden. sie sollen min-
destens auch zu einem verhandlungstermin beigezogen werden, in dem 
vergleichsgespräche geführt werden; diesen Fall sollen die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare möglichst (auch im rahmen anderer 
regelleistungen) vorbereitet haben.

hinweise zu den regelleistungen:

1. die Aufzählung der regelleistungen stellt keine reihenfolge dar, sie sind viel-
mehr im zusammenhang eines sinnvollen Ausbildungsablaufs einzuordnen, 
der auch den gegebenheiten der Ausbildungsstelle entspricht (z.b. tatbe-
stand und gutachten; beweisbeschluss und urteil usw.). dem allgemeinen 
ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird durch die Auswahl der vorgänge nach ihrem 
beispielswert und durch den umfang der besprechungen rechnung getra-
gen werden können.

2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die überlassenen 
Akten nicht nur zu einzelnen Fragen oder rechtsproblemen punktuell bear-
beiten, sondern so weitgehend wie möglich die entstehung und den Ablauf 
des verfahrens vollständig erleben und dabei an den verschiedenen Arbeits-
schritten und zwischenentscheidungen beteiligt werden. Wie die richterin 
oder der richter in der regel bei der schließlichen entscheidung das ver-
fahren nicht zum ersten mal behandelt, sollen auch die rechtsreferendarin-
nen und rechtsreferendare die in diesem Plan geforderten Leistungen nicht 
anhand ihnen allein zu diesem zweck zugeschriebener entscheidungsreifer 
Akten erbringen; sie sollen demgegenüber gerade bei der herstellung und 
Förderung dieser entscheidungsreife mit beteiligt gewesen sein.

3. die vorgeschriebene zahl der geforderten Arbeiten sollte grundsätzlich weder 
unter- noch überschritten werden. die stationsausbildung würde sonst einen 
unausgewogenen schwerpunkt in der Anfertigung und besprechung von 
schriftlichen entwürfen enthalten. dies ginge nicht nur zu Lasten der gründ-
lichkeit der bearbeitung sowie der notwendigen vorbereitung und mitarbeit 
in der Arbeitsgemeinschaft, sondern vor allem auch zu Lasten der praktisch 
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bedeutsamen beteiligung an der alltäglichen Praxis der Ausbilderin oder des 
Ausbilders sowie der teilnahme an instruktiven mündlichen verhandlungen. 
Auch ist die eigenvorbereitung der rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare zu berücksichtigen. selbst wenn die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare hierzu bereit sind, sollte daher eine erhöhung der zahl der 
Leistungen unterbleiben. Andererseits darf eine wesentliche reduzierung der 
zahl der Leistungen nur unter besonderen umständen erfolgen, wenn der 
gleiche Ausbildungserfolg wie im regelfall gewährleistet bleibt, z.b. bei der 
gruppenausbildung wegen der mit ihr verbundenen größeren Arbeitsintensität.

4. Alle schriftlichen entwürfe sind von der Ausbilderin oder vom Ausbilder 
durchzusehen, mit randvermerken zu versehen und zu bewerten. sie sind 
daraufhin möglichst sogleich mit den rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendaren zu besprechen.

5. durch die Wahrnehmung der richterlichen geschäfte gemäß § 10 gvg lernen 
die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare in besonderem maße, eine 
Aufgabe selbstständig und eigenverantwortlich zu erledigen im sinne des 
§ 28 Abs. 1 satz 2 JAg. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
können hier ihre zunächst nur durch Anschauung in vorangegangenen sit-
zungen erlernten Kenntnisse der praktischen handhabung der vorschriften 
des zivilprozessrechts durch eigene Anwendung ausüben. zugleich haben 
die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare hier die möglichkeit, den 
angemessenen umgang mit anderen Prozessbeteiligten durch eigene erfah-
rung zu erlernen. die vorgesehene Wahrnehmung der richterlichen geschäfte 
sollte deshalb unbedingt durchgeführt werden.

6. dem Amtsgericht zugewiesene rechtsreferendarinnen und rechtsreferenda-
re könnten für zwei oder drei tage auch den Arbeitsablauf bei einer Kammer 
des Landgerichts einschließlich des sitzungsablaufs kennen lernen; zu die-
sem zweck könnte die Ausbilderin oder der Ausbilder am Amtsgericht sich 
mit der bzw. dem vorsitzenden einer zivilkammer in verbindung setzen. glei-
chermaßen könnten die einer zivilkammer zugewiesenen rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare den Arbeitsablauf einer zivilprozessabteilung 
des Amtsgerichts kennen lernen.

iii. beurteilung der Leistungen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung aufgrund einer Besprechung zu Beginn ihrer Ausbildung kennen 
lernen.

hinweise:

1. die Ausbilderin oder der Ausbilder soll in der ersten Woche der Ausbildung 
mit den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren den Ausbildungs-
plan und ihre bzw. seine bewertungspraxis besprechen. die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare sollen dabei auch ausdrücklich auf die 
mindestanforderungen nach dem Ausbildungsplan hingewiesen werden. es 
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soll deutlich gemacht werden, dass den rechtsreferendarinnen und rechts-
referendaren durch ihre beteiligung an der zivilgerichtlichen Praxis durch An-
fertigung von entwürfen, vorschläge in der beratung, eigene - wenn auch 
beaufsichtigte - verhandlungsführung und dezernatsarbeit eine mitverant-
wortung für die bearbeitung der rechtsstreite und die regelung der in ihnen 
zutage tretenden sozialen Konflikte zukommt. deshalb wird für die beurtei-
lung weniger auf einige auffällige positive oder negative einzelleistungen als 
vielmehr auf das insgesamt unter dem zuvor genannten gesichtspunkt ge-
zeigte Ausbildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt 
und deren niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen sein. dadurch 
können den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren in sachbezoge-
ner Weise die grundsätze der bewertungspraxis der Ausbilderin oder des 
Ausbilders dargestellt und erläutert werden. es sollte dabei auch darauf hin-
gewiesen werden, dass die maßstäbe für die praktische brauchbarkeit der 
Leistungen mit dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während 
den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren zu Anfang ein gewisser 
Freibereich für erste versuche und das hineinfinden in die Praxis zugebilligt 
werden sollte.

2. die Ausbilderin bzw. der Ausbilder hat die Arbeitsergebnisse der rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare jeweils alsbald mit ihnen zu besprechen, 
zu bewerten und hinweise für ihre verbesserung zu geben. dies gilt insbe-
sondere für die regelleistungen. durch die besprechung sollen die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhalten, den aktuellen 
Ausbildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestrebten Aus-
bildungsziel zu orientieren.

iv. Ausbildungsnachweis

es ist ein Ausbildungsnachweis nach dem beigefügten muster zu führen, in dem 
die einzelnen Leistungen festzuhalten und in den auch die beurteilungen sowie die 
erteilten noten aufzunehmen sind. Am ende der Ausbildung ist der Ausbildungs-
nachweis dem zeugnis beizufügen.

v. zeugnis

die Ausbilderin oder der Ausbilder hat am ende der Ausbildungszeit der rechts-
referendarin oder dem rechtsreferendar ein zeugnis zu erteilen, das gemäß § 18 
Abs. 2 JAo auf der grundlage des beizufügenden Ausbildungsnachweises eine 
ausführliche beurteilung und eine bewertung der gesamtleistung mit einer note 
und einer Punktzahl nach § 15 JAg enthält. das zeugnis ist spätestens einen mo-
nat nach ende der Ausbildung zu erstellen und unverzüglich zu den Personalak-
ten zu geben. das zeugnis ist auf Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem 
rechtsreferendar zu besprechen.

DRittER tEiL

VORDRucKE



581

A
U

SB
IL

D
U

N
G

SN
A

C
H

W
EI

S 
Au

sb
ild

un
g 

in
 e

rs
tin

st
an

zl
ic

he
n 

Zi
vi

ls
ac

he
n 

  R
ec

ht
sr

ef
er

en
da

r(
in

):
 

Au
sb

ild
un

gs
st

el
le

: 
Be

gi
nn

 u
nd

 E
nd

e 
de

r 
Au

sb
ild

un
g:

 

Au
sb

ild
er

(in
):

 
U

nt
er

br
ec

hu
ng

en
 /

 F
eh

lz
ei

te
n:

 

  

Ar
t 

de
r 

Le
is

tu
ng

 
(A

us
bi

ld
un

gs
pl

an
, 

Zw
ei

te
r 

Te
il)

 

Ak
te

nz
ei

ch
en

 

An
fo

rd
er

un
ge

n 
(I

nh
al

t,
 U

m
fa

ng
, S

ch
w

ie
rig

ke
its

gr
ad

, 
Be

ar
be

itu
ng

sf
ris

t)
 

Be
ur

te
ilu

ng
 

(D
ar

st
el

lu
ng

, r
ec

ht
lic

he
 W

ür
di

gu
ng

, p
ra

kt
is

ch
e 

Ve
rw

en
db

ar
ke

it)
 

N
ot

e 

Sa
ch

be
ric

ht
 

(Z
iff

er
 I

I.
1)

 
 

 
 

G
ut

ac
ht

en
 

m
it 

Be
w

ei
ss

ta
tio

n 
(Z

iff
er

 I
I.

2a
) 

 
 

 

G
ut

ac
ht

en
 

m
it 

um
fa

ng
re

ic
he

re
m

 
Pa

rt
ei

vo
rb

rin
ge

n 
(Z

iff
er

 I
I.

2a
) 

 
 

 

U
rt

ei
ls

en
tw

ur
f 

(Z
iff

er
 I

I.
2b

) 
 

 
 

U
rt

ei
ls

en
tw

ur
f 

(Z
iff

er
 I

I.
2b

) 
 

 
 

 



582

   

 Au
sb

ild
un

gs
na

ch
w

ei
s 

Er
st

in
st

an
zl

ic
he

 Z
iv

ils
ac

he
n 

fü
r 

R
ec

ht
sr

ef
er

en
da

r(
in

) 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

Se
ite

 2
 v

on
 3

 
  

Ar
t 

de
r 

Le
is

tu
ng

 
(A

us
bi

ld
un

gs
pl

an
, 

Zw
ei

te
r 

Te
il)

 

Ak
te

nz
ei

ch
en

 

An
fo

rd
er

un
ge

n 
(I

nh
al

t,
 U

m
fa

ng
, S

ch
w

ie
rig

ke
its

gr
ad

, 
Be

ar
be

itu
ng

sf
ris

t)
 

Be
ur

te
ilu

ng
 

(D
ar

st
el

lu
ng

, r
ec

ht
lic

he
 W

ür
di

gu
ng

, p
ra

kt
is

ch
e 

Ve
rw

en
db

ar
ke

it)
 

N
ot

e 

U
rt

ei
ls

en
tw

ur
f 

m
it 

Be
w

ei
sw

ür
di

gu
ng

 
(Z

iff
er

 I
I.

2b
) 

 
 

 

U
rt

ei
ls

en
tw

ur
f 

m
it 

um
fa

ng
re

ic
he

re
m

 
Pa

rt
ei

vo
rb

rin
ge

n 
(Z

iff
er

 I
I.

2b
) 

 
 

 

Be
sc

hl
us

se
nt

w
ur

f 
(Z

iff
er

 I
I.

2c
) 

 
 

 

Be
sc

hl
us

se
nt

w
ur

f 
- 

Be
w

ei
sb

es
ch

lu
ss

 -
 

(Z
iff

er
 I

I.
2c

) 

 
 

 

Vo
rt

ra
g 

(Z
iff

er
 I

I.
2d

) 
 

 
 

Vo
rt

ra
g 

(Z
iff

er
 I

I.
2d

) 
 

 
 

Be
w

ei
sa

uf
na

hm
e 

(Z
iff

er
 I

I.
3)

 
 

 
 

 



583

 

Au
sb

ild
un

gs
na

ch
w

ei
s 

Er
st

in
st

an
zl

ic
he

 Z
iv

ils
ac

he
n 

fü
r 

R
ec

ht
sr

ef
er

en
da

r(
in

) 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

Se
ite

 3
 v

on
 3

 
  

Ar
t 

de
r 

Le
is

tu
ng

 
(A

us
bi

ld
un

gs
pl

an
, 

Zw
ei

te
r 

Te
il)

 

Ak
te

nz
ei

ch
en

 

An
fo

rd
er

un
ge

n 
(I

nh
al

t,
 U

m
fa

ng
, S

ch
w

ie
rig

ke
its

gr
ad

, 
Be

ar
be

itu
ng

sf
ris

t)
 

Be
ur

te
ilu

ng
 

(D
ar

st
el

lu
ng

, r
ec

ht
lic

he
 W

ür
di

gu
ng

, p
ra

kt
is

ch
e 

Ve
rw

en
db

ar
ke

it)
 

N
ot

e 

Be
te

ili
gu

ng
 a

n 
de

r 
D

ez
er

na
ts

ar
be

it 
(Z

iff
er

 I
I.

4a
) 

 
 

 

R
el

at
io

n 
(Z

iff
er

 I
.3

) 
 

 
 

Te
iln

ah
m

e 
an

 S
itz

un
ge

n 
(Z

iff
er

 I
I.

4b
) 

 

  Au
sb

ild
un

gs
na

ch
w

ei
s 

ab
ge

sc
hl

os
se

n 
am

: 
  Au

sb
ild

er
(in

):
 

  __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

O
rt

, D
at

um
 

   __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

U
nt

er
sc

hr
ift

 

R
ec

ht
sr

ef
er

en
da

r(
in

):
 

  __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

O
rt

, D
at

um
 

   __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

U
nt

er
sc

hr
ift

 
 



584

 

ZEUGNIS 
über die Ausbildung in erstinstanzlichen Zivilsachen 

- Arbeitsgemeinschaft - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Arbeitsgemeinschaft beim: 

Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbstständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sonstige Bemerkungen 
 (u.a. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie Auswirkungen der juristischen Berufsausübung) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gesamtwürdigung und Note nach § 26 Abs. 4 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Arbeitsgemeinschaftsleiter(in) 

 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in erstinstanzlichen Zivilsachen 

- Ausbildungsstelle - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Ausbildungsstelle: 

Ausbilder(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbstständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 

 

 

 

 c) Größere schriftliche Arbeit (Relation) 

 

 

 

 d) Beteiligung an der praktischen Arbeit 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

5. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie 

Auswirkungen der juristischen Berufsausübung 

 

 

 

 

 

6. Sonstige Bemerkungen 

 

 

 

 

 

7. Gesamtwürdigung und Note nach § 18 Abs. 2 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Ausbilder(in) 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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Nr. 33 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristi-
schen Vorbereitungsdienst; hier: Ausbildungsplan für die Ausbildung in den Wahl-
stationen nach § 31 Abs. 1 Satz 3, § 37 Abs. 4 JAG. RdErl. d. MdJ vom 21.10.2014 
(2220 - II/E2 - 2014/7703 - II/E) – JMBl. S. 588 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

der erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. der Ausbildungsplan vom 21. oktober 2009 
(2220 - V/A2 - 2008/11992 - V) wird mit Ablauf des 31. dezember 2014 mit der maßga-
be aufgehoben, dass er für Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 nr. 5 JAg, die vor 
dem 1. Januar 2015 begonnen haben, fortgilt.

üBERSIcHt

ERStER tEIL:

ALLGEMEINES

A.

Arbeitsgemeinschaften

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur erbringung von Prüfungsleistungen

1.1 Kurzvortrag

1.2 Prüfungsgespräch

2. besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

ii. Lehr- und Lernformen

iii. Lehrmaterial

iv. Leistungsbeurteilung

v. Zeugnis

B.

Ausbildungsstellen

i. Zielsetzung

ii. Ausbildungsablauf und Lernziele

1. Kennenlernen der Aufgaben und der organisation der Ausbildungsstelle

2. vertiefung vorhandener und erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten

2.1 vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten aus der Pflichtausbildung
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2.2 Kennenlernen der speziellen rechtsmaterien der Ausbildungsstelle

2.3 Kennenlernen des berufsfeldes

2.4 vertiefung der Fähigkeit zur beurteilung gesellschaftlicher grundlagen und 
Auswirkungen

3. besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

iii. Regelleistungen

iv. Leistungsbeurteilung

v. Ausbildungsnachweis

vi. Zeugnis

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DEN EINZELNEN WAHLStAtIONEN

Nr. 1: ZiViLRECHtsPFLEGE

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem gebiet der streitentschei-
denden zivilrechtspflege

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung zivilrechtlicher ent-
scheidungen

1.2 vertiefung der Kenntnis des vorläufigen rechtsschutzes

1.3 vertiefung der Kenntnis vollstreckungsrechtlicher verfahren

1.4 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

1.5 vertiefung der Fähigkeit zur vertragsgestaltung

1.6 vertiefung der Kenntnis praktisch bedeutsamer Formen und verfahren zur be-
gründung und beendigung von rechtsstellungen

2. Kenntnis der rechtsmittel und rechtsbehelfe

2.1 Kenntnis des berufungsverfahrens

2.2 Kenntnis des beschwerdeverfahrens und der sonstigen rechtsbehelfe

2.3 beurteilung der bedeutung von rechtsmitteln und rechtsbehelfen
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B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem berufungsgericht

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur darstellung zivilrichterlicher entscheidungen

2. vertiefung der Kenntnisse des zivilprozessualen verfahrens und Ausbau der 
Fähigkeiten zu sprachlicher Kommunikation

3. Kennenlernen des zivilrechtlichen rechtsmittelverfahrens

ii. Regelleistungen

(2) Ausbildung bei einem Familiengericht

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur darstellung zivilrichterlicher entscheidungen

2. Kennenlernen des materiellen Familienrechts und der verfahren nach dem 
6. buch der zPo

3. vertiefung der Kenntnisse des zivilprozessualen verfahrens und Ausbau der 
Fähigkeiten zu sprachlicher Kommunikation

4. Kennenlernen typischer juristischer tätigkeitsbereiche

ii. Regelleistungen

(3) Weitere Ausbildungsstellen

Nr. 2: stRAFRECHtsPFLEGE

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem gebiet der strafrechtspfle-
ge

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung strafrechtlicher Ar-
beitsergebnisse

1.2 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation in 
einzelnen berufsrollen

1.3 vertiefung der Kenntnis des strafrechtlichen beweisverfahrens

1.4 vertiefung der Kenntnis der strafprozessualen rechtsbehelfsverfahren
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1.5 vertiefung der Kenntnis des strafprozessualen revisionsverfahrens

2. Kenntnis der grundlage des Jugendstrafrechts und des strafvollzugsrechts

2.1 Kenntnis der grundlegenden regelungen des Jgg

2.2 Kenntnis der gesetzlichen grundlagen der strafvollstreckung und der rechtli-
chen stellung des gefangenen

2.3 beurteilung der chancen des strafvollzugs

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einer staatsanwaltschaft

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur bearbeitung von ermittlungsverfahren und zur dar-
stellung von Abschlussverfügungen

2. vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

3. vertiefung der Kenntnis strafprozessualer rechtsbehelfsverfahren und des 
gnadenwesens

4. Kennenlernen staatsanwaltschaftlicher, polizeilicher und sonstiger tätigkeits-
bereiche

ii. Regelleistungen

(2) Ausbildung bei einem gericht

i. Lernziele

1. vertiefung der Fähigkeit zur Abfassung von strafurteilen

2. vertiefung der Kenntnisse des strafprozessualen verfahrens und Ausbau der 
Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

3. Kennenlernen strafrichterlicher und sonstiger tätigkeitsbereiche

ii. Regelleistungen

(3) Weitere Ausbildungsstellen
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Nr. 3: stAAt UND VERwALtUNG

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem gebiet des verwaltungs-
rechts

1.1 vertiefung der Kenntnisse über das verwaltungsverfahren und der Fähigkeit zur 
herstellung und darstellung von verwaltungsentscheidungen

1.2 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

2. erwerb der Fähigkeit zur herstellung und darstellung verwaltungsgerichtlicher 
entscheidungen

2.1 Kennen- und Anwendenlernen der verfahrensrechtlichen normen des verwal-
tungsgerichtlichen verfahrens

2.2 Fähigkeit zur darstellung, Analyse und beurteilung verwaltungsgerichtlicher 
entscheidungen

2.3 Kennenlernen der verfahren des vorläufigen rechtsschutzes

2.4 Kennenlernen der verwaltungsgerichtlichen rechtsbehelfe

2.5 Kennenlernen von stellung und Funktion der verwaltungsgerichtsbarkeit

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem verwaltungsgericht

i. Lernziele

1. Kennenlernen von stellung und Funktion der verwaltungsgerichtsbarkeit

2. erwerb der Fähigkeit zur herstellung und darstellung verwaltungsgerichtlicher 
entscheidungen

3. Kennenlernen der verfahren des vorläufigen rechtsschutzes

4. Kennenlernen der verwaltungsgerichtlichen rechtsbehelfe

ii. Regelleistungen

(2) Weitere Ausbildungsstellen
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Nr. 4: stEUERN UND FiNANZEN

A.

Arbeitsgemeinschaft

ein Ausbildungsplan für die Arbeitsgemeinschaft existiert bislang nicht.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem Finanzgericht

i. Lernziele

1. Kenntnisse der besonderheiten des finanzgerichtlichen verfahrens

2. Fähigkeit zur darstellung und beurteilung finanzgerichtlicher entscheidungen

3. vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und überzeugender 
Argumentation in der rolle der richterin oder des richters

ii. Regelleistungen

(2) Ausbildung beim hessischen Finanzgericht

Nr. 5: ARBEit

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse auf dem gebiet der zivilrechtspflege unter arbeits-
rechtlichen Aspekten

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung arbeitsrechtlicher ent-
scheidungen

1.2 vertiefung der Kenntnis vollstreckungsrechtlicher verfahren in arbeitsrechtli-
cher sicht

1.3 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

2. Kenntnis der besonderen arbeitsrechtlichen verfahren

3. Überblick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen berufsfelder außerhalb der 
Arbeitsgerichtsbarkeit

3.1 Wahrnehmung arbeitsrechtlicher Aufgaben als rechtsanwalt

3.2 Kenntnis arbeitsrechtlicher Aufgaben in der öffentlichen verwaltung
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3.3 Kenntnis arbeitsrechtlicher Aufgaben in verbänden, Körperschaften und Wirt-
schaftsunternehmen

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem Arbeitsgericht

i. Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse auf dem gebiet der zivilrechtspflege unter arbeits-
rechtlichen Aspekten

2. Kenntnisse der besonderen arbeitsrechtlichen verfahren

3. vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung arbeitsrechtlicher ent-
scheidungen

4. vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

ii. Regelleistungen

(2) Weitere Ausbildungsstellen

Nr. 6: wiRtsCHAFt

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem gebiet der zivilrechtspflege

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung wirtschaftsrechtlicher 
entscheidungen

1.2 vertiefung der Kenntnisse des vorläufigen rechtsschutzes

1.3 vertiefung der Kenntnis vollstreckungsrechtlicher verfahren

1.4 vertiefung der Kenntnis exemplarischer wirtschaftsrechtlicher Fragestellungen

1.5 vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

2. Überblick über die wichtigsten berufsfelder außerhalb der zivilgerichtsbarkeit

2.1 Wahrnehmung wirtschaftsrechtlicher Aufgaben als rechtsanwalt

2.2 Kenntnis wirtschaftsrechtlicher Aufgaben in unternehmen

2.3 Kenntnis wirtschaftsrechtlicher Aufgaben im bereich der öffentlichen verwal-
tung

2.4 Kenntnis wirtschaftsrechtlicher Aufgaben in verbänden
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B.

Ausbildungsstellen

ein Ausbildungsplan für einzelne Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.

Nr. 7: sOZiALwEsEN

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

1. vertiefung der bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten

1.1 vertiefung der Fähigkeit zur darstellung und beurteilung richterlicher entschei-
dungen

1.2 vertiefung der Kenntnis vollstreckungsrechtlicher verfahren

1.3 vertiefung der Kenntnis zu sprachlicher Kommunikation und Argumentation

2. Kenntnis der besonderen sozialrechtlichen verfahren

3. Überblick über die wichtigsten berufsfelder außerhalb der sozialgerichtsbar-
keit

3.1 Wahrnehmung sozialrechtlicher Aufgaben als rechtsanwalt

3.2 Kenntnis sozialrechtlicher Aufgaben im bereich der öffentlichen verwaltung

3.3 Kenntnis sozialrechtlicher Aufgaben in verbänden

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem sozialgericht

i. Lernziele

1. Fähigkeit zur darstellung und beurteilung sozialrichterlicher entscheidungen

2. Kenntnisse der besonderen sozialrechtlichen verfahren

3. vertiefung der Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und überzeugender 
Argumentation in der rolle der richterin oder des richters

ii. Regelleistungen

(2) Weitere Ausbildungsstellen

Ergänzende Ausbildungspläne der Rechtsanwaltskammern
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ERStER tEIL

ALLGEMEINES

A.

Arbeitsgemeinschaften

i. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Beherr-
schung der zur Erbringung der nach der Wahlstation anstehenden Prü-
fungsleistungen für die zweite juristische Staatsprüfung erforderlichen 
Arbeitsformen vertiefen.

hinweise:

ziel der beschäftigung mit den Prüfungsleistungen und Arbeitsformen der 
zweiten juristischen staatsprüfung ist es, durch Analyse der Arbeitsformen 
und durch den umgang mit den jeweiligen Anforderungen sowie durch die 
Übung der einzelnen Leistungen einen Kenntnis- und erfahrungsbereich vor-
zubereiten, der die bessere bewältigung der besonderen Prüfungssituation 
ermöglicht. diese Ausrichtung auf examensanforderungen dient nicht ledig-
lich dazu, die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare mit den For-
men der einzelnen Leistungsanforderungen der Prüfungsleistungen vertraut 
zu machen, wobei Patentrezepte oder verbindliche Leitlinien nicht gegeben 
werden können. vielmehr sollen sich die rechtsreferendarinnen und rechts-
referendare mit Form und inhalt der Prüfungsleistungen auseinandersetzen, 
um dabei zweifelsfragen zu klären, noch ausgleichbare Lücken zu erkennen 
und eine deutliche strukturierung für die vorbereitungen auf die staatsprü-
fung zu erhalten. die beschäftigung mit konkreten Aufgaben soll die Arbeits-
gemeinschaft sachlich vorbereiten und zugleich psychische hemmungen vor 
der Prüfungssituation abbauen.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
vertiefen, einen Kurzvortrag zu halten.

hinweise:

Ausgehend von § 50 Abs. 2 JAg kann die behandlung des vortrags, der 
die simulation einer beratungssituation darstellt, in der Arbeitsgemeinschaft 
unterschiedlich angelegt werden. Legt man zum beispiel Wert darauf, die 
Praxissituation möglichst realistisch nachzustellen, so könnten sich alle mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft auf den vortrag so vorbereiten, dass ihn 
jeder halten könnte. neben der oder dem vortragenden wird aus anderen 
teilnehmerinnen und teilnehmern das zu beratende entscheidungsgremium 
gebildet, das dann in öffentlicher beratung aufgrund des vortrags in verbin-
dung mit den selbst vorher erarbeiteten Kenntnissen zu seiner entscheidung 
kommen muss.

zieht die Arbeitsgemeinschaft die simulierung der rahmenbedingungen 
des examens vor, so können etwa drei mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
den vortrag in einer examenssituation abnehmen und dann wiederum öf-



597

fentlich beraten, welche Kriterien sie für die bewertung heranziehen würden. 
dadurch kann unter beteiligung der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder des 
Arbeitsgemeinschaftsleiters den teilnehmerinnen und teilnehmern verdeut-
licht werden, welche bewertungselemente für den vortrag von bedeutung 
sein können.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen sich mit den 
Anforderungen vertraut machen, die das Prüfungsgespräch an sie stellt.

hinweise:

1.2.1 § 50 Abs. 1 JAg regelt die Anforderung des Prüfungsgesprächs unter be-
rücksichtigung eines weiten gestaltungsspielraums, um klarzustellen, dass 
es sich hier in erster Linie um nachzuweisendes verständnis handelt. be-
rücksichtigt man, dass die Prüferinnen und Prüfer als Praktiker bestimmte 
Arbeitsbereiche haben und aus diesen Arbeitsbereichen erfahrungen mit ein-
bringen, so lässt sich schwerlich eine genaue vorbereitung treffen. das Prü-
fungsgespräch ist häufig fallorientiert; nicht selten werden höchstrichterliche 
entscheidungen, veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder zeitungsmel-
dungen zum Ausgangspunkt von erörterungen genommen.

1.2.2 Für die Arbeitsgemeinschaft können sich mehrere Formen der vorbereitung 
anbieten:
•	 Es	können	Berichte	über	aktuelle	rechtspolitische	Ereignisse	oder	Vorha-

ben (rechtsreformen, rechtliche Auswirkungen wirtschaftlicher mangel- 
oder Überflusszeiten usw.) anhand der aktuellen juristischen zeitschrif-
tenliteratur, Übersichten und Literaturschauen in regelmäßigen Abständen 
gegeben werden.

•	 Es	 können	 Berichte	 über	 neuere	 Entscheidungen	 und	 Aufsätze	 in	 der	
gängigen Fachzeitschriftenliteratur gegeben werden, die die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare untereinander aufteilen und jeweils in 
die Arbeitsgemeinschaft einbringen, wobei dafür in jeder veranstaltung ein 
bestimmter zeitanteil vorgesehen wird.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Wahlstation erworbenen Kennt-
nisse und fähigkeiten vertiefen und insbesondere jene fragenkreise 
ergänzend bearbeiten, die in den vorherigen Stationen nur im überblick 
behandelt wurden.

hinweise:

der normative Ausbildungsstand der rechtsreferendarinnen und rechts-
referendare am beginn der letzten Ausbildungsstation ergibt sich aus den 
Ausbildungsplänen der einzelnen Ausbildungsstationen; auf diese wird aus-
drücklich bezug genommen. Allerdings wird der tatsächliche Ausbildungs-
stand der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare kaum je einheitlich 
diesen normativen vorgaben entsprechen. die Arbeitsgemeinschaft bedarf 
daher jedes mal neu der individuellen Ausgestaltung durch die Arbeitsge-
meinschaftsleiterin oder den Arbeitsgemeinschaftsleiter in einer Weise, wie 
sie dem Ausbildungsstand der jeweiligen teilnehmerinnen und teilnehmer 
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gerecht wird. Aus diesem grund lässt sich nicht allgemeingültig regeln, auf 
welche bereiche sich die vertiefung des bisherigen Ausbildungsstands er-
strecken soll. dabei sollen jedenfalls die für die Arbeitsgemeinschaften in den 
einzelnen Wahlstationen formulierten besonderen Ausbildungsziele verfolgt 
werden.

Weitere, von den Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren zu er-
werbende besondere Kenntnisse und fähigkeiten sind für die einzelnen 
Wahlstationen speziell geregelt.

ii. Lehr- und Lernformen

Die Organisation des Lehrens und Lernens muss den Lernzielen entsprechen.

Die Reihenfolge der Aufführung der Lernziele im Ausbildungsplan fordert 
keine entsprechende zeitliche Reihenfolge des Ausbildungsablaufs. Die Hin-
weise erläutern die Lernziele und zeigen Möglichkeiten zu deren Operationa-
lisierung auf. Zur Erreichung der Lernziele ist exemplarisches Lernen unter 
eigenverantwortlicher Mitwirkung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare erforderlich, das auch selbständige Vor- und Nacharbeit sowie Ver-
tiefungen aufgrund gezielter Hinweise der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder 
des Arbeitsgemeinschaftsleiters mit umfasst.

hinweise:

1. Alles formelle Lernen muss geplant sein. damit es gelingt, muss es organi-
siert werden. die durchführung des Lehrens und Lernens muss sich stets 
dem Planen gegenüber verantworten. Jede Lerneinheit muss ein klares, den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren mitgeteiltes Lernziel haben, 
das angibt, was und wie gelernt werden soll, welche Fähigkeiten entwickelt 
und verstärkt werden sollen, ob es in ein neues sachgebiet einführt usw.

2. die Lernziele sollen die in den einzelnen Ausbildungsstellen gewonnenen er-
fahrungen sowie die dort entstandenen bedürfnisse der rechtsreferendarin-
nen und rechtsreferendare berücksichtigen. Auch sollten nach möglichkeit 
mit jeder Lehreinheit mehrere Lernziele gemeinsam verfolgt werden.

3. befinden sich in einer Arbeitsgemeinschaft rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare, die in unterschiedlichen Wahlstationen nach § 29 Abs. 3 
JAg ausgebildet werden, so ist aus den einschlägigen Ausbildungsplänen 
eine den bedürfnissen dieser besonderen Arbeitsgemeinschaft gerecht wer-
dende Auswahl der Lernziele zu treffen. dabei sollte auch berücksichtigt wer-
den, wie groß die Anzahl der einer bestimmten Wahlstation zugewiesenen 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare im verhältnis zur gesamtzahl 
der mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ist.

4. es muss jeweils die Lernmethode ausgewählt werden, durch die die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare das Lernziel am besten erreichen 
können.

5. der Vortrag und das darstellend-entwickelnde Verfahren sollten als unter-
richtsmethoden gewählt werden
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•	 zur	 konzentrierten,	 systematischen	 Information	 über	 komplexe	 Sachver-
halte bei hohem neuigkeitsgrad des Lernstoffes;

•	 zur	Vorbereitung	von	gruppenunterrichtlichen	Verfahren,	einer	Diskussion	
oder von einzelarbeiten.

Als weiteres vorbereitendes verfahren in diesem sinne kommt der von einer 
rechtsreferendarin oder einem rechtsreferendar gehaltene Kurzvortrag in 
Frage.

6. das fragend-entwickelnde Verfahren sollte als unterrichtsmethode ge-
wählt werden
•	 zur	Vermittlung	und	Problematisierung	neuen	Wissens,	wenn	bereits	 ein	

basiswissen durch vortrag, darstellend-entwickelndes verfahren oder 
selbststudium vorhanden ist, wenn Kenntnisse ergänzt, strukturiert und 
problematisiert werden sollen, oder wenn rechtsreferendarinnen oder 
rechtsreferendare Fragen stellen;

•	 zur	Aktivierung	und	Motivierung	der	Lerngruppe;
•	 zur	Anleitung	zur	Selbständigkeit	oder
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenarbeit.

7. die Gruppenarbeit sollte als erwachsenengemäße Lehr- und Lernmethode 
gewählt werden
•	 zum	selbsttätigen,	intensiven	Lernen;
•	 zur	Anwendung	und	Übertragung	von	Konzeptionen;
•	 zur	Steigerung	langzeitigen	Interesses	für	Fachprobleme;
•	 zur	Sozialisierung	durch	gruppendynamische	Vorgänge;

wenn die Aufgaben konkret formulierbar sind und das für die Aufgabe er-
forderliche vorwissen nach vortrag oder darstellend-entwickelnden verfah-
ren vorhanden ist, insbesondere zur vorbereitung von Plenumsdiskussionen 
oder unterrichtsgesprächen.

8. das Rollenspiel sollte als Lehr- und Lernmethode gewählt werden
•	 zur	Analyse	und	zum	Bewusstmachen	von	Konflikten;
•	 zum	„Eindenken”	in	Motivations-	und	Verhaltensmuster	von	Rollenträgern;
•	 zur	Findung	von	Konfliktlösungsstrategien	bei	kontroversen	Themen	nach	

einer intensiven information über Konfliktsituationen und rollenpositionen.

iii. Lehrmaterial

Als Lehr- und Lernmaterial sollen grundsätzlich Originalaktenfälle, praktische 
Prozesssituationen und authentische Entscheidungssituationen dienen.

hinweise:

1. das Lernen an wirklichkeits- und berufsnahen modellen führt zu einem hohen 
Lernerfolg. es erleichtert die beurteilung von praktischen Anwendungsmög-
lichkeiten theoretischer erkenntnisse.

2. Alle Akten, Fälle, vermerke, Übersichten, tabellen, Arbeitspapiere etc. sollen 
allen rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren vervielfältigt während 
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der bearbeitung zur verfügung gestellt oder zumindest für alle optisch veran-
schaulicht werden (durch benutzung von tafel, Lichtschreiber, schaubildern, 
elektronische Wiedergabeeinheiten (notebook und beamer) etc.).

3. sozialwissenschaftliche erkenntnisse sollen dort behandelt werden, wo sie 
im sozialen Konflikt und im praktischen verfahren relevant werden.

4. rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen - soweit vorhanden - 
ihre erfahrungen und Fragestellungen aus den Ausbildungsstellen in die Ar-
beitsgemeinschaft einbringen.

iv. Leistungsbeurteilung

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung kennen.

hinweise:

1. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll in 
der ersten Woche der Ausbildung mit den rechtsreferendarinnen und rechts-
referendaren den Ausbildungsplan und ihre oder seine bewertungspraxis be-
sprechen. es soll ihnen deutlich gemacht werden, dass für die beurteilung 
weniger auf einige auffällig positive oder negative einzelleistungen als viel-
mehr auf das insgesamt gezeigte Ausbildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, 
die aufgewandte sorgfalt und deren niederschlag in den gesamtleistungen 
abzustellen ist. dadurch können den rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendaren in sachbezogener Weise die grundsätze der bewertungspraxis der 
Ausbilderin oder des Ausbilders dargestellt und erläutert werden.

2. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat ein-
zelleistungen jeweils alsbald zu besprechen und den rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendaren gegenüber zu bewerten. durch die besprechung 
sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhal-
ten, ihren aktuellen Ausbildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am 
angestrebten Ausbildungsziel zu orientieren.

v. Zeugnis

die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat am ende 
der Ausbildungszeit den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren ein zeug-
nis zu erteilen, das unter genauer Angabe der Leistungen eine ausführliche be-
urteilung und bewertung der gesamtleistung nach § 26 Abs. 4 JAo enthält. das 
zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung zu erstellen und 
unverzüglich zu den Personalakten der rechtsreferendarin oder des rechtsrefe-
rendars zu geben. das zeugnis ist auf Wunsch mit der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar zu besprechen.
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B.

Ausbildungsstellen

i. Zielsetzung

das allgemeine ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird in § 36 JAg für die Ausbildung in der 
Wahlstation näher bestimmt.

ii. Ausbildungsablauf und Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen zu Beginn ih-
rer Ausbildung die Aufgaben und die Organisation der Ausbildungsstelle 
kennen lernen.

hinweise:

Während dieses etwa einwöchigen einführenden Abschnitts sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare mit den spezifischen Anforde-
rungen und Arbeitsabläufen der Ausbildungsstelle vertraut gemacht werden. 
die Ausbilderin oder der Ausbilder soll sich darüber hinaus einen eigenen 
eindruck von den fachlichen interessen und den bereits erworbenen Fähig-
keiten der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars verschaffen. Auf 
dieser grundlage können sodann individuelle, an den möglichkeiten der Aus-
bildungsstelle und den interessen der rechtsreferendarin oder des rechtsre-
ferendars ausgerichtete schwerpunkte der weiteren Ausbildung im rahmen 
der konkreten Ausbildungsziele entwickelt werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen im Hauptab-
schnitt ihrer Ausbildung die in der Pflichtausbildung erworbene fähig-
keit zur Anwendung des Prozessrechts und zur Beurteilung juristischer 
tätigkeiten vertiefen sowie sich darüber hinaus in weiterem umfang in 
juristische tätigkeiten der Wahlstation einarbeiten.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der 
Pflichtausbildung erworbenen Kenntnisse und fähigkeiten vertiefen.

hinweise:

der normative Ausbildungsstand der rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendare ergibt sich aus den zielvorgaben der §§ 32 bis 35 JAg und aus den 
Ausbildungszielen der Ausbildungspläne für die einzelnen Ausbildungsstatio-
nen, auf die insoweit bezug genommen wird. bei der vertiefung und verbes-
serung dieser gesamtqualifikation sollen - soweit vorhanden - insbesondere 
die für die einzelnen Ausbildungsstellen formulierten speziellen Lernziele ver-
folgt werden.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die speziellen 
Rechtsmaterien der Ausbildungsstelle kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare werden in aller regel 
noch nicht über ausgeprägte Kenntnisse der besonderen rechtsgebiete ver-
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fügen, die in der Ausbildungsstelle im vordergrund stehen. einer der Aus-
bildungsschwerpunkte soll daher darin liegen, den rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendaren grundlegende, auf eigener Anschauung basierende 
Kenntnisse dieser rechtsmaterien zu vermitteln und sie in den stand zu set-
zen, selbständig tätigkeiten in diesem bereich auszuüben.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen das Berufsfeld 
der Ausbilderin oder des Ausbilders möglichst umfassend kennen ler-
nen.

hinweise:

im rahmen der möglichkeit der Ausbildungsstelle sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare möglichst umfassend an der berufstätigkeit 
der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen. in geeigneten Fällen sollen 
ihnen tätigkeiten selbständig übertragen werden. die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare sollen die funktionalen verbindungen zu anderen be-
rufsgruppen kennen lernen. Wo dies gewünscht, möglich und sinnvoll ist, 
sollte ihnen gelegenheit gegeben werden, für einige tage bei einer oder meh-
reren dieser anderen berufsgruppen zu hospitieren.

2.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Beurteilung der gesellschaftlichen Grundlagen und Auswirkungen 
juristischer tätigkeit in der Wahlstation vertiefen.

hinweise:

diese Fragen sind nach § 28 Abs. 1, §§ 32 ff. JAg während der gesamten 
Ausbildung stets mit einzubeziehen, wozu sowohl gespräche zur vorberei-
tung bestimmter entscheidungen als auch die besprechung der Arbeitser-
gebnisse der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars Anlass geben 
werden.

3. Soweit die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare darüber hin-
aus besondere Kenntnisse und fähigkeiten erwerben sollen, sind diese 
für die einzelnen Wahlstationen speziell geregelt.

iii. Regelleistungen

Zur Erreichung der Lernziele sollen die Rechtsreferendarinnen und Rechts-
referendare regelmäßig eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Arten von 
Leistungen erbringen. Art und Anzahl der Regelleistungen ist für die einzelnen 
Ausbildungsstellen speziell geregelt.

hinweise:

1. die Aufzählung der regelleistungen stellt keine reihenfolge dar, sie sind viel-
mehr im zusammenhang eines sinnvollen Ausbildungsablaufs einzuordnen, 
der auch den gegebenheiten der Ausbildungsstelle entspricht. dem allge-
meinen ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird durch die Auswahl der vorgänge nach 
ihrem beispielswert und durch den umfang der besprechungen rechnung 
getragen werden können.
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2. die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll ihr oder ihm überlas-
sene Akten nicht nur zu einzelnen Fragen oder rechtsproblemen punktuell 
bearbeiten, sondern so weitgehend wie möglich die entstehung und den Ab-
lauf des verfahrens vollständig erleben und dabei an den verschiedenen Ar-
beitsschritten und zwischenentscheidungen beteiligt werden. Wie die Ausbil-
derin oder der Ausbilder in der regel bei der schließlichen entscheidung das 
verfahren nicht zum ersten mal behandelt, soll auch die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar die geforderten Leistungen nicht anhand ihr oder 
ihm allein zu diesem zweck zugeschriebener entscheidungsreifer vorgänge 
erbringen; sie oder er soll demgegenüber gerade bei der herstellung und 
Förderung dieser entscheidungsreife mit beteiligt gewesen sein.

3. die vorgeschriebene zahl der geforderten Arbeiten sollte grundsätzlich we-
der unter- noch überschritten werden. die stationsausbildung würde sonst 
einen unausgewogenen schwerpunkt in der Anfertigung und besprechung 
von schriftlichen entwürfen enthalten. Auch ist die eigenvorbereitung der 
rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars zu berücksichtigen. selbst 
wenn die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar hierzu bereit ist, soll-
te daher eine erhöhung der zahl der Leistungen unterbleiben. Andererseits 
darf eine wesentliche reduzierung der zahl der Leistungen nur unter beson-
deren umständen erfolgen, wenn der gleiche Ausbildungserfolg wie im re-
gelfall gewährleistet bleibt.

4. Alle schriftlichen entwürfe sind von der Ausbilderin oder dem Ausbilder 
durchzusehen, mit randvermerken zu versehen und zu bewerten. sie sind 
daraufhin möglichst sogleich mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsre-
ferendar zu besprechen.

iv. Leistungsbeurteilung

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung aufgrund einer Besprechung zu Beginn ihrer Ausbildung kennen 
lernen.

hinweise:

1. die Ausbilderin oder der Ausbilder soll in der ersten Woche der Ausbildung 
mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar den Ausbildungsplan 
und ihre oder seine bewertungspraxis besprechen. die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar soll dabei auch ausdrücklich auf die mindestan-
forderungen nach dem Ausbildungsplan hingewiesen werden. es soll deut-
lich gemacht werden, dass der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferen-
dar durch ihre oder seine beteiligung an der Praxis durch Anfertigung von 
entwürfen, vorschläge in der beratung, eigene - wenn auch beaufsichtigte - 
praktische tätigkeit eine mitverantwortung für die erledigung der Aufgaben 
zukommt, und dass deshalb für die beurteilung weniger auf einige auffällige 
positive oder negative einzelleistungen als vielmehr auf das insgesamt un-
ter dem zuvor genannten gesichtspunkt gezeigte Ausbildungsinteresse, den 
Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und deren niederschlag in den ge-
samtleistungen abzustellen ist.
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2. die Ausbilderin oder der Ausbilder hat die Arbeitsergebnisse der rechtsre-
ferendarin oder des rechtsreferendars jeweils alsbald mit ihr oder ihm zu 
besprechen, zu bewerten und hinweise für ihre verbesserung zu geben. dies 
gilt insbesondere für die in den einzelnen Wahlstationen besonders geregel-
ten regelleistungen. durch die besprechung soll die rechtsreferendarin oder 
der rechtsreferendar gelegenheit erhalten, den aktuellen Ausbildungsstand 
einzuschätzen und sich fortlaufend am angestrebten Ausbildungsziel zu ori-
entieren.

v. Ausbildungsnachweis

es ist ein Ausbildungsnachweis nach dem beigefügten muster zu führen, in dem 
die einzelnen Leistungen festzuhalten und in den auch die beurteilungen sowie die 
erteilten noten aufzunehmen sind. Am ende der Ausbildung ist der Ausbildungs-
nachweis dem zeugnis beizufügen.

vi. Zeugnis

die Ausbilderin oder der Ausbilder hat am ende der Ausbildungszeit der rechtsre-
ferendarin oder dem rechtsreferendar ein zeugnis zu erteilen, das auf der grund-
lage des beizufügenden Ausbildungsnachweises eine ausführliche beurteilung und 
eine bewertung der gesamtleistung mit einer note und einer Punktzahl nach § 15 
JAg enthält. das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung 
zu erstellen und unverzüglich zu den Personalakten zu geben. das zeugnis ist auf 
Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar zu besprechen.

ZWEItER tEIL

DIE AuSBILDuNG IN DEN EINZELNEN WAHLStAtIONEN

nach § 29 Abs. 3 JAg findet die Ausbildung nach Abs. 2 nr. 5 in folgenden Wahlstati-
onen statt:

1. zivilrechtspflege,
2. strafrechtspflege,
3. staat und verwaltung,
4. steuern und Finanzen,
5. Arbeit,
6. Wirtschaft,
7. sozialwesen.
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Nr. 1: ZiViLRECHtsPFLEGE

nach § 29 Abs. 3 nr. 1 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

1. zivilrechtspflege mit Ausbildungsstellen bei
– dem oberlandesgericht - zivilsenat -,
– einem Landgericht - berufungs- oder beschwerdekammer -,
– einem Amtsgericht - Abteilung für Familiensachen (Familiengericht) oder dezer-

nate der Freiwilligen gerichtsbarkeit, des grundbuch-, zwangsvollstreckungs- 
oder insolvenzrechts -,

– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-
keit in zivilgerichtlichen berufungsverfahren oder in Familiensachen,

– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-
keit in der insolvenz- und vermögensverwaltung,

– einer syndikusanwältin oder einem syndikusanwalt mit dem schwerpunkt der 
tätigkeit in zivilsachen,

– einer notarin oder einem notar.

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege einschließlich 
des familienrechts erworbenen Kenntnisse und fähigkeiten vertiefen 
und insbesondere jene fragenkreise ergänzend bearbeiten, die auf-
grund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeitsgemeinschaften I 
(erstinstanzliche Zivilsachen) und IV (Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) 
enthaltenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung zivilrichterlicher Entschei-
dungen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft i einen orientierenden gesamtüberblick 
über die verschiedenen urteilsarten, die wichtigsten tenorierungsmöglichkei-
ten und die häufigsten nebenentscheidungen erhalten. sie sollen nunmehr 
gelegenheit bekommen, durch die behandlung von einzelfragen, die sich 
etwa aus den Ausbildungserfahrungen in der Ausbildungsstelle ergeben kön-
nen, die Fähigkeit zur Abfassung praxisgerechter entscheidungen weiterzu-
entwickeln.
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1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die Fähigkeit 
weiterentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer zi-
vilrichterlichen entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entspre-
chender unterrichtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte rich-
tunggebend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desgerichtshofs;

c) einzeluntersuchung von entscheidungen der oberlandesgerichte mit der 
blickrichtung darauf, dass die höchsten zivilgerichte in einem bundesland 
rechtsfortbildungsimpulse geben und rechtseinheitlichkeitsgrenzen set-
zen.

die entscheidungen können untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt;
•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;
•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-

wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesgerichtshofs verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;
hier könnte unter anderem darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung 
oder Parteiüberzeugung angestrebt wird;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre Kenntnis-
se der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ergänzen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft iv Arrest und einstweilige verfügung anhand konkreter Fälle ken-
nen gelernt. sie sollen noch einmal gelegenheit erhalten, sich mit dem recht 
des einstweiligen rechtsschutzes und den gesellschaftlichen hintergründen 
solcher verfahren zu befassen. dabei könnte versucht werden, die besondere 
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bedeutung dieser verfahrensart etwa anhand des vorläufigen rechtsschut-
zes im ehrenschutz als einem der hauptanwendungsbereiche zu verdeutli-
chen (zum beispiel Anspruchsinhalte und mögliche rechtsfolgen im Prozess 
und in der vollstreckung, Abwägungsfragen zu Art. 5 gg).

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der vollstreckungsrechtlichen Verfahren vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben die rechtsbehel-
fe der zwangsvollstreckung und die zur einleitung vollstreckungsrechtlicher 
verfahren erforderlichen Anträge in der Arbeitsgemeinschaft iv im systema-
tischen zusammenhang kennen gelernt. Aufgrund der großen bedeutung, 
die das vollstreckungsrecht insbesondere für die in streitentscheidender zi-
vilrechtspflege tätigen rechtsanwältinnen und rechtsanwälte hat, die auch 
als berufsanfänger sogleich für die vollstreckung aus titeln zu sorgen haben, 
soll den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren noch einmal ge-
legenheit gegeben werden, vollstreckungsrechtliche Fragen zu bearbeiten. 
entsprechend dem vorgenannten Ausgangspunkt sollte dabei der Akzent 
weniger auf die richterliche bearbeitung vollstreckungsrechtlicher vorgänge 
gelegt werden. im mittelpunkt sollten vielmehr Fragen der verfahrenseinlei-
tung und verfahrenssteuerung aus anwaltlicher sicht stehen.

1.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts sowie die fähig-
keit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in den vorange-
henden Arbeitsgemeinschaften die bedeutung von sprache, sprachverhal-
ten und Argumentation für die juristische berufsausübung kennen gelernt. 
Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung 
für gericht und Anwaltschaft hat, soll dieser Problemkreis erneut aufgegriffen 
und vertiefend behandelt werden.

1.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Vertragsgestaltung vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft iv gelernt, verträge und vereinbarungen zu analysieren, zu be-
urteilen, zu entwerfen und selbst auszuhandeln. da diese Fähigkeiten mit im 
mittelpunkt der tätigkeit in der rechtspflege gestaltend und beratend tätiger 
Juristinnen und Juristen stehen, sollen die im Ausbildungsplan iv insoweit 
beschriebenen Lernziele hier nochmals aufgegriffen und an einem geeigne-
ten beispiel vertiefend behandelt werden. Als beispielsfälle kommen in be-
tracht:
•	 Baubetreuungsvertrag,
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•	 Grundstückskaufvertrag,
•	 Ehescheidungsfolgevereinbarung,
•	 Gesellschaftsvertrag.

dabei kommt es darauf an, die bedeutung der vertragsgestaltung an exem-
plarischen Fragestellungen zu erfahren.

1.6 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
praktisch bedeutsamer formen und Verfahren zur Begründung und Be-
endigung von Rechtsstellungen vertiefen und die fähigkeit erwerben, 
die anfallenden tätigkeiten selbst zu erledigen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – etwa im zusam-
menhang mit der vertiefung ihrer Fähigkeit zur vertragsgestaltung – anhand 
beispielhafter Fälle einen Überblick erhalten über die Formen und verfahren, 
die bei der begründung, beendigung, Absicherung und einzelausgestaltung 
von rechtsstellungen und beweispositionen in der Praxis verwendet werden. 
dabei sollen in ergänzung zu der in der Arbeitsgemeinschaft iv erfolgten und 
hier zu vertiefenden beschäftigung mit einzelnen typischen vertragsgestal-
tungen nunmehr einige der im Folgenden ausgeführten bereiche behandelt 
werden:
•	 Ausgestaltung	 von	 Individualverträgen als hauptanwendungsfall der 

bürgerlich-rechtlichen Privatautonomie. die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare könnten Formularverträge einer kritischen Überprüfung 
unterziehen, wobei sie die Fragen ihrer Anwendung und Auslegung im hin-
blick auf die Auswirkungen für die daran beteiligten und die angestrebte 
Absicherung ihrer interessen untersuchen können. dazu könnten Formu-
larverträge und Fragestellungen von mandanten zur bearbeitung ausge-
geben werden, um zu prüfen, ob ein Formularvertrag den wirtschaftlichen 
und anderen interessen der beteiligten gerecht wird.

•	 Typische	Strukturen	eines	Grundstückskaufvertrags und die grundbuch-
rechtlichen schritte zur Übertragung und belastung von grundeigentum 
(eintragungs- und Löschungsanträge, genehmigungen, berechtigungen 
usw.). die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare könnten hier 
auch die Fähigkeit erwerben, die erforderlichen Anträge selbst zu stellen.

•	 Verfahren	und	Formen	des	Beurkundungsgesetzes und die beratungs-
pflicht der notarin oder des notars, ihr umfang und die in § 19 bnoto 
geregelten Folgen ihrer verletzung.

•	 Begründung	und	Absicherung	von	Rechtspositionen	durch	Registerein-
tragungen und die dazu erforderlichen Anträge. dies könnte am beispiel 
eines ehegüterrechtsvertrages in den Formen des FamFg behandelt wer-
den oder am beispiel einer Firmeneintragung, etwa unter einschluss des 
Firmennamensrechts und der begutachtenden tätigkeit der industrie- und 
handelskammer.

•	 Soweit	 die	 Mehrheit	 der	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 der	 Arbeitsge-
meinschaft sich in der Arbeitsgemeinschaft iv noch nicht mit der gestal-
tung eines Gesellschaftsvertrags befasst hat, kann dieser Problemkreis 
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hier aufgegriffen werden. er könnte anhand von einschlägigen Formular-
büchern jedenfalls benutzt werden, um etwa am beispiel der gründung 
einer gesellschaft mit beschränkter haftung einzelne gestaltungen, Form-
bedürftigkeit unter berücksichtigung von interessenabsicherungen und die 
Kontrolle der gesellschafter über die geschäftsführung zu behandeln.

•	 Folgen	und	Abwicklungsverfahren	des	Erbfalls. die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare können sich mit Fragen der testamentserrichtung 
und der Abfassung von erbverträgen befassen und dabei auch Probleme 
der testamentsauslegung, der testamentsanfechtung und der erbenhaf-
tung mit berücksichtigen.

•	 Einflüsse	von	Erbschaftssteuerrecht	und/oder	Bewertungsrecht	(Einheits-
wert) und/oder gesellschaftsrecht auf die gestaltung von testamenten 
und Erbverträgen an einem typischen beispiel.

•	 Erbscheinerteilungsverfahren mit den erforderlichen Anträgen.
•	 Grundsätze	der	testamentsvollstreckung, der nachlasspflegschaft und 

der nachlassverwaltung.
•	 Grundbuchrechtliche Aspekte der Abwicklung eines erbfalls.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die funktion 
von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln kennen lernen und die wichtigs-
ten Schriftsätze und Entscheidungen in entsprechenden Verfahren her-
stellen und darstellen können.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen das zivilrecht-
liche Berufungsverfahren kennen lernen und Berufungsbegründungen 
und Berufungsurteile herstellen und darstellen können.

hinweise:

2.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen bei der behandlung 
des berufungsverfahrens insbesondere folgende Problemkreise bearbeiten:
•	 Verfahrensvoraussetzungen	 einschließlich	 „Wiedereinsetzung	 in	 den	 vor-

herigen	 Stand”,	 Überwachungspflichten	 und	 Regress	 wegen	 Organisati-
onsverschulden der oder des Prozessbevollmächtigten in der berufungs-
instanz;

•	 Einstellung	der	Zwangsvollstreckung	nach	§	719	ZPO;

•	 Berufungsantrag	und	Entscheidungssatz	des	Berufungsurteils	einschließ-
lich Anschlussberufung;

•	 Berufungsbegründung	und	Umfang	der	berufungsgerichtlichen	Nachprü-
fung;

•	 Kostenentscheidung	und	vorläufige	Vollstreckbarkeit	des	Berufungsurteils.

2.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Auswirkungen 
der Prozessführung und des sachvortrags im ersten rechtszug auf das be-
rufungsverfahren kennen lernen und kritisch beurteilen können.

2.1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare können in diesem zusam-
menhang auch die grundsätze der zulassung der revision kennen lernen.
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2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen das Be-
schwerdeverfahren einschließlich der sofortigen Beschwerde sowie die 
sonstigen zivilgerichtlichen Rechtsbehelfe im überblick kennen lernen.

hinweise:

Über das beschwerdeverfahren - einschließlich gbo und FamFg - hinaus 
sollten die rechtsbehelfe in folgenden verfahren behandelt werden:
•	 Mahnverfahren,
•	 Versäumnisverfahren,
•	 vorläufige	Rechtsschutzverfahren,
•	 Kostenfestsetzungsverfahren.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Bedeutung 
von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen für die Organisation und funkti-
on der Zivilgerichtsbarkeit kennen lernen und kritisch beurteilen.

hinweise:

2.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen den instanzenzug 
als mittel zur herstellung der rechtseinheit und der rechtsfortbildung ken-
nen lernen und beurteilen können.

2.3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare können sich mit Fragen 
auseinandersetzen, die sich aus einem möglichen spannungsverhältnis 
zwischen rechtsmittelverfahren und richterlicher unabhängigkeit ergeben 
können. hierzu könnten sie die Abgrenzung der Anwendungsbereiche von 
rechtsmittel- und rechtsbehelfsverfahren von der dienstaufsichtsbeschwer-
de - mit blickrichtung auf das richterliche entscheidungsverhalten - untersu-
chen sowie die rückwirkung der rechtsmittelinstanzen auf das richterliche 
entscheidungsverhalten.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildungsstelle bei einem berufungsgericht (oberlandesgericht – zivilsenat – 
oder Landgericht – berufungskammer –)

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung zivilrichterlicher Entscheidungen vertiefen.

hinweise:

in der Pflichtausbildung hat sich die rechtsreferendarin oder der rechts-
referendar durch Anfertigung von entwürfen in typischen zivilgerichtlichen 
verfahren grundkenntnisse im zivilprozessrecht erarbeitet und sich die prak-
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tischen und methodischen Fähigkeiten zur darstellung zivilrichterlicher ent-
scheidungen angeeignet. diese Fähigkeiten sollen nun stabilisiert und weiter 
ausgebaut werden, wobei sich die Ausbildung auf sämtliche im zivilrichterli-
chen dezernat vorkommenden entscheidungsformen erstrecken sollte.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der Steuerung des zivilprozessualen Verfahrens vertiefen und dabei die 
fähigkeiten zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin 
oder des Richters und zu überzeugender Argumentation ausbauen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll regelmäßig an den 
sitzungen der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen und in selbst vor-
bereiteten verfahren zu beginn der beratung Aktenvorträge halten sowie sich 
an der beratung beteiligen. in geeigneten Fällen soll auch gelegenheit zur 
selbständigen Wahrnehmung der in § 10 gvg genannten tätigkeiten – unter 
Aufsicht – gegeben werden, da hierbei die intensivste möglichkeit besteht, 
eigenständige erfahrungen in der zivilrichterlichen berufsrolle zu sammeln.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen als spezielle 
Rechtsmaterie das zivilrechtliche Rechtsmittelverfahren kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar wird in aller regel noch 
nicht über ausgeprägte Kenntnisse der rechtsmittelverfahren – insbesonde-
re des berufungsverfahrens – verfügen. einer der Ausbildungsschwerpunkte 
soll daher darin liegen, ihr oder ihm grundlegende, auf eigener Anschauung 
basierende Kenntnisse des berufungsverfahrens zu vermitteln und sie oder 
ihn in den stand zu setzen, entscheidungen in rechtsmittelverfahren zu ent-
werfen.

ii. Regelleistungen

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat regelmäßig
1. in drei fällen urteilsentwürfe anzufertigen,
2. in zwei fällen terminsvoten zu entwerfen,
3. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
4. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Verfügungen 

zu entwerfen,
5. tätigkeiten nach § 10 GVG auszuüben.

hinweise:

obgleich die Fertigung von gutachten nicht zu den berufstypischen tätig-
keiten der richterin oder des richters gehört, soll die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar jedenfalls ein ausführliches gutachten in einem 
schwierigen verfahren erarbeiten, da dies als notwendige Übung für die zwei-
te juristische staatsprüfung unverzichtbar ist und in der erforderlichen praxis-
bezogenen Form nur in der Ausbildungsstelle geleistet werden kann.
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(2) Ausbildungsstelle bei einem Familiengericht (Amtsgericht – Abteilung für Familien-
sachen –)

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung zivilrichterlicher Entscheidungen vertiefen.

hinweise:

in der Pflichtausbildung hat sich die rechtsreferendarin oder der rechts-
referendar durch Anfertigung von entwürfen in typischen zivilgerichtlichen 
verfahren grundkenntnisse im zivilprozessrecht erarbeitet und sich die prak-
tischen und methodischen Fähigkeiten zur darstellung zivilgerichtlicher ent-
scheidungen angeeignet. diese Fähigkeiten sollen nun stabilisiert und weiter 
ausgebaut werden, wobei sich die Ausbildung auf alle typischen richterlichen 
entscheidungsformen im rahmen der Familiengerichtsbarkeit einschließlich 
des verfahrens der freiwilligen gerichtsbarkeit erstrecken soll.

2. Als besondere Rechtsmaterie sollen die Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare das materielle familienrecht und die Verfahren des 
6. Buches der ZPO kennen lernen.

hinweise:

einer der Ausbildungsschwerpunkte soll daher darin liegen, der rechtsrefe-
rendarin oder dem rechtsreferendar grundlegende, auf eigener Anschauung 
basierende Kenntnisse des materiellen und prozessualen Familienrechts zu 
vermitteln und sie oder ihn in den stand zu setzen, entscheidungen im fami-
liengerichtlichen verfahren zu entwerfen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der Steuerung des zivilprozessualen Verfahrens vertiefen und dabei die 
fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle des Richters und 
zu überzeugender Argumentation ausbauen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll regelmäßig an den sit-
zungen der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen. zur vorbereitung der 
entscheidung in selbst bearbeiteten verfahren sollen Aktenvorträge gehalten 
werden, da dies sowohl für die schulung des Argumentationsvermögens als 
auch zur vorbereitung auf die Prüfung unverzichtbar ist. mit fortschreitender 
Ausbildung soll die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar gelegen-
heit zur selbständigen Wahrnehmung der in § 10 gvg genannten tätigkeiten 
- unter Aufsicht - erhalten, da hierbei die intensivste möglichkeit besteht, ei-
genständige eindrücke in der zivilrichterlichen berufsrolle zu sammeln. hier-
zu dürften in erster Linie beweiserhebungen in unterhaltssachen, nicht aber 
Anhörungen in sorgerechtsverfahren in betracht kommen.
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4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die typischen 
tätigkeitsbereiche einer familienrichterin oder eines familienrichters 
kennen lernen und einen Eindruck von der Arbeit der in familienrechtli-
chen Bereichen tätigen Behörden erhalten.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll dazu - zunächst unter 
Anleitung, mit fortschreitender Ausbildung aber zunehmend selbständig - ei-
nen teil der laufenden dezernatsarbeit übernehmen und dabei vorschläge 
für die Fortführung der einzelnen verfahren entwerfen. im Übrigen soll die 
Ausbildung insgesamt so angelegt werden, dass die rechtsreferendarin oder 
der rechtsreferendar insbesondere folgende, in die zuständigkeit des Fami-
liengerichts fallenden rechtlichen hauptbereiche kennen lernen:
•	 Scheidungsverfahren,
•	 Sorgerechtsverfahren,
•	 Unterhaltssachen,
•	 Grundzüge	des	Versorgungsausgleichs,
•	 Zugewinnausgleich.

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll das zusammenwirken 
von Familiengericht und den auf familienrechtlichem gebiet tätigen verwal-
tungsbehörden kennen lernen. Wo dies möglich ist, soll gelegenheit zur hos-
pitation bei einem Jugendamt oder einer dienststelle der Landesversiche-
rungsanstalt gegeben werden, um eigene eindrücke von den spezifischen 
Aufgaben dieser behörden zu gewinnen.

ii. Regelleistungen

In der Ausbildung hat die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar re-
gelmäßig
1. in fünf fällen urteils- oder Beschlussentwürfe anzufertigen,
2. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
3. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Verfügungen 

zu entwerfen,
4. tätigkeiten nach § 10 GVG auszuüben.

hinweise:

obgleich die Fertigung von gutachten nicht zu den berufstypischen tätigkeiten der 
richterin oder des richters gehört, soll die rechtsreferendarin oder der rechtsre-
ferendar jedenfalls ein ausführliches gutachten in einem schwierigen verfahren er-
arbeiten, da dies als notwendige Übung für die zweite staatsprüfung unverzichtbar 
ist und in der erforderlichen praxisbezogenen Form nur in der Ausbildungsstelle 
geleistet werden kann.

die selbständige tätigkeit der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars ge-
hört, wie sich aus den oben beschriebenen Ausbildungszielen ergibt, zu den zent-
ralen Ausbildungsleistungen. sie soll deshalb nicht zugunsten weiterer schriftlicher 
Ausbildungsleistungen zurückgestellt werden.
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(3) Weitere Ausbildungsstellen

spezielle regelungen für weitere Ausbildungsstellen in der Wahlstation zivilrechts-
pflege existieren bislang nicht.

Nr. 2: stRAFRECHtsPFLEGE

nach § 29 Abs. 3 nr. 2 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

2. strafrechtspflege mit Ausbildungsstellen bei
– einer staatsanwaltschaft, jedoch regelmäßig nicht in einem allgemeinen dezer-

nat,
– einem Amtsgericht – Jugendschöffengericht und Jugendrichter –,
– einem Landgericht – strafkammer –,
– einem oberlandesgericht – strafsenat –,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit in strafsachen,
– einer Justizvollzugsanstalt;

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der 
bisherigen Ausbildung in Strafsachen erworbenen Kenntnisse und fä-
higkeiten vertiefen und insbesondere jene fragenkreise ergänzend 
bearbeiten, die aufgrund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeits-
gemeinschaft II (Strafsachen) und IV (Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) 
enthaltenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung von Strafurteilen, staats-
anwaltlichen Abschlussverfügungen und anwaltlichen Anträgen und 
Schriftsätzen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft ii die Fähigkeit erworben, staatsanwaltliche Abschlussverfügun-
gen zu treffen und darzustellen sowie eine straftat im urteil darzustellen. in 
der Arbeitsgemeinschaft iv haben sie gelernt, die wichtigsten der in straf-
sachen vorkommenden anwaltlichen Anträge zu stellen. sie sollen nunmehr 
gelegenheit erhalten, durch die behandlung von einzelfragen, die sich etwa 
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aus den Ausbildungserfahrungen in der Ausbildungsstelle ergeben können, 
die Fähigkeit zur Abfassung praxisgerechter Arbeitsergebnisse weiterzuent-
wickeln.

1.1.2 im zusammenhang mit der darstellung staatsanwaltlicher und anwaltlicher 
Arbeitsergebnisse (verfügungen, Anträge, schriftsätze) kann auf besondere 
strafprozessuale verfahrensgestaltungen und -arten eingegangen werden 
(zum beispiel Privatklage, nebenklage, Adhäsionsverfahren, sicherungsver-
fahren u.ä.).

1.1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit weiter-
entwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer strafrecht-
lichen entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entsprechender 
unterrichtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte richtunggebend 
sein:
•	 Der	 Umfang	 der	 Bindung	 der	 Instanzgerichte	 an	 die	 höchstrichterliche	

rechtsprechung,

•	 die	Behandlung	bedeutender	Leitentscheidungen	wie	etwa	der	des	Bun-
desgerichtshofs.

die entscheidungen können untersucht werden auf

•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt;

•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;

•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-
wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesgerichtshofs verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters, der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts und der Verteidigerin 
oder des Verteidigers sowie die fähigkeit zu überzeugender Argumen-
tation vertiefen.
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hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft ii die steuerung der hauptverhandlung durch sprachliche Kom-
munikation kennen gelernt. in diesem zusammenhang und im rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft iv haben sie sich auch mit der gestaltung des Plädo-
yers der staatsanwaltschaft oder der verteidigung befasst sowie ihre Fähig-
keit zu überzeugender schriftlicher und mündlicher Argumentation geschult. 
Wegen der besonderen bedeutung, die sprachliche Kommunikation für ge-
richt, staatsanwaltschaft und verteidigung hat, soll dieser Problemkreis er-
neut aufgegriffen und vertieft werden.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen auch ihre 
Kenntnis des strafrechtlichen Beweisverfahrens vertiefen.

hinweise:

die beweisaufnahme stellt – auch unter Kommunikationsgesichtspunkten –  
das Kernstück der hauptverhandlung dar. vertieft werden soll dabei die Fä-
higkeit der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, beweisanträge zu 
stellen – wobei prozesstaktische erwägungen mit berücksichtigt werden soll-
ten – und über beweisanträge zu entscheiden.

1.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der strafprozessualen Rechtsbehelfsverfahren vertiefen und lernen, 
praktisch bedeutsame Anträge, Verfügungen und Entscheidungen zu 
entwerfen.

hinweise:

1.4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft ii lediglich einen Überblick über das strafprozessuale rechts-
mittelverfahren erhalten. sie sollen nunmehr an beispielen die Kenntnis der 
verschiedenen rechtsbehelfsverfahren vertiefen und sich mit den in diesen 
verfahren vorzunehmenden praktischen tätigkeiten vertraut machen.

1.4.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Kenntnis des 
strafprozessualen berufungsverfahrens sowie die in der Arbeitsgemein-
schaft iv erworbene Fähigkeit vertiefen, die erforderlichen Anträge zu stellen. 
dabei können besonders die beschränkung der berufung und das Annahme-
verfahren nach § 313 stPo behandelt und zum beispiel erörtert werden, ob 
es für die verteidigung auch aus verfahrenstaktischen gründen geboten sein 
kann, ein rechtsmittel einzulegen.

1.4.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollten möglichst auch die 
Kenntnis des strafprozessualen beschwerdeverfahrens vertiefen, die erfor-
derlichen Anträge stellen und die beschwerdeentscheidung treffen können 
und sich mit den Fragen der haftprüfung und der haftbeschwerde befassen.

1.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
des strafprozessualen Revisionsverfahrens vertiefen und die Grundzüge 
des Wiederaufnahmeverfahrens kennen lernen.
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hinweise:

Kenntnisse des revisionsrechts sind notwendige voraussetzungen, um in der 
richter-, staatsanwalts- oder verteidigerrolle angemessen agieren und die 
hauptverhandlung gestalten zu können. Auch wird die Arbeitsgemeinschaft 
nicht umhin können, der tatsache rechnung zu tragen, dass rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare, die bei einer verteidigerin oder einem 
verteidiger ausgebildet werden, auch mit revisions- und Wiederaufnahme-
verfahren befasst werden. Aus diesem grund soll den rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendaren nochmals gelegenheit gegeben werden, sich mit 
den grundzügen dieser verfahrensarten vertraut zu machen.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Grundla-
gen des Jugendstrafrechts und der Strafvollstreckung kennen lernen 
sowie die realen Auswirkungen des Strafvollzuges kritisch beurteilen.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die grundle-
genden Regelungen des Jugendgerichtsgesetzes kennen lernen.

hinweise:

Abgesehen davon, dass die Ausbildung der rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare auch am Jugendschöffengericht stattfinden kann und die 
Arbeitsgemeinschaft bereits diesem umstand rechnung tragen sollte, ist 
die Kenntnis des Jugendstrafrechts auch für die zukünftige rechtsanwältin 
oder den zukünftigen rechtsanwalt oder staatsanwältin oder staatsanwalt 
von ganz erheblicher praktischer bedeutung. da indes davon auszugehen 
ist, dass lediglich ein teil der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
im verlauf des studiums - in der entsprechenden Wahlfachgruppe oder dem 
entsprechenden schwerpunktbereich - Kenntnisse des Jugendstrafrechts 
erworben hat, soll hier gelegenheit geboten werden, sich mit den grundle-
genden regelungen des Jugendgerichtsgesetzes - in Abgrenzung zum er-
wachsenenstrafrecht - vertraut zu machen.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die gesetzli-
chen Grundlagen der Strafvollstreckung und die rechtliche Stellung des 
Gefangenen kennen lernen.

hinweise:

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft ii das strafurteil als vollstreckungsgrundlage kennen gelernt. sie 
sollen sich nunmehr mit der rechtlichen Ausgestaltung der strafvollstreckung 
in der strafprozessordnung, dem strafvollzugsgesetz und der strafvollstre-
ckungsordnung befassen.

dazu gehört insbesondere, dass sich die rechtsreferendarinnen und rechts-
referendare mit dem Anwendungsbereich, den regelungsmaterien und den 
vollzugszielen des strafvollzugsgesetzes vertraut machen und die regelung 
von rechtsstellung und behandlung der gefangenen als Kernbereich dieses 
gesetzes kennen lernen. es sollte allerdings nicht ein ins einzelne gehendes 
detailliertes Kennenlernen des strafvollzugsrechts angestrebt, sondern den 
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rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren gelegenheit gegeben wer-
den, sich einen orientierenden Überblick zu verschaffen.

2.2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundsätze des 
vollzugs freiheitsentziehender maßregeln der besserung und sicherung ken-
nen lernen.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die chancen 
des Strafvollzuges kritisch beurteilen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollten sich die Frage vor-
legen, welche Annahme über das entstehen von Kriminalität den vollzugs-
zielen zugrunde liegen und inwieweit die in den vollzugszielen zum Ausdruck 
kommenden normativen vorstellungen vom vollzug einer strafe mit den re-
alen gegebenheiten in einer vollzugsanstalt übereinstimmen (Probleme der 
organisation der strafanstalt als problemlösende gemeinschaft). in diesem 
zusammenhang sollte auch – soweit dies nicht bei der überwiegenden zahl 
der teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft im rahmen der Arbeitsgemeinschaft 
ii geschehen ist – eine Justizvollzugsanstalt aufgesucht werden, um einen 
– wenn auch notwendig oberflächlichen – eigenen eindruck von den bedin-
gungen des strafvollzugs zu erhalten.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildungsstelle bei einer staatsanwaltschaft

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur eigenständigen Bearbeitung von Ermittlungsverfahren und zur Dar-
stellung staatsanwaltschaftlicher Abschlussverfügungen vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll - zunächst unter Anlei-
tung, mit fortschreitender Ausbildung aber selbständig - einen teil der laufen-
den dezernatsarbeit übernehmen und dabei vorschläge für die Fortführung 
oder den Abschluss der einzelnen verfahren entwickeln und die entsprechen-
den Anträge und verfügungen entwerfen. die tatsächliche und/oder rechtli-
che schwierigkeit der zu bearbeitenden vorgänge sollte dabei möglichst mit 
dem Fortschreiten der Ausbildung zunehmen.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit zu 
sprachlicher Kommunikation und zu überzeugender Argumentation im 
Aufgabenbereich der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts vertiefen.
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hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll gelegenheit erhalten, 
das selbständige Auftreten in der rolle der staatsanwältin oder des staats-
anwalts regelmäßig zu üben. sie oder er soll dazu an den sitzungen der Aus-
bilderin oder des Ausbilders regelmäßig teilnehmen und – auch in tatsächlich 
und rechtlich schwierigen verfahren – Abschlussvorträge halten. darüber hin-
aus sollte die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar aber auch regel-
mäßig – ohne begleitung der Ausbilderin oder des Ausbilders – selbständig 
sitzungsvertretungen wahrnehmen, um sicherheit in der gerichtlichen Argu-
mentation und im Plädoyer zu gewinnen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der strafprozessualen Rechtsbehelfsverfahren und des Gnadenwesens 
vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar wird die strafprozessua-
len rechtsbehelfsverfahren in aller regel lediglich in einem Überblick in der 
Arbeitsgemeinschaft ii kennen gelernt haben. soweit das Ausbildungsde-
zernat dazu gelegenheit bietet, sollte sie oder er daher auch beschwerde-, 
berufungs- oder revisionsverfahren bearbeiten. Auch das gnadenwesen ist 
bislang lediglich im Überblick bekannt, so dass gelegenheit zur erarbeitung 
von stellungnahmen in gnadensachen gegeben werden soll.

4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die gesamte 
Ermittlungstätigkeit einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts ken-
nen lernen und einen Eindruck von der Arbeit der Kriminalpolizei, der 
Bewährungshilfe und der Gerichtshilfe erhalten.

hinweise:

im rahmen der möglichkeiten des Ausbildungsdezernats soll die rechtsre-
ferendarin oder der rechtsreferendar möglichst umfassend an der persön-
lichen ermittlungstätigkeit der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen. 
hierbei kommen insbesondere folgende tätigkeiten in betracht:
•	 Vernehmungen,
•	 Durchsuchungen,
•	 Teilnahme	an	Obduktionen,
•	 Tätigkeiten	nach	Nr.	3	Abs.	1	RiStBV.

in geeigneten Fällen sollen ermittlungshandlungen im beisein der Ausbilderin 
oder des Ausbilders selbständig vorgenommen werden.

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll die funktionalen ver-
bindungen zwischen der staatsanwaltschaft und den für sie selbständig tätig 
werdenden behörden und beamtinnen oder beamten kennen lernen. Wo dies 
möglich ist, sollte gelegenheit gegeben werden, für einige tage bei einer oder 
mehreren dieser stellen zu hospitieren, um die besonderen schwierigkeiten 
bei der Aufklärung von sachverhalten und bei der betreuung von straftätern, 
beschuldigten und Angeklagten aus eigener Anschauung kennenzulernen.
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ii. Regelleistungen

In der Ausbildung hat die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar re-
gelmäßig
1. in fünf fällen Abschlussverfügungen anzufertigen,
2. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
3. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Anträge und 

Verfügungen zu entwerfen,
4. zu plädieren.

hinweise:

obgleich die Fertigung von gutachten nicht zu den berufstypischen tätigkeiten in 
der staatsanwaltschaft gehört, soll die rechtsreferendarin oder der rechtsrefe-
rendar jedenfalls ein ausführliches gutachten in einem schwierigen verfahren er-
arbeiten, da dies als notwendige Übung für die zweite juristische staatsprüfung 
unverzichtbar ist und in der erforderlichen praxisbezogenen Form nur in der Ausbil-
dungsstelle geleistet werden kann.

die selbständige dezernatsarbeit sowie die regelmäßige Übernahme von schluss-
vorträgen gehört – wie sich aus den vorstehend beschriebenen Ausbildungszielen 
ergibt – zu den zentralen Ausbildungsleistungen. es sollte daher angestrebt wer-
den, dass die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar etwa an zwei tagen 
der Woche dezernatsarbeit übernimmt und etwa jede zweite Woche – im beisein 
der Ausbilderin oder des Ausbilders oder in selbständiger sitzungsvertretung – plä-
diert.

(2) Ausbildungsstelle bei einem gericht (Amtsgericht – Jugendschöffengericht und Ju-
gendrichter –; Landgericht – strafkammer –; oberlandesgericht – strafsenat –)

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung einer Straftat im urteil vertiefen.

hinweise:

rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, die in der Pflichtausbildung 
bei einer staatsanwaltschaft ausgebildet wurden, verfügen in aller regel 
über nur geringe – in der Arbeitsgemeinschaft erworbene – erfahrungen in 
der Anfertigung von strafurteilen. ihnen sollte zunächst gelegenheit gege-
ben werden, sich anhand einfach gelagerter Fälle in diese typische richterli-
che tätigkeit einzuarbeiten. im Übrigen soll die rechtsreferendarin oder der 
rechtsreferendar mit fortschreitender Ausbildung bei möglichst steigendem 
tatsächlichem und/oder rechtlichem schwierigkeitsgrad der zu bearbeiten-
den verfahren lernen, den Anforderungen der Praxis an strafgerichtlichen 
entscheidungen zu entsprechen.
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2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre Kennt-
nisse über die Steuerung der strafprozessualen Hauptverhandlung ver-
tiefen und dabei die fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und zu 
überzeugender Argumentation im Aufgabenbereich des Strafgerichts 
ausbauen.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll regelmäßig an den 
sitzungen der Ausbilderin oder des Ausbilders teilnehmen und in geeigneten 
Fällen zu beginn der beratung das ergebnis der hauptverhandlung vortra-
gen, die entscheidung vorschlagen und sich an der beratung beteiligen. sie 
oder er soll möglichst auch kurz begründete vorschläge zu zwischenent-
scheidungen (zum beispiel nach § 238 Abs. 2, §§ 242, 244 bis 246 stPo) 
machen. soweit dazu gelegenheit besteht, soll der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar die selbständige Wahrnehmung richterlicher tätigkei-
ten – unter Aufsicht – übertragen werden (zum beispiel rechtshilfeverneh-
mungen), da hierbei die möglichkeit besteht, erste erfahrungen in der straf-
richterlichen berufsrolle zu sammeln.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den gesamten 
strafrichterlichen tätigkeitsbereich kennen lernen und einen Eindruck 
von der Arbeit der Bewährungshilfe und der Gerichtshilfe sowie von den 
Bedingungen des Strafvollzuges erhalten.

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll dazu – zunächst unter 
Anleitung, mit fortschreitender Ausbildung aber zunehmend selbständig – ei-
nen teil der laufenden dezernatsarbeit übernehmen und dabei vorschläge 
für die Fortführung der einzelnen verfahren entwickeln und die verfügungen 
entwerfen. Findet die Ausbildung an einem Kollegialgericht statt, sollte die 
rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar auch gelegenheit erhalten, die 
dezernatsarbeit der oder des vorsitzenden kennenzulernen.

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll die bedeutung der 
betreuung von straftätern, beschuldigten und Angeklagten für die straf-
rechtspflege und die zusammenarbeit der in diesen bereichen tätigen insti-
tutionen mit den gerichten kennen lernen. Wo dies möglich ist, sollte gele-
genheit gegeben werden, für einige tage bei der bewährungshilfe und/oder 
der gerichtshilfe zu hospitieren, um eigene eindrücke von den spezifischen 
schwierigkeiten dieser tätigkeitsfelder zu erwerben. Auch sollte gelegenheit 
gegeben werden, sich einen eigenen eindruck von der aktuellen situation 
des strafvollzugs durch kurzzeitige hospitation in einer Justizvollzugsanstalt 
zu verschaffen.
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ii. Regelleistungen

In der Ausbildung hat die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar re-
gelmäßig
1. in fünf fällen Strafurteile anzufertigen, darunter sollte möglichst ein frei-

sprechendes urteil sein,
2. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
3. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Verfügungen 

zu entwerfen,
4. tätigkeiten nach § 10 GVG auszuüben.

hinweise:

obgleich die Fertigung von gutachten nicht zu den berufstypischen strafrichter-
lichen tätigkeiten gehört, soll die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar 
jedenfalls ein ausführliches gutachten in einem schwierigen verfahren erarbeiten, 
da dies als notwendige Übung für die zweite juristische staatsprüfung unverzicht-
bar ist und in der erforderlichen praxisbezogenen Form nur in der Ausbildungsstelle 
geleistet werden kann.

die selbständige dezernatsarbeit sowie die regelmäßige Übernahme von vorträgen 
gehört – wie sich aus den vorstehenden Lernzielen ergibt – zu den zentralen Ausbil-
dungsleistungen. es sollte daher angestrebt werden, dass die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar jedenfalls in den verfahren den vortrag in der beratung 
übernimmt, in denen sie oder er auch das urteil anfertigen wird.

(3) Weitere Ausbildungsstellen

Lernziele oder regelleistungen für weitere Ausbildungsstellen in der Wahlstation 
strafrechtspflege existieren bislang nicht.

Nr. 3: stAAt UND VERwALtUNG

nach § 29 Abs. 3 nr. 3 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

3. staat und verwaltung mit Ausbildungsstellen bei
– behörden mit in der regel allgemeinen verwaltungsaufgaben, jedoch regelmä-

ßig auf einer anderen verwaltungsebene als in der Pflichtausbildung,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit im verwaltungsrecht,
– einem gericht der verwaltungsgerichtsbarkeit,
– einer gesetzgebenden Körperschaft des bundes oder des Landes oder einer 

ihrer Fraktionen,
– einer mit regionalplanung oder Landesentwicklung befassten stelle.
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A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften in der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung in der Verwaltung erworbenen Kenntnisse und fä-
higkeiten ergänzen und vertiefen.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre Kenntnis-
se über das Verwaltungsverfahren vertiefen und die fähigkeit zur Her-
stellung (Erarbeitung) und Darstellung (Abfassung) von Verwaltungsent-
scheidungen verbessern.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft der Pflichtausbildung die Fähigkeit erworben, verwaltungsver-
fahren (auf erlass von erstbescheiden gerichtete verwaltungsverfahren, Wi-
derspruchsverfahren, Abschluss öffentlich-rechtlicher verträge) selbständig 
durchzuführen und die das verfahren abschließende verwaltungsentschei-
dung darzustellen. es soll nunmehr gelegenheit gegeben werden, durch die 
behandlung von einzelfragen, die sich etwa aus den Ausbildungserfahrungen 
in der Ausbildungsstelle ergeben können, die Fähigkeit zur Abfassung praxis-
gerechter Arbeitsergebnisse weiterzuentwickeln.

1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit wei-
terentwickeln, verschiedene entscheidungs- und handlungsmöglichkeiten 
abzuwägen und sich für die angemessene zu entscheiden. die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare sollen erkennen, dass die Qualität einer 
entscheidung weitgehend von der Qualität der ihr zugrundeliegenden infor-
mationen, das heißt von deren richtigkeit und vollständigkeit abhängt. Wei-
terhin wäre in diesem zusammenhang zu erörtern, ob und in welchen Fällen 
die verwaltung auch versuchen kann und soll, statt eine den bürger belasten-
de entscheidung zu treffen, auf diesen einzuwirken, dass er sich freiwillig den 
notwendigkeiten beugt. dabei wäre das instrumentarium der einwirkungs-
möglichkeiten gegenüber den bürgerinnen und bürgern zu untersuchen.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Verwaltungsjuristin 
oder des Verwaltungsjuristen, der Verwaltungsrichterin oder des Ver-
waltungsrichters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts so-
wie die fähigkeit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung 
für verwaltungsjuristinnen und verwaltungsjuristen, verwaltungsrichterinnen 



624

und verwaltungsrichter sowie für rechtsanwältinnen und rechtsanwälte hat, 
soll dieser bereich aufgegriffen und vertiefend behandelt werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen verwaltungs-
gerichtliche Entscheidungen herstellen (erarbeiten) und darstellen (ab-
fassen), analysieren und beurteilen können sowie die Stellung der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit analysieren und beurteilen können.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Ar-
beitsgemeinschaft in der Pflichtausbildung zwar das verwaltungsgerichtli-
che verfahren kennen gelernt, doch waren sie nicht damit befasst, verwal-
tungsgerichtliche entscheidungen herzustellen und darzustellen. Aus diesem 
grund muss ein schwerpunkt der Arbeitsgemeinschaft in der Wahlstation 
darin bestehen, sie zu befähigen, auch verwaltungsgerichtliche entscheidun-
gen selbst herzustellen und darzustellen. diese schwerpunktbildung orien-
tiert sich somit an der rolle der verwaltungsrichterin oder des verwaltungs-
richters und trägt der tatsache rechnung, dass die überwiegende Anzahl 
der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare in der Wahlstation einem 
verwaltungsgericht zugewiesen ist.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verfah-
rensrechtlichen Normen, die der Durchführung eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens zugrunde liegen, kennen und anwenden können.

hinweise:

von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren kann erwartet wer-
den, dass sie das allgemeine verwaltungsverfahrensrecht mit Ausnahme der 
besonderen verwaltungsverfahren und die grundzüge des verwaltungspro-
zessrechts (verfahrensgrundsätze, zulässigkeit des verwaltungsrechtswegs, 
Klagearten, vorverfahren, vorläufiger rechtsschutz, gerichtlicher Prüfungs-
umfang, gerichtliche entscheidung) kennen. Am ende der Ausbildung in der 
Wahlstation sollen sie aber in der Lage sein, eine verwaltungsgerichtliche 
entscheidung selbst herstellen und darstellen zu können. Allerdings haben 
die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare bereits im rahmen der 
Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft i gelernt, Lebenssachverhalte im 
rahmen eines zivilprozesses festzustellen sowie festgestellte Lebenssach-
verhalte erschöpfend und zutreffend rechtlich zu würdigen. daher genügt 
es, wenn die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare im rahmen der 
Ausbildung in der Wahlstation die verfahrensrechtlichen normen der vwgo 
kennen und anwenden lernen und gleichzeitig die unterschiede und gemein-
samkeiten zwischen dem Ablauf eines zivilgerichtlichen und verwaltungsge-
richtlichen verfahrens kennen lernen. dabei sollten insbesondere folgende 
Fragen behandelt werden:
•	 Die	Beteiligten	im	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren,
•	 der	Untersuchungsgrundsatz	im	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren,
•	 der	Einsatz	von	Einzelrichtern	in	der	Verwaltungsgerichtsbarkeit,
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•	 das	Hinwirken	auf	eine	gütliche	Beilegung	des	Rechtsstreits,
•	 die	Aufgaben	der	Berichterstattung,
•	 der	Verfahrensablauf	bis	zur	mündlichen	Verhandlung,
•	 die	mündliche	Verhandlung,
•	 die	Entscheidung	ohne	mündliche	Verhandlung,	zum	Beispiel	durch	Ge-

richtsbescheid.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen verwaltungs-
gerichtliche Entscheidungen darstellen, analysieren und beurteilen kön-
nen.

hinweise:

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen einen orientieren-
den gesamtüberblick erhalten über
•	 die	verschiedenen	Urteile	bei	den	Klagearten;
•	 die	wichtigsten	Tenorierungsmöglichkeiten;
•	 die	Nebenentscheidungen;
•	 die verfahren, in denen das verwaltungsgericht durch beschluss entscheidet.

2.2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die allgemeinen An-
forderungen an gerichtliche entscheidungsbegründungen kennen und beur-
teilen können. sie sollen die voraussetzungen für die verbindlichkeit und die 
bedingungen für die Überzeugungskraft gerichtlicher entscheidungen ken-
nen und beurteilen können. Weiterhin sollen sie insbesondere die Fähigkeit 
entwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt und gehalt ei-
ner entscheidung herauszuarbeiten. dabei könnten folgende gesichtspunkte 
richtungsweisend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa die des bun-
desverfassungsgerichts und des bundesverwaltungsgerichts;

c) einzeluntersuchung von entscheidungen der oberverwaltungsgerichte 
mit der blickrichtung darauf, dass die höchsten verwaltungsgerichte in 
einem bundesland recht setzen, rechtsfortbildungsimpulse geben und 
rechtseinheitlichkeit wahren.

die entscheidungen könnten untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt,	sei	es	für	Rechtsfragen	oder	für	gan-

ze Prozessarten;
•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;
•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-

wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesverwaltungsgerichts verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;
hier könnte u.a. darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung oder Par-
teiüberzeugung angestrebt wird;
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•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Verfahren 
des vorläufigen Rechtsschutzes kennen lernen und nachvollziehen kön-
nen.

hinweise:

Aufgrund der zunehmenden bedeutung des vorläufigen rechtsschutzes 
und der damit einhergehenden auch zahlenmäßigen zunahme der einst-
weiligen rechtsschutzverfahren, denen häufig streitentscheidende Funktion 
zukommt, ist es erforderlich, dass diese verfahren und ihre hintergründe ver-
tieft behandelt werden. dabei ist insbesondere auf die mit dem vorläufigen 
rechtsschutz beim verwaltungshandeln mit drittbetroffenheit verbundenen 
Probleme einzugehen.

2.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Rechtsbe-
helfe und Rechtsmittel und ihre funktion im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren kennen.

hinweise:

die rechtsmittel- und rechtsbehelfsverfahren sollten lediglich kurz darge-
stellt werden, wobei dies bezüglich der rechtsmittel im zusammenhang mit 
der beifügung von rechtsmittelbelehrungen erörtert werden könnte. dabei 
sollte auch darauf hingewiesen werden, dass in bestimmten bereichen der 
rechtsmittelzug eingeschränkt ist (zum beispiel § 78 Asylvfg, § 34 Wehr-
pflichtg). die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen den in-
stanzenzug als mittel zur herstellung der rechtseinheit und der rechtsfort-
bildung kennen lernen und beurteilen können. sie sollen sich auch mit den 
Fragen auseinandersetzen, die sich aus einem möglichen spannungsverhält-
nis zwischen rechtsmittelverfahren und richterlicher unabhängigkeit erge-
ben können. hierzu könnten sie die Abgrenzung der Anwendungsbereiche 
von rechtsmittel- und rechtsbehelfsverfahren von der dienstaufsichtsbe-
schwerde - mit blickrichtung auf das richterliche entscheidungsverhalten - 
untersuchen sowie die rückwirkungen der rechtsmittelinstanzen auf das 
richterliche entscheidungsverhalten.
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2.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Stellung 
und funktion der Verwaltungsgerichtsbarkeit im demokratischen und 
sozialen Staat analysieren und beurteilen können.

hinweise:

2.5.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das sich aus dem 
rechtsschutzauftrag der verwaltungsgerichtsbarkeit und dem technischen 
Fortschritt ergebende spannungsfeld analysieren und beurteilen können. sie 
sollen erkennen, dass insbesondere im zusammenhang mit der genehmi-
gung großtechnischer Anlagen (Flughäfen, Kernkraftwerke, industriebetriebe) 
spannungen zwischen dem rechtsschutzinteresse der einzelnen bürgerin-
nen und bürger und dem öffentlichen interesse an derartigen großtechni-
schen Anlagen auftreten können. in diesem zusammenhang könnte noch 
behandelt werden, ob und inwieweit der weitgehend als individualrechts-
schutz (§ 42 Abs. 2 vwgo) ausgestaltete verwaltungsrechtsschutz durch 
umfassendere Kontrollmöglichkeiten (zum beispiel verbandsklage) ergänzt 
werden sollte. gleichzeitig sollte auch erörtert werden, ob und inwieweit die 
verwaltungsgerichte bei ihrer entscheidungsfindung und mit ihrer entschei-
dungsmacht in derartigen Fällen an grenzen stoßen (fehlender technischer 
sachverstand, Planungsspielräume für die verwaltung).

2.5.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundzüge der 
verwaltungsgerichtlichen normenkontrolle kennen lernen und beurteilen kön-
nen.

2.5.3 des Weiteren könnte hier auch erörtert werden, inwieweit verwaltungsge-
richtliche entscheidungen Folgen für eine behördliche verwaltungspraxis ha-
ben.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem verwaltungsgericht

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Kennenlernen von Stellung und funktion der Verwaltungsgerichtsbar-
keit

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die stellung und 
Funktion der verwaltungsgerichtsbarkeit im demokratischen und sozialen 
staat analysieren und beurteilen können. dabei sollen sie auch das sich aus 
dem rechtsschutzauftrag der verwaltungsgerichtsbarkeit ergebende span-
nungsfeld zwischen bürger und staat, aber auch zwischen behörden kennen 
lernen.
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des Weiteren ist hier auch zu erörtern, inwieweit verwaltungsgerichtliche ent-
scheidungen Folgen für eine behördliche verwaltungspraxis haben.

2. Erwerb der fähigkeit zur Herstellung und Darstellung verwaltungsge-
richtlicher Entscheidungen

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen verwaltungsge-
richtliche entscheidungen erarbeiten und abfassen, analysieren und beur-
teilen können.

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Ar-
beitsgemeinschaft in der Pflichtausbildung zwar das verwaltungsgerichtli-
che verfahren kennen gelernt, doch waren sie nicht damit befasst, verwal-
tungsgerichtliche entscheidungen herzustellen und darzustellen. Aus diesem 
grund muss ein schwerpunkt der Wahlpflichtstation darin bestehen, sie zu 
befähigen, auch verwaltungsgerichtliche entscheidungen selbst herzustellen 
und darzustellen.

2.1 Kennenlernen und Anwendung der verfahrensrechtlichen Normen und 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens

hinweise:

von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren kann erwartet wer-
den, dass sie das allgemeine verwaltungsverfahrensrecht mit Ausnahme der 
besonderen verwaltungsverfahren und die grundzüge des verwaltungspro-
zessrechts (verfahrensgrundsätze, zulässigkeit des verwaltungsrechtswe-
ges, Klagearten, vorverfahren, vorläufiger rechtsschutz, gerichtlicher Prü-
fungsumfang, gerichtliche entscheidung) kennen.

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die verfahrens-
rechtlichen normen der vwgo kennen und anwenden lernen und gleichzeitig 
die unterschiede und gemeinsamkeiten zwischen dem Ablauf eines zivilge-
richtlichen und verwaltungsgerichtlichen verfahrens kennen lernen. dabei 
sollten insbesondere folgende Fragen behandelt werden:
•	 Die	Beteiligten	in	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren,
•	 der	Untersuchungsgrundsatz	im	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren,
•	 der	Einsatz	von	Einzelrichtern	in	der	Verwaltungsgerichtsbarkeit,
•	 das	Hinwirken	auf	eine	gütliche	Beilegung	des	Rechtsstreits,
•	 die	Aufgaben	der	Berichterstattung,
•	 der	Verfahrensablauf	bis	zur	mündlichen	Verhandlung,
•	 die	mündliche	Verhandlung.

2.2 fähigkeit zur Darstellung, Analyse und Beurteilung verwaltungsgericht-
licher Entscheidungen in der Hauptsache

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen verwaltungsge-
richtliche entscheidungen im hauptsacheverfahren darstellen, analysieren 
und beurteilen können.
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2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen einen orientieren-
den gesamtüberblick erhalten über
•	 die	verschiedenen	Urteile	bei	den	Klagearten,
•	 andere	Entscheidungsformen	(zum	Beispiel	Gerichtsbescheid),
•	 die	wichtigsten	Tenorierungsmöglichkeiten,
•	 die	Nebenentscheidungen.

2.2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die allgemeinen 
Anforderungen an gerichtliche entscheidungsbegründungen kennen und be-
urteilen können. sie sollen die voraussetzung für die verbindlichkeit und die 
bedingungen für die Überzeugungskraft gerichtlicher entscheidungen ken-
nen und beurteilen können. Weiterhin sollen sie insbesondere die Fähigkeit 
entwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt und gehalt ei-
ner entscheidung herauszuarbeiten.

3. Kennenlernen der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die verfahren des 
vorläufigen rechtsschutzes kennen lernen und nachvollziehen können.

Aufgrund der zunehmenden bedeutung des vorläufigen rechtsschutzes 
und der damit einhergehenden auch zahlenmäßigen zunahme der einstwei-
ligen rechtsschutzverfahren, denen häufig streitentscheidende Funktion zu-
kommt, ist es erforderlich, dass diese verfahren vertieft behandelt werden. 
dabei ist auch auf die mit dem vorläufigen rechtsschutz beim verwaltungs-
handeln mit drittbetroffenheit verbundenen Probleme einzugehen.

4. Kennenlernen der verwaltungsgerichtlichen Rechtsbehelfe

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die rechtsbehelfe 
und rechtsmittel und ihre Funktion im verwaltungsgerichtlichen verfahren 
kennen.

die rechtsmittel- und rechtsbehelfsverfahren sollten dargestellt werden, 
wobei dies bezüglich der rechtsmittel im zusammenhang mit der beifügung 
von rechtsmittelbelehrungen erörtert werden könnte. die rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare sollen den instanzenzug als mittel zur herstel-
lung der rechtseinheit und der rechtsfortbildung kennen lernen und beurtei-
len können. sie sollen sich auch mit den Fragen auseinander setzen, die sich 
aus einem möglichen spannungsverhältnis zwischen rechtsmittelverfahren 
und richterlicher unabhängigkeit ergeben können.

ii. Regelleistungen

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat regelmäßig
1. in drei fällen urteilsentwürfe anzufertigen,
2. in einem fall einen Beschlussentwurf nach § 80 Abs. 5 VwGO anzufertigen,
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3. in einem fall einen Beschlussentwurf nach § 123 VwGO anzufertigen,
4. in drei fällen Aktenvorträge zu halten,
5. selbständige Dezernatsarbeit zu leisten und die anfallenden Verfügungen 

zu entwerfen,
6. tätigkeiten nach § 10 GVG auszuüben.

(2) ein Ausbildungsplan für die anderen Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.

Nr. 4: stEUERN UND FiNANZEN

nach § 29 Abs. 3 nr. 4 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

4. steuern und Finanzen mit Ausbildungsstellen bei
– einem Finanzamt,
– einer behörde oder einer Körperschaft wirtschaftlicher selbstverwaltung in deren 

tätigkeitsbereich steuerrecht,
– einem Wirtschaftsunternehmen in dessen tätigkeitsbereich steuerrecht,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit im steuerrecht,
– einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschaftsprüfer im tätigkeitsbereich 

steuerrecht,
– einer steuerberaterin oder einem steuerberater,
– einem gericht der Finanzgerichtsbarkeit;

A.

Arbeitsgemeinschaft

ein Ausbildungsplan für die Arbeitsgemeinschaft existiert nicht.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem Finanzgericht

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Kenntnisse der Besonderheiten des finanzgerichtlichen Verfahrens

hinweise:

1.1 der durch Art. 19 Abs. 4 gg garantierte gerichtliche schutz des einzelnen 
gegen eingriffe der öffentlichen gewalt ist für den bereich der Abgabenan-
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gelegenheiten mit Ausnahme der straf- und bußgeldverfahren der Finanzge-
richtsbarkeit zugewiesen. der Finanzrechtsweg kann jedoch nur nach nähe-
rer maßgabe des § 33 Fgo beschritten werden.

1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderhei-
ten des finanzgerichtlichen verfahrens als der einzigen tatsacheninstanz in 
einem nur zweitinstanzlichen gerichtszweig kennen lernen. dabei sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare die erworbenen Kenntnisse 
über die verschiedenen Klagearten (Anfechtungs- und verpflichtungsklage, 
Feststellungsklage, untätigkeitsklage) aus dem bereich des verwaltungs-
rechts umsetzen und unterschiede darstellen können.

2. fähigkeit zur Darstellung und Beurteilung finanzrichterlicher Entschei-
dungen

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der 
Ausbildung einen orientierenden gesamtüberblick über die verschiedenen 
zivilrichterlichen entscheidungen erhalten. in der Arbeitsgemeinschaft in der 
verwaltungsstation haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferenda-
re ihre Kenntnisse über das verwaltungsgerichtliche verfahren vertieft. die-
se Ausbildungskomplexe sind nun zusammenzuführen, um den rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendaren gelegenheit zu geben, Fähigkeit zur 
Anwendung der besonderen verfahrensrechtlichen vorschriften für finanzge-
richtliche entscheidungen zu erwerben.

2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die Fähigkeit 
weiterentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer 
entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entsprechender unter-
richtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte richtungsgebend sein:

a) der umfang der bindung des instanzgerichts an die höchstrichterliche 
rechtsprechung unter besonderer berücksichtigung der des gerichtshofs 
der europäischen gemeinschaften;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen des gerichtshofs der 
europäischen gemeinschaften und des bundesfinanzhofs;

c) grenzen der rechtsfortbildung durch richterrecht.

3. Vertiefung der fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und überzeu-
gender Argumentation in der Rolle der Richterin oder des Richters

hinweise:

nachdem die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare die bedeutung 
von sprache, sprachverhalten und Argumentation für die juristische berufs-
ausübung kennen gelernt haben, soll dieser Problemkreis erneut aufgegriffen 
und vertieft behandelt werden.
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ii. Regelleistungen

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat regelmäßig
1. in zwei fällen urteile oder Gerichtsbescheide anzufertigen;
2. in zwei fällen Beschlüsse im vorläufigen Rechtsschutzverfahren (§§ 69, 

114 fGO) zu entwerfen;
3. in zwei fällen Aufklärungsverfügungen anzufertigen, in denen der Sach- 

und Streitstand des falles aufgearbeitet, Defizite im tatsächlichen Bereich 
aufgezeigt und in entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden (zum 
Beispiel Anfordern von unterlagen, Benennung von Beweismitteln zur Vor-
bereitung einer ggf. zu setzenden Ausschlussfrist);

4. in drei fällen Aktenvorträge zu halten;
5. in einem fall Vorbereitung und in Anwesenheit des Ausbilders Durchfüh-

rung einer mündlichen Verhandlung oder einer Erörterung in einem Erörte-
rungstermin mit Protokollierung.

bei mindestens einer der vorbezeichneten regelleistungen sollte der Fall die mög-
lichkeit bieten, bezüge und Abhängigkeiten nationaler steuerrechtsfragen zum ge-
meinschaftsrecht zu diskutieren.

es bleibt dem Präsidenten des hessischen Finanzgerichts unbenommen, in er-
gänzung des vorliegenden Aubildungsplans die referendarausbildung durch einen 
eigenen Ausbildungsplan näher zu regeln, soweit sich dieser nicht mit dem vorlie-
genden Ausbildungsplan in Widerspruch setzt.

(2) Weitere Ausbildungsstellen

Lernziele oder regelleistungen für weitere Ausbildungsstellen in der Wahlstation 
strafrechtspflege existieren bislang nicht.

Nr. 5: ARBEit

nach § 29 Abs. 3 nr. 5 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

5. Arbeit mit Ausbildungsstellen bei
– einem Arbeitgeberverband,
– einer gewerkschaft,
– einem Wirtschaftsunternehmen in dessen tätigkeitsbereich Arbeitsrecht,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit im Arbeitsrecht,
– einem gericht für Arbeitssachen;
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A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege erworbenen 
Kenntnisse und fähigkeiten unter arbeitsrechtlichen Aspekten vertiefen 
und dabei insbesondere jene fragenkreise ergänzend bearbeiten, die 
aufgrund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeitsgemeinschaften I 
(erstinstanzliche Zivilsachen) und IV (Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) so-
wie der im Ausbildungsplan für den arbeitsrechtlichen Lehrgang enthal-
tenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung arbeitsrechtlicher Entschei-
dungen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft i einen orientierenden gesamtüberblick 
über die verschiedenen zivilrichterlichen entscheidungen erhalten. im rah-
men des arbeitsrechtlichen Lehrgangs haben sie Kündigungsschutzklagen 
und Lohn- und gehaltsklagen sowie Auflösungsverträge und Anträge auf er-
lass einer einstweiligen verfügung auf Weiterbeschäftigung und auf Fortzah-
lung der vergütung kennen gelernt. diese beiden Ausbildungskomplexe sind 
nun zusammenzuführen, um den rechtsreferendarinnen und rechtsreferen-
daren gelegenheit zu geben, ihre Fähigkeiten zur Anwendung der besonde-
ren verfahrensrechtlichen vorschriften im arbeitsrechtlichen urteilsverfahren 
weiter auszubauen.

1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit wei-
terentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer ar-
beitsgerichtlichen entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung ent-
sprechender unterrichtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte 
richtungsgebend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desarbeitsgerichts;

c) grenzen der rechtsfortbildung durch richterrecht.

die entscheidungen können untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt,	sei	es	für	Rechtsfragen	oder	für	gan-

ze Prozessarten;
•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;



634

•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-
wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesarbeitsgerichts verneint wird;

•	 der	Stil	der	Darstellung;
hier könnte u.a. darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung oder Par-
teiüberzeugung angestrebt wird;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige generalbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher und rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der vollstreckungsrechtlichen Verfahren in arbeitsrechtlicher Sicht ver-
tiefen.

hinweise:

1.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben die rechtsbehel-
fe der zwangsvollstreckung und die zur einleitung vollstreckungsrechtlicher 
verfahren erforderlichen Anträge in der Arbeitsgemeinschaft iv im systema-
tischen zusammenhang kennen gelernt. sie sollen gelegenheit erhalten, 
diese Kenntnisse auf das arbeitsgerichtliche verfahren zu übertragen und 
dabei dessen vollstreckungsrechtliche besonderheiten kennenzulernen  
(§§ 61 Abs. 2, 62, 85 Arbgg) sowie die spezifische arbeitsrechtliche bedeu-
tung bestimmter zivilprozessualer regelungen (zum beispiel §§ 888, 890 
zPo).

1.2.2 in diesem zusammenhang können sich die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare auch mit Fragen der behandlung der Arbeitsvergütung im 
insolvenzverfahren vertraut machen.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts sowie die fähig-
keit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in den vorangehen-
den Arbeitsgemeinschaften  die bedeutung von sprache und sprachverhal-
ten und Argumentation für die juristische berufsausübung kennen gelernt. 



635

Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung, 
insbesondere auch für in Arbeitssachen tätige richterinnen und richter so-
wie Anwältinnen und Anwälte hat, soll dieser Problemkreis erneut aufgegrif-
fen und vertiefend behandelt werden. dabei sollen insbesondere die arbeits-
rechtliche güteverhandlung in ihrer doppelten bedeutung als versuch der 
Friedensstiftung zwischen den Parteien und als vorbereitung der mündlichen 
verhandlung vor der Kammer sowie der vergleich im arbeitsgerichtlichen ver-
fahren als jeweils besonders herausgehobene handlungsfelder sprachlicher 
Kommunikation und juristischer Argumentation vertieft behandelt werden.

Auch Fragen der außergerichtlichen Konfliktregelung unter mitwirkung der 
betriebs- und Personalräte sowie durch Arbeitgeberverbände und gewerk-
schaften können in diesem zusammenhang erörtert werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die besonde-
ren arbeitsrechtlichen Verfahrensarten kennen lernen und Entscheidun-
gen im Rahmen dieser Verfahren herstellen können.

hinweise:

2.1 neben der vertiefung der bereits erworbenen prozessualen Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie der im arbeitsrechtlichen Lehrgang eingeführten wichtigs-
ten arbeitsrechtlichen verfahrensarten sollen die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare auch die spezifischen arbeitsgerichtlichen verfahren ken-
nen lernen, die bisher noch nicht im mittelpunkt der Ausbildung standen. sie 
sollen dabei insbesondere lernen, mit folgenden verfahrensarten zu arbeiten:
•	 Beschlussverfahren,
•	 Drittschuldnerklage,
•	 Eingruppierungsfeststellungsklage,
•	 Zeugnisprozess,
•	 Klage	auf	Ausfüllung	und	Herausgabe	der	Arbeitspapiere,
•	 Wahlanfechtung	nach	dem	Betriebsverfassungsgesetz.

2.2 Fragen zur bedeutung und zum umfang der inanspruchnahme von eini-
gungsstellen sowie deren verfahren können erörtert werden.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen einen über-
blick über die wichtigsten arbeitsrechtlichen Berufsfelder außerhalb der 
Arbeitsgerichtsbarkeit vervollständigen.

3.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre fähigkeit 
vertiefen, arbeitsrechtliche Aufgaben als Rechtsanwalt wahrzunehmen.

hinweise:

Ausgehend von den in der Ausbildung bei einer rechtsanwältin oder einem 
rechtsanwalt und in der Arbeitsgemeinschaft iv erarbeiteten grundlagen an-
waltlicher tätigkeit sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
ihr verständnis für spezifische arbeitsrechtliche Konfliktlagen vertiefen und 
lernen, im mandantengespräch und in der Prozessführung nach interessen-
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gerechten Lösungen zu suchen. dabei können sie insbesondere die grün-
de für die inanspruchnahme von Anwälten durch Arbeitnehmer, Arbeitgeber, 
verbände, Personalräte und betriebsräte untersuchen sowie die von Angst 
um den Arbeitsplatz geprägte soziale Problematik bei arbeitsrechtlichen 
streitigkeiten während eines weiterbestehenden Arbeitsverhältnisses. Auch 
die schwierigkeiten anwaltlicher tätigkeit aufgrund der oft versteckten ar-
beitsrechtlichen rechtsquellen, die sich aus der nicht seltenen doppelfunk-
tion als verbandsvertreter und zugelassenem Anwalt ergebenden Probleme 
können hier aufgegriffen werden.

3.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichsten arbeitsrechtlichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Ver-
waltung kennen lernen.

hinweise:

den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren, denen dieses berufs-
feld weitgehend fremd sein dürfte, sollen in erster Linie einen Überblick über 
die wichtigsten tarifwerke im bereich des öffentlichen dienstes erhalten 
(bundes-Angestelltentarifvertrag, manteltarifvertrag für Arbeiter des bundes, 
manteltarifvertrag für Arbeiter der Länder) und gelegenheit bekommen, sich 
im umgang mit diesen rechtsquellen zu üben. darüber hinaus können die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare über die behandlung von ein-
zelfragen aus dem Personalbereich einer öffentlichen verwaltung zu einem 
verbesserten zugang zu den besonderen arbeitsrechtlichen Problemstellun-
gen dieser berufsfelder gelangen; in diesem zusammenhang können etwa 
Fragen der eingruppierung, möglichkeiten der dienstvereinbarungen in zu-
sammenarbeit mit den Personalräten oder die berührungspunkte zwischen 
Arbeitsrecht und haushaltsrecht erörtert werden.

3.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichen arbeitsrechtlichen Aufgaben im Bereich der Verbände, der Kör-
perschaften wirtschaftlicher, sozialer oder beruflicher Selbstverwaltung 
und der Wirtschaft kennen lernen.

hinweise:

3.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Aufbau und or-
ganisation der Arbeitgeberverbände, der gewerkschaften und der selbst-
verwaltungskörperschaften (zum beispiel industrie- und handelskammer, 
Landesversicherungsanstalt, Anwaltskammer, Krankenkasse, unfallversi-
cherungsträger usw.) kennen lernen.

3.3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die typischen, von 
der gerichtlichen tätigkeit abweichenden handlungsformen dieses berufs-
feldes kennen lernen:
•	 Beratungsgespräche,
•	 Vorbereitung	und	Leitung	von	Besprechungen,
•	 Verhandlungen	mit	Betriebs-	und	Personalräten,
•	 telefonische	Rechtsauskünfte.
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3.3.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen typische Arbeits-
schwerpunkte dieses berufsfeldes kennen lernen. in diesem zusammenhang 
sollten sie gelegenheit erhalten, sich in grundzügen mit der Ausarbeitung 
von betriebsvereinbarungen – insbesondere von sozialplänen – zu befassen 
und verständnis für juristische Fragen bei der vorbereitung und durchführung 
von tarifverhandlungen zu gewinnen, wobei sie insbesondere lernen sollten, 
arbeitsgerichtliche entscheidungen unter wirtschaftlichen, personellen und 
sozialen gesichtspunkten zu analysieren.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem Arbeitsgericht

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Vertiefung der Kenntnisse auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege unter 
arbeitsrechtlichen Aspekten

hinweise:

1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit zur 
darstellung und kritischen beurteilung arbeitsrechtlicher entscheidungen 
erwerben. den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren soll gelegen-
heit gegeben werden, ihre Fähigkeit zur Anwendung der besonderen ver-
fahrensrechtlichen vorschriften im arbeitsrechtlichen urteilsverfahren weiter 
auszubauen.

1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit wei-
terentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer arbeits-
gerichtlichen entscheidung herauszuarbeiten. dabei könnte auf folgende 
gesichtspunkte hinzuweisen sein:

a) den umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desarbeitsgerichts;

c) grenzen der rechtsfortbildung durch richterrecht.

2. Kenntnisse der besonderen arbeitsrechtlichen Verfahren

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderen 
arbeitsrechtlichen verfahrensarten kennen lernen und entscheidungen im 
rahmen dieser verfahren herstellen können. neben der vertiefung der be-
reits erworbenen prozessualen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der wich-
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tigsten arbeitsrechtlichen verfahrensarten sollen die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare auch die spezifischen arbeitsgerichtlichen verfahren 
kennen lernen. es sollten folgende gegenstände behandelt werden:
•	 Kündigungsschutzprozess:⇐ Abmahnung, außerordentliche und or-

dentliche Kündigung wegen verstoßes gegen Pflichten aus dem Arbeits-
vertrag, betriebsbedingte Kündigung und sozialauswahl, krankheitsbe-
dingte Kündigung, Fragen der abgestuften darlegungs- und beweislast, 
Weiterbeschäftigungsverlangen, umgang mit Folgekündigungen, Kündi-
gungsschutzantrag und allgemeiner Feststellungsantrag, beteiligung des 
betriebsrates;

•	 Betriebsübergang:⇐ Abgrenzung der Funktionsnachfolge zum Über-
gang bei Wahrung der identität in orientierung an der rechtsprechung des 
eugh, Fortgeltung von tarifverträgen und betriebsvereinbarungen, Kündi-
gung aus anderen gründen als dem des betriebsübergangs, Widerspruch 
des Arbeitnehmers gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses;

•	 Ausschlussfristen:⇐ einzelvertragliche und tarifliche Ausschlussfristen, 
Fragen der formgerechten und rechtzeitigen geltendmachung, ausgenom-
mene Ansprüche, treuwidrige berufung auf Ausschlussfristen;

•	 teilzeit- und Befristungsfragen:⇐ betriebliche gründe gegen die verrin-
gerung der Arbeitszeit, einstweilige verfügung, Probleme der zwangsvoll-
streckung, sachbefristung, Kalenderbefristung, zweckbefristung;

•	 betriebliche Mitbestimmung:⇐ in sozialen Angelegenheiten (§ 87 Abs. 1 
nr. 1, 2, 3, 6, 10, 11 betriebsverfassungsgesetz),

•	 urlaubsrecht:⇐ berechnung von teilurlaub, Übertragung, rechtzeitige 
geltendmachung, unterschied zwischen gesetzlichem und tariflichem 
oder einzelvertraglich zugesagtem mehrurlaub, einstweilige verfügung auf 
urlaubsgewährung;

•	 Schadensersatz:⇐ besonderheiten der Arbeitnehmerhaftung beim ver-
schulden und bei der höhe des zu ersetzenden schadens, Probleme an-
derweitiger versicherung, Abgrenzung zur vertragsstrafe, grenzen der zu-
lässigkeit von vertragsstrafen.

2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen bedeutung und 
umfang der inanspruchnahme von einigungsstellen sowie deren verfahren 
kennen lernen.

Auch Fragen der außergerichtlichen Konfliktregelung unter mitwirkung der 
betriebs- und Personalräte sowie durch Arbeitgeberverbände und gewerk-
schaften können in diesem zusammenhang erörtert werden.

3. Vertiefung der fähigkeit zur Darstellung und Beurteilung arbeitsrechtli-
cher Entscheidungen

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit zur 
darstellung und kritischen beurteilung arbeitsrechtlicher entscheidungen 
vertiefen. insbesondere soll dabei hingewiesen werden auf die geschicklich-
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keit der darstellung, die sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, 
die offenlegung der Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstel-
lung in tatsächlicher und rechtlicher hinsicht.

4. Vertiefung der fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation und Argumen-
tation

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Fähigkeit zu 
sprachlicher Kommunikation in der rolle der richterin oder des richters so-
wie die Fähigkeit zu überzeugender Argumentation vertiefen. Wegen der be-
sonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung insbesondere 
auch für die in Arbeitssachen tätigen richterinnen und richter hat, soll dieser 
Problemkreis erneut aufgegriffen und vertiefend behandelt werden. dabei 
sollen insbesondere die arbeitsrechtliche güteverhandlung in ihrer doppel-
ten bedeutung als versuch der Friedensstiftung zwischen den Parteien und 
als vorbereitung der mündlichen verhandlung vor der Kammer sowie der 
vergleich im arbeitsgerichtlichen verfahren als jeweils besonders herausge-
hobene handlungsfelder sprachlicher Kommunikation und juristischer Argu-
mentation vertieft behandelt werden. gerade die güteverhandlung verlangt 
von der Arbeitsrichterin oder dem Arbeitsrichter ein spezielles einfühlungs-
vermögen und einen angepassten verhandlungsstil, da er wegen seiner rela-
tiv frühen Anberaumung einige besonderheiten aufweist: einerseits ist auch 
die rechtslage noch nicht vollständig zu überschauen, andererseits ist die 
emotionale beteiligung der Parteien noch sehr hoch.

ii. Regelleistungen

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat regelmäßig

1. in drei fällen Entwürfe für ein urteil oder einen umfangreicheren Beschluss 
zu fertigen, davon einen mit Beweiswürdigung und umfangreicheren Par-
teivortrag;

2. in einem fall ein urteil oder einen Beschluss in einem einstweiligen Verfü-
gungsverfahren anzufertigen;

3. in einem fall einen Entwurf für einen Beschluss im arbeitsgerichtlichen Be-
schlussverfahren (§§ 80 ff. ArbGG) zu fertigen;

4. in drei fällen Aktenvorträge zu halten;

5. eine Beweisaufnahme unter Aufsicht der/des Kammervorsitzenden zu lei-
ten;

6. mindestens zweimal Güteverhandlungen unter Aufsicht der/des Kammer-
vorsitzenden zu leisten.

(2) ein Ausbildungsplan für weitere Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.
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Nr. 6: wiRtsCHAFt

nach § 29 Abs. 3 nr. 6 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

6. Wirtschaft mit Ausbildungsstellen bei

– einem Arbeitgeberverband,

– einer gewerkschaft,

– einer Körperschaft wirtschaftlicher selbstverwaltung,

– einem Wirtschaftsunternehmen in dessen tätigkeitsbereich Wirtschaftsrecht,

– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-
keit im Wirtschaftsrecht,

– einem gericht, in dessen zuständigkeit verfahren aus dem bereich der Wirt-
schaft fallen;

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege erworbenen 
Kenntnisse und fähigkeiten unter wirtschaftsrechtlichen Aspekten ver-
tiefen und insbesondere jene fragenkreise ergänzend bearbeiten, die 
aufgrund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeitsgemeinschaften I  
(erstinstanzliche Zivilsachen) und IV (Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) so-
wie der im Ausbildungsplan für den arbeitsrechtlichen Lehrgang enthal-
tenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung wirtschaftsrechtlicher Ent-
scheidungen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft i einen orientierenden gesamtüberblick 
über die verschiedenen urteilsarten, die wichtigsten tenorierungsmöglichkei-
ten und die häufigsten nebenentscheidungen erhalten. sie sollen nunmehr 
gelegenheit bekommen, durch die behandlung von einzelfragen, die sich 
etwa aus den Ausbildungserfahrungen in der Ausbildungsstelle ergeben kön-
nen, die Fähigkeit zur Abfassung praxisgerechter entscheidungen weiterzu-
entwickeln.

1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die Fähigkeit 
weiterentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer zi-
vilrichterlichen entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entspre-
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chender unterrichtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte rich-
tunggebend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desgerichtshofs;

c) einzeluntersuchung von entscheidungen der oberlandesgerichte mit der 
blickrichtung darauf, dass die höchsten zivilgerichte in einem bundesland 
rechtsfortbildungsimpulse geben und rechtseinheitlichkeitsgrenzen set-
zen.

die entscheidungen könnten untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt;
•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;
•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-

wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des bundesgerichtshofs verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;
hier könnte u.a. darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung oder Par-
teiüberzeugung angestrebt wird;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre Kenntnis-
se der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ergänzen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in der Arbeitsge-
meinschaft iv Arrest und einstweilige verfügung anhand konkreter Fälle ken-
nen gelernt. sie sollen noch einmal gelegenheit erhalten, sich mit dem recht 
des einstweiligen rechtsschutzes und den gesellschaftlichen hintergründen 
solcher verfahren zu befassen. dabei könnte versucht werden, die besondere 
bedeutung dieser verfahrensart etwa anhand des vorläufigen rechtsschut-
zes im wirtschaftlichen Wettbewerb als einem der hauptanwendungsberei-
che zu verdeutlichen; zum beispiel
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•	 Anspruchsinhalte	und	Rechtsfolgen	nach	dem	UWG	im	Verfahren	einstwei-
liger verfügungen und ihrer vollstreckung,

•	 die	 Feststellung	 von	 Wettbewerbsvorteil/nachteil	 bei	 der	 Beurteilung	 als	
„unlauter”.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kenntnis 
der vollstreckungsrechtlichen Verfahren vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben die rechtsbehel-
fe der zwangsvollstreckung und die zur einleitung vollstreckungsrechtlicher 
verfahren erforderlichen Anträge in der Arbeitsgemeinschaft iv im systema-
tischen zusammenhang kennen gelernt. Aufgrund der großen bedeutung, 
die das vollstreckungsrecht insbesondere für die im Wirtschaftsrecht tätigen 
rechtsanwältinnen und rechtsanwalt hat, die auch als berufsanfänger so-
gleich für die vollstreckung aus titeln zu sorgen haben, soll den rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendaren noch einmal gelegenheit gegeben 
werden, vollstreckungsrechtliche Fragen zu bearbeiten. entsprechend dem 
vorgenannten Ausgangspunkt sollte dabei der Akzent weniger auf die rich-
terliche bearbeitung vollstreckungsrechtlicher vorgänge gelegt werden. im 
mittelpunkt sollten vielmehr Fragen der verfahrenseinleitung und verfahrens-
steuerung aus anwaltlicher sicht stehen.

1.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Verbin-
dung vom Wirtschaftsleben und Rechtssystem vertieft kennen lernen 
und ihre fähigkeit zur Entscheidungsfindung in exemplarischen Rechts-
gebieten weiter ausbauen.

hinweise:

im verlauf der gesamten Arbeitsgemeinschaft sollen die rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare auf den für den Wirtschaftssektor typischen 
rechtsgebieten tätig sein und diese unter den gesichtspunkten ausgewähl-
ter Fragestellungen bearbeiten. hierbei können folgende rechtsbereiche und 
bearbeitungsschwerpunkte in betracht kommen:
•	 Wechselrecht

(zum beispiel rechtsscheinhaftung, absolute und relative einwendungen 
gegen den Wechselanspruch, Wechselbürgschaft, erfordernisse und Wir-
kungen des Wechselprotests);

•	 Gesellschaftsrecht
(zum beispiel recht der Personengesellschaft mit den besonderen Proble-
men der Kommanditistenhaftung, gmbh: vorgesellschaft und gründerhaf-
tung, geschäftsführer- und gesellschafterhaftung);

•	 Wettbewerbsrecht
(zum beispiel recht unlauterer Werbung, Kartellrecht mit Fragen der Preis-
absprachen und des boykotts);

•	 Insolvenzrecht
(zum beispiel insolvenzanfechtung, Abwicklung von sukzessivlieferungs-
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verträgen, Absonderung, masseschulden, behandlung von sicherungs- 
und vorbehaltseigentum, verbraucherinsolvenzverfahren).

1.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts sowie die fähig-
keit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in den vorangehen-
den Arbeitsgemeinschaften die bedeutung von sprache und sprachverhal-
ten und Argumentation für die juristische berufsausübung kennen gelernt. 
Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung 
für die richterin oder den richter und die Anwältin oder den Anwalt hat, soll 
dieser Problemkreis erneut aufgegriffen und vertiefend behandelt werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den überblick 
über die wichtigsten wirtschaftsrechtlichen Berufsfelder außerhalb der 
Zivilgerichtsbarkeit vervollständigen.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre fähig-
keit vertiefen, wirtschaftsrechtliche Aufgaben als Rechtsanwältin oder 
Rechtsanwalt wahrzunehmen.

hinweise:

Ausgehend von den in der Ausbildung bei einer rechtsanwältin oder einem 
rechtsanwalt und den in der Arbeitsgemeinschaft iv erarbeiteten grundla-
gen anwaltlicher tätigkeit sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare ihr verständnis für spezifische wirtschaftsrechtliche Fragestellun-
gen vertiefen und lernen, im mandantengespräch und in der Prozessführung 
nach Lösungen zu suchen, die zur möglichst schnellen und umfassenden 
durchsetzung von Ansprüchen und zur Abwehr gegen mandanten geltend 
gemachter Forderungen führen. Auch die schwierigkeiten anwaltlicher tä-
tigkeit	 aufgrund	 der	 oft	 versteckten	 und	 vielfachen	 Änderungen	 unterwor-
fenen wirtschaftsrechtlichen rechtsquellen, auch unterhalb der ebene des 
gesetzes (rechtsverordnungen, Anordnungen, satzungen, richtlinien und 
andere vorschriften) sowie Fragen des Kosten- und gebührenrechts können 
hier aufgegriffen werden.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichsten wirtschaftsrechtlichen Aufgaben im Bereich von unternehmen 
kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, denen dieses berufsfeld 
weitgehend fremd sein dürfte, sollen zunächst einen Überblick erhalten über 
die wichtigsten tätigkeitsfelder der in unternehmen der freien Wirtschaft 
tätigen Juristinnen und Juristen und die dabei geltenden spezifischen An-
forderungen. dabei empfiehlt es sich, im einzelnen auf die tätigkeit in den 
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unterschiedlichen Abteilungen der unternehmen bei der vorbereitung und 
der Abwicklung von rechtsbeziehungen sowie bei der vorbereitung und der 
Wahrnehmung einer Prozessvertretung abzustellen und dabei auch die mit-
wirkung von nicht juristisch vorgebildeten bediensteten einzubeziehen.

2.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesentli-
chen wirtschaftsrechtlichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Wirt-
schaftsverwaltung kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, denen dieses berufsfeld 
weitgehend fremd sein dürfte, sollen einen Überblick erhalten über die be-
hörden, die öffentlich-rechtliche Wirtschaftsverwaltung ausüben. sie sollen 
die wichtigsten tätigkeitsfelder von Juristinnen und Juristen in diesem be-
reich kennen lernen. eine vertiefung der Fähigkeiten zur Abfassung von be-
scheiden und Widerspruchsbescheiden ist indes nicht beabsichtigt.

2.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichen wirtschaftsrechtlichen Aufgaben im Bereich der Verbände und 
Körperschaften wirtschaftlicher oder beruflicher Selbstverwaltung ken-
nen lernen.

hinweise:

2.4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Aufbau und orga-
nisation wirtschaftlicher verbände und Körperschaften, insbesondere der 
Arbeitgeberverbände und der gewerkschaften sowie der sonstigen vereini-
gungen mit sozial- oder berufspolitischer zwecksetzung kennen lernen.

2.4.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die typischen, von 
der gerichtlichen tätigkeit abweichenden handlungsformen dieses berufs-
feldes kennen lernen:
•	 Beratungsgespräch,
•	 Vorbereitung	und	Leitung	von	Besprechungen,
•	 Vorbereitung	und	Wahrnehmung	einer	Prozessvertretung,
•	 telefonische	Rechtsauskünfte.

B.

Ausbildungsstellen

ein Ausbildungsplan für einzelne Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.
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Nr. 7: sOZiALwEsEN

nach § 29 Abs. 3 nr. 7 JAg findet die Ausbildung in der Wahlstation statt im bereich

7. sozialwesen mit Ausbildungsstellen bei
– einer behörde oder Körperschaft sozialer oder beruflicher selbstverwaltung,
– einem Wirtschaftsunternehmen in dessen tätigkeitsbereich sozialrecht,
– einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt mit dem schwerpunkt der tätig-

keit im sozialrecht,
– einem gericht der sozialgerichtsbarkeit oder einem gericht der verwaltungsge-

richtsbarkeit, in dessen zuständigkeit verfahren aus dem bereich des sozial-
rechts fallen.

A.

Arbeitsgemeinschaft

Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Arbeitsgemein-
schaften der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die in der bis-
herigen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege erworbenen 
Kenntnisse und fähigkeiten unter arbeits- und sozialrechtlichen As-
pekten vertiefen und dabei insbesondere jene fragenkreise ergänzend 
bearbeiten, die aufgrund der in den Ausbildungsplänen für die Arbeits-
gemeinschaften I (erstinstanzliche Zivilsachen) und IV (Rechtsanwältin/
Rechtsanwalt) sowie der im Ausbildungsplan für den arbeitsrechtlichen 
Lehrgang enthaltenen Ausbildungsziele nur im überblick behandelt 
wurden.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zur Darstellung und kritischen Beurteilung sozialrichterlicher Entschei-
dungen vertiefen.

hinweise:

1.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der Aus-
bildung in der Arbeitsgemeinschaft i einen orientierenden gesamtüberblick 
über die verschiedenen zivilrichterlichen entscheidungen erhalten. im ar-
beitsrechtlichen Lehrgang haben sie u.a. gelernt, Kündigungsschutzklage zu 
erheben sowie Kündigungs- und Anfechtungserklärungen und Aufhebungs-
verträge zu formulieren. in der Arbeitsgemeinschaft iii schließlich haben die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare ihre Kenntnisse des Wider-
spruchsverfahrens und des verwaltungsgerichtlichen verfahrens vertieft. die-
se Ausbildungskomplexe sind nun zusammenzuführen, um den rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendaren gelegenheit zu geben, ihre Fähigkeiten 
zur Anwendung der besonderen verfahrensrechtlichen vorschriften im sozial-
rechtlichen urteilsverfahren weiter auszubauen.



646

1.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die Fähigkeit 
weiterentwickeln, durch entscheidungsanalyse den genauen inhalt einer 
entscheidung herauszuarbeiten. bei der gestaltung entsprechender unter-
richtseinheiten können etwa folgende gesichtspunkte richtunggebend sein:

a) der umfang der bindung der instanzgerichte an die höchstrichterliche 
rechtsprechung;

b) die behandlung bedeutender Leitentscheidungen wie etwa der des bun-
desarbeitsgerichts und des bundessozialgerichts;

c) grenzen der rechtsfortbildung durch richterrecht.

die entscheidungen können untersucht werden auf
•	 den	beispielhaften	Regelungsgehalt,	sei	es	für	Rechtsfragen	oder	für	gan-

ze Prozessarten;

•	 die	Schwerpunkte	der	rechtlichen	Argumentation;

•	 die	Besonderheiten	der	Tatsachenwürdigung	mit	dem	Sonderproblem,	in-
wieweit unter berufung auf die konkrete Fallgestaltung die bindungswir-
kung einschlägiger urteile des obergerichts verneint wird;

•	 den	Stil	der	Darstellung;
hier könnte u.a. darauf geachtet werden, ob instanzenbelehrung oder Par-
teiüberzeugung angestrebt wird;

•	 die	rechtliche	Argumentation	und	den	sozialen	Hintergrund;
unter dieser blickrichtung könnte untersucht werden, inwieweit der soziale 
hintergrund in der entscheidung aufgenommen und inwieweit er formali-
siert worden ist, um ihn entscheidbar zu machen;

•	 Lebenserfahrungsregeln	und	soziale	Wertungen;
unter diesem gesichtspunkt könnten einige zentralbegriffe daraufhin un-
tersucht werden, auf welche Weise sie das gericht ausfüllt und welche 
bedeutung ihnen zugemessen wird;

•	 einzelne	Darstellungsprobleme;
hierunter wäre für die Anfertigung von entscheidungen auf einzelne be-
sonderheiten hinzuweisen, wie die geschicklichkeit der darstellung, die 
sprachliche durchformung, die rechtliche Ableitung, die offenlegung der 
Ausgangspunkte, die herausarbeitung der Problemstellung in tatsächli-
cher oder rechtlicher hinsicht.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kennt-
nisse der vollstreckungsrechtlichen Verfahren in sozialrechtlicher Sicht 
vertiefen.

hinweise:

1.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben die rechtsbehel-
fe der zwangsvollstreckung und die zur einleitung vollstreckungsrechtlicher 
verfahren erforderlichen Anträge in der Arbeitsgemeinschaft iv im systemati-
schen zusammenhang kennen gelernt. sie sollen gelegenheit erhalten, diese 
Kenntnisse auf das sozialrechtliche verfahren zu übertragen und dabei deren 
vollstreckungsrechtliche besonderheiten kennenzulernen.
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1.2.2 in diesem zusammenhang können sich die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare auch mit Fragen der behandlung der Arbeitsvergütung im 
insolvenzverfahren vertraut machen.

1.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
zu sprachlicher Kommunikation in der Rolle der Richterin oder des Rich-
ters und der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts sowie die fähig-
keit zu überzeugender Argumentation vertiefen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben in den vorangehen-
den Arbeitsgemeinschaften die bedeutung von sprache und sprachverhal-
ten und Argumentation für die juristische berufsausübung kennen gelernt. 
Wegen der besonderen bedeutung, die eine sachgemäße gesprächsführung 
für die richterin oder den richter und die Anwältin oder den Anwalt hat, soll 
dieser Problemkreis erneut aufgegriffen und vertiefend behandelt werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die besonde-
ren sozialrechtlichen Verfahrensarten kennen lernen und Entscheidun-
gen im Rahmen dieser Verfahren herstellen können.

hinweise:

neben der vertiefung der bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in 
der handhabung der zivilprozessordnung (zPo), der verwaltungsgerichts-
ordnung (vwgo) und des verwaltungsverfahrensgesetzes (vwvfg) sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare auch die spezifischen sozi-
alrechtlichen verfahren kennen lernen, die bisher noch nicht im mittelpunkt 
der Ausbildung standen. sie sollen dabei insbesondere lernen, mit folgenden 
verfahrensgesetzen zu arbeiten:

a) sozialgesetzbuch (sgb) – zehntes buch (X) – verwaltungsverfahren mit 
den schwerpunkten
•	 Verfahrensgrundsätze;
•	 Zustandekommen	des	Verwaltungsaktes;
•	 Bestandskraft	 des	Verwaltungsaktes,	 vor	 allem	seine	Aufhebung	 (Wi-

derruf und rücknahme);

b) sozialgerichtsgesetz (sgg) mit den schwerpunkten
•	 Verfahrensgrundsätze;
•	 Vorverfahren;
•	 einstweiliger	Rechtsschutz;
•	 Klagearten;
•	 Ablauf	des	Verfahrens	im	ersten	Rechtszug,	insbesondere	Erforschung	

des sachverhalts von Amts wegen, sowie urteile und beschlüsse.

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen dabei vor allem die 
besonderheiten des sozialgerichtlichen verwaltungsverfahrens nach dem 
sgb X im verhältnis zum allgemeinen verwaltungsverfahren nach dem vwvg 
und des sozialgerichtlichen verfahrens nach dem sgg im verhältnis zum ver-
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waltungsgerichtlichen verfahren nach der vwgo und zum zivilgerichtlichen 
verfahren nach der zPo kennen lernen, und zwar an ausgewählten beispie-
len insbesondere aus den bereichen
•	 des	Sozialversicherungsrechts	(Kranken-,	Unfall-	und	Rentenversicherung)	

sowie des Arbeitsförderungsrechts;
•	 des	sozialen	Entschädigungs-	und	Schwerbehindertenrechts.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den überblick 
über die wichtigsten sozialrechtlichen Berufsfelder außerhalb der Sozi-
algerichtsbarkeit vervollständigen.

3.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen ihre fähigkeit 
vertiefen, sozialrechtliche Aufgaben als Rechtsanwältin oder Rechtsan-
walt wahrzunehmen.

hinweise:

Ausgehend von den in der Ausbildung bei einer rechtsanwältin oder einem 
rechtsanwalt und den in der Arbeitsgemeinschaft iv erarbeiteten grundla-
gen anwaltlicher tätigkeit sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendare ihr verständnis für spezifische sozialrechtliche Fragestellungen, ins-
besondere im zusammenhang mit der beanspruchung von sozialleistungen, 
vertiefen und lernen, im mandantengespräch und in der Prozessführung nach 
Lösungen zu suchen, die zur möglichst schnellen und umfassenden durch-
setzung von sozialleistungsansprüchen, im einzelfall auch zur Abwehr gegen 
mandanten geltend gemachter (beitrags-) Forderungen, führen. dabei kön-
nen sie auch die soziale Problematik nach der Ablehnung von sozialleistun-
gen durch einen Leistungsträger, verbunden ggf. mit der notwendigkeit der 
inanspruchnahme anderer, subsidiärer sozialleistungen bis hin zur sozialhil-
fe, kennen lernen. Auch die schwierigkeiten anwaltlicher tätigkeit aufgrund 
der	oft	 versteckten	und	vielfachen	Änderungen	unterworfenen	 sozialrecht-
lichen rechtsquellen, auch unterhalb der ebene des gesetzes (rechtsver-
ordnungen, Anordnungen, satzungen, richtlinien und andere vorschriften), 
Fragen des Kosten- und gebührenrechts können hier aufgegriffen werden.

3.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesent-
lichen sozialrechtlichen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung, insbesondere der Sozialleistungsträger, kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, denen dieses berufsfeld 
weitgehend fremd sein dürfte, sollen zunächst einen Überblick erhalten über 
die behörden, die öffentlich-rechtliche verwaltungstätigkeit nach dem sozial-
gesetzbuch ausüben, in erster Linie also über Leistungsträger, wobei die trä-
ger der sozialversicherung und die bundesagentur für Arbeit, ihre verfassung 
und organisation als rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen rechts 
mit selbstverwaltung sowie ihre normsetzung für die Ausübung der verwal-
tungstätigkeit im mittelpunkt stehen sollen. der Überblick über die wichtigs-
ten tätigkeitsfelder der in diesem bereich tätigen Juristinnen und Juristen 
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und die dabei geltenden spezifischen Anforderungen sollen einen weiteren 
schwerpunkt bilden, wobei es sich empfiehlt, im einzelnen auf die tätigkeit 
in den unterschiedlichen Abteilungen der träger bei der vorbereitung und 
dem erlass von bescheiden und Widerspruchsbescheiden sowie bei der vor-
bereitung und der Wahrnehmung einer Prozessvertretung abzustellen und 
dabei auch die mitwirkung von bediensteten des gehobenen dienstes ein-
zubeziehen. Weiterhin soll in diesem zusammenhang auch auf die tätigkeit 
in den sozialrechtsmaterien hingewiesen werden, die, wie insbesondere die 
Ausbildungsförderung und das Wohngeld, zwar vom sozialgesetzbuch er-
fasst werden, bei denen aber nicht der rechtsweg vor den sozialgerichten 
eröffnet wird.

3.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die wesentli-
chen sozialrechtlichen Aufgaben im Bereich der Verbände, der Körper-
schaften wirtschaftlicher, sozialer oder beruflicher Selbstverwaltung 
und der Wirtschaft kennen lernen.

hinweise:

3.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Aufbau und organi-
sation der Arbeitgeberverbände, der gewerkschaften, der vereinigungen der 
Kriegsopfer und der schwerbehinderten sowie der sonstigen vereinigungen 
mit sozial- oder berufspolitischer zwecksetzung kennen lernen.

3.3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die typischen, von 
der gerichtlichen tätigkeit abweichenden handlungsformen dieses berufs-
feldes kennen lernen:
•	 Beratungsgespräch,
•	 Vorbereitung	und	Leitung	von	Besprechungen,
•	 Vorbereitung	und	Wahrnehmung	einer	Prozessvertretung,
•	 telefonische	Rechtsauskünfte.

B.

Ausbildungsstellen

(1) Ausbildung bei einem sozialgericht

i. Lernziele

ergänzend zu den allgemeinen Lernzielen für die Ausbildung in den Ausbildungs-
stellen der Wahlstation gelten folgende besondere Lernziele:

1. fähigkeit zur Darstellung und Beurteilung sozialrichterlicher Entschei-
dungen

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben im verlauf der 
Ausbildung einen orientierenden gesamtüberblick über die verschiedenen 
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zivilrichterlichen entscheidungen erhalten. in der Arbeitsgemeinschaft in der 
verwaltungsstation haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
ihre Kenntnisse des Widerspruchsverfahrens und des verwaltungsgerichtli-
chen verfahrens vertieft. diese Ausbildungskomplexe sind nun zusammenzu-
führen, damit die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare die Fähigkeit 
erwerben, sozialrichterliche entscheidungen herzustellen und darzustellen.

2. Kenntnisse der besonderen sozialrechtlichen Verfahren

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderen so-
zialrechtlichen verfahrensarten kennen lernen und entscheidungen im rah-
men dieser verfahren herstellen können. Als typische verfahren können zum 
beispiel bearbeitet werden:
•	 Renten- und Reha-fälle: medizinische ermittlungen durch beiziehung 

von befundberichten, vernehmung von sachverständigen zeugen, Formu-
lierung der beweisfragen, beweiswürdigungsproblematik, Kausalitätsfra-
gen, bewertung der minderung der erwerbsfähigkeit;

•	 Verfahrensrechtliche Besonderheiten in evtl. sonstigen Leistungs-
fällen:⇐ grund- und höhenstreitigkeiten (§ 130 sgg), berücksichtigung 
von Anträgen nach § 109 sgg, zeitabschnittsbewilligungen, streitgegen-
standsfragen (§ 96 sgg), grenzen der Amtsermittlung, mitwirkungslast der 
beteiligten (§ 103 sgg);

•	 Rückforderung von Leistungen:⇐ insbesondere nach den §§ 44 ff. 
sgb X;

•	 Beitragsentrichtungsverfahren:⇐ beitragsbemessung, haftungsfragen;

•	 Beitragserstattungsverfahren:⇐ § 26 Abs. 2 sgb iv, verjährungsfragen;

•	 Statusverfahren:⇐ versicherungspflicht von gesellschafter-geschäfts-
führern, beiladungsfragen (§ 75 sgg);

•	 Erstattungsstreitigkeiten zwischen Leistungsträgern:⇐ §§ 102 ff. sgb X,  
zuständigkeitskonflikte;

•	 Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes.

ii. Regelleistungen

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar hat regelmäßig

1. in drei Fällen urteilsentwürfe anzufertigen,

2. in zwei Fällen terminsvoten zu entwerfen,

3. in einem Fall einen beschlussentwurf oder ein votum in einem eilverfahren zu 
entwerfen,

4. in drei Fällen Aktenvorträge zu halten,

5. tätigkeiten nach § 10 gvg auszuüben.

(2) ein Ausbildungsplan für weitere Ausbildungsstellen existiert bislang nicht.
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Ergänzende Ausbildungspläne der Rechtsanwaltskammern

es bleibt den rechtsanwaltskammern unbenommen, in ergänzung des vorliegenden 
Ausbildungsplans die referendarausbildung durch eigene Ausbildungspläne näher zu 
regeln, soweit sich diese nicht mit dem vorliegenden Ausbildungsplan in Widerspruch 
setzen.

DRIttER tEIL

VORDRucKE
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in der Wahlstation 

- Arbeitsgemeinschaft - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Arbeitsgemeinschaft beim: 

Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbstständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 



668

 
Blatt 2 

 
3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sonstige Bemerkungen 
 (u.a. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie Auswirkungen der juristischen Berufsausübung) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gesamtwürdigung und Note nach § 26 Abs. 4 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Arbeitsgemeinschaftsleiter(in) 

 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in der Wahlstation 

- Ausbildungsstelle - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Ausbildungsstelle: 

Ausbilder(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbstständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 d) Beteiligung an der praktischen Arbeit 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

5. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie 

Auswirkungen der juristischen Berufsausübung 

 

 

 

 

 

6. Sonstige Bemerkungen 

 

 

 

 

 

7. Gesamtwürdigung und Note nach § 18 Abs. 2 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Ausbilder(in) 

 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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Nr. 34 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristi-
schen Vorbereitungsdienst; hier: Ausbildungsplan für die Ausbildung in der An-
waltsstation. RdErl. d. MdJ v. 21.10.2014 (2220 - II/E2 - 2014/7705 - II/E)
– JMBl. S. 671 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

der erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. der Ausbildungsplan vom 21. oktober 2009 
(2220 – v/A2 – 2008/11945 – K) wird mit Ablauf des 31. dezember 2014 mit der maß-
gabe aufgehoben, dass er für Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 nr. 4 JAg, die vor 
dem 1. Januar 2015 begonnen haben, fortgilt.

üBERSIcHt

ERStER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführender Anwaltslehrgang

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

1. vertiefung der Kenntnisse der relationstechnik aus anwaltlicher sicht

2. Kenntnis der zwangsvollstreckungs- und FamFg-verfahren

2.1 Kenntnis der zwangsvollstreckungsverfahren

2.2 Kenntnis der FamFg-verfahren

3. Kenntnis der grundzüge des insolvenzverfahrens

4. Kenntnis des vorläufigen rechtsschutzes

4.1 Kenntnis des Arrestverfahrens

4.2 Kenntnis des einstweiligen verfügungsverfahrens

5. Kenntnis des urkundenprozesses

6. Kenntnis der grundzüge des selbständigen beweisverfahrens

7. Kenntnis der rechtsmittel und rechtsbehelfe aus anwaltlicher sicht und an-
waltlicher vergleich

7.1 Kenntnis der rechtsmittel und rechtsbehelfe aus anwaltlicher sicht

7.2 Anwaltlicher vergleich

ii. Arbeitsformen und -material

1. Lehr- und Lernformen
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2. Lehrmaterial

iii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

iv. Leistungsbeurteilung

v. Zeugnis

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Zielsetzung

ii. Lernziele

1. Kennenlernen typischer anwaltlicher Aufgaben sowie der büro- und Arbeitsor-
ganisation

2. Fähigkeit zur bewältigung typischer anwaltlicher Aufgaben im forensischen be-
reich

3. Fähigkeit zur bewältigung typischer anwaltlicher Aufgaben im bereich der vor-
sorgenden und gestaltenden rechtspflege

4. Kennenlernen von möglichkeiten der außergerichtlichen erledigung, insbeson-
dere von mediation und streitschlichtung

5. Übung und erlernen von Fragetechnik, verhandlungsgeschick und rhetorik

6. Fähigkeit zur beurteilung verschiedener prozesstaktischer vorgehensweisen

iii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare und
Ausbildungsmethode

iv. Leistungsbeurteilung

v. Ausbildungsnachweis

vi. Zeugnis

DRIttER tEIL:

VORDRucKE
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ERStER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführender Anwaltslehrgang

nach § 29 Abs. 2 nr. 4 JAg richtet die rechtsanwaltskammer im verlauf des ersten 
Ausbildungsmonats einen einführenden Anwaltslehrgang ein.

Für den inhalt dieses einführenden Anwaltslehrgangs wird auf die Lehrpläne der 
rechtsanwaltskammern Frankfurt am main und Kassel verwiesen, die auf der home-
page des Justizprüfungsamtes eingestellt sind.

hinweise:

1. die inhalte der einführenden Anwaltslehrgänge ergeben sich aus den Lehr-
plänen der rechtsanwaltskammern Frankfurt am main und Kassel. der Aus-
bildungsplan für die Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft greift vornehm-
lich die Ausbildungsgegenstände auf, die nicht gegenstand der einführenden 
Anwaltslehrgänge gewesen sind.

2. die in der Anwaltsstation vorgesehene vermittlung verfahrens- und sachlich-
rechtlicher Kenntnisse einerseits und anwaltlicher Fähigkeiten andererseits 
kann in der regel angemessen nur durch ein zusammenwirken von richterli-
chen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen oder Arbeitsgemeinschaftsleitern und 
anwaltlichen dozentinnen und dozenten erreicht werden.

dementsprechend wird der einführende Anwaltslehrgang von anwaltlichen 
dozentinnen und dozenten gestaltet, während bei der Ausbildung in der Ar-
beitsgemeinschaft überwiegend richterinnen und richter tätig werden.

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

1. Vertiefung der Kenntnisse der Relationstechnik aus anwaltlicher Sicht

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen sich noch einmal 
ausführlich mit der relation beschäftigen, da diese die denkmethode der 
rechtsfindung in der Praxis ist.

hinweise:

1.1 so, wie die richterin oder der richter nur bei Anwendung der relationstech-
nik auf die schnellste und für die Parteien kostengünstigste Weise zu einer 
entscheidung in einem zivilprozess gelangen kann, kann auch die rechts-
anwältin oder der rechtsanwalt ihrer oder seiner Partei bei Überprüfung der 
chancen eines zivilprozesses nur dann einen optimalen rechtsrat erteilen, 
wenn sie oder er den Parteivortrag relationsmäßig bearbeitet.



674

1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen erkennen, dass bei 
Klausuren, denen eine anwaltliche Aufgabenstellung zugrunde liegt, grund-
sätzlich eine relationsmäßige gedankliche durchdringung des sachverhalts 
erforderlich ist.

2. Kenntnis der Zwangsvollstreckungs- und famfG-Verfahren

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das zwangsvoll-
streckungsverfahren und das verfahren nach dem gesetz über die Angele-
genheiten der Freiwilligen gerichtsbarkeit kennen lernen.

2.1 Kenntnis der Zwangsvollstreckungsverfahren

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die für die mobili-
ar- sowie für die immobiliarzwangsvollstreckung grundlegenden verfahrens- 
und sachlich-rechtlichen normen kennen und insbesondere aus anwaltlicher 
sicht anwenden lernen.

hinweise:

Aufbauend auf den an der hochschule erworbenen grundlagen sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare bei systematischer vertiefung 
im zwangsvollstreckungsrecht lernen, mit den rechtsbehelfen des 8. buches 
der zPo aus anwaltlicher sicht selbständig umzugehen. sie sollen daher ne-
ben der beauftragung eines gerichtsvollziehers und dem beantragen von 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen insbesondere lernen,
•	 Erinnerungen	nach	§	766	ZPO	und	§	11	RPflG	sowie	sofortige	Beschwer-

den einzulegen,
•	 Drittwiderspruchsklagen	 nach	 §	 771	 ZPO	 und	 Vollstreckungsabwehrkla-

gen nach § 767 zPo zu erheben,
•	 Vollstreckungsschutzanträge	nach	§	765a	ZPO	zu	stellen,
•	 Klagen	auf	Erteilung	der	Vollstreckungsklausel	und	Erinnerungen	gegen	die	

erteilung der vollstreckungsklausel zu erheben.

im rahmen der erörterung der drittwiderspruchsklage könnte es sich anbie-
ten, auf die Anfechtung nach dem Anfechtungsgesetz einzugehen.

2.2 Kenntnis der famfG-Verfahren

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die verfahren nach 
dem FamFg und die ihnen zugrundeliegenden sachlich-rechtlichen normen 
kennen und insbesondere aus anwaltlicher sicht anwenden lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in einem orientie-
renden Überblick die regelungsbereiche des FamFg kennen lernen. dabei 
sollen sie unter den diversen verfahrensarten der Freiwilligen gerichtsbar-
keit insbesondere die bedeutung der begründung und der Absicherung von 
rechtspositionen durch registereintragung kennen lernen, die exemplarisch 
etwa am beispiel einer Firmeneintragung, eines ehegüterrechtsvertrages 
oder eines erbscheinerteilungsverfahrens behandelt werden kann. in diesem 
zusammenhang sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare 
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auch das beschwerdeverfahren im rahmen der Freiwilligen gerichtsbarkeit 
im Überblick kennen lernen.

3. Kenntnis der Grundzüge des Insolvenzverfahrens

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das insolvenzver-
fahren in grundzügen kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das insolvenzver-
fahren in grundzügen kennen lernen. neben den voraussetzungen für eine 
verfahrenseröffnung und der Wirkung der eröffnung sollen die rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendare auch mit den Fragen der Aussonderung, 
der Absonderung, der Aufrechnung nach insolvenzbeschlagnahme, der er-
füllungswirkung der Leistung dritter und mit der insolvenzanfechtung vertraut 
gemacht werden.

4. Kenntnis des vorläufigen Rechtsschutzes

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen sich mit dem recht 
des vorläufigen rechtsschutzes und den gesellschaftlichen hintergründen 
solcher verfahren befassen. dabei könnte versucht werden, die besondere 
bedeutung dieser verfahrensart etwa anhand des vorläufigen rechtsschut-
zes im ehrenschutz als einem der hauptanwendungsbereiche zu verdeutli-
chen (zum beispiel Anspruchsinhalte und mögliche rechtsfolgen im Prozess 
und in der vollstreckung, Abwägungsfragen zu Art. 5 gg).

4.1 Kenntnis des Arrestverfahrens

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Kenntnisse des Ar-
restverfahrens erlangen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die zuständigkeit, 
die allgemeinen verfahrensvoraussetzungen und die begründetheit eines Ar-
restgesuchs kennen lernen. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferen-
dare sollen die möglichkeit, ohne mündliche verhandlung zu einer entschei-
dung zu kommen, kennen lernen sowie die verschiedenen rechtsbehelfe und 
rechtsmittel (Widerspruch - § 924 Abs. 1 zPo; Aufhebungsverfahren - § 926 
zPo). ebenso sollte auf die besonderheiten bei der vollziehung des Arrests 
und auf die schadensersatzpflicht nach § 945 zPo eingegangen werden.

4.2 Kenntnis des einstweiligen Verfügungsverfahrens

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen Kenntnisse des 
einstweiligen verfügungsverfahrens erlangen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die sicherungs-
verfügung nach § 935 zPo, die regelungsverfügung nach § 940 zPo und 
die über die bloße vorläufige sicherung hinausgehende, von der rechtspre-
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chung zugelassene Leistungs- oder befriedigungsverfügung und die sich aus 
den §§ 935 ff. zPo ergebenden besonderheiten kennen lernen.

5. Kenntnis des urkundenprozesses

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die spezielle ver-
fahrensart des urkundenprozesses der zivilprozessordnung kennen lernen.

hinweise:

5.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen erkennen, dass 
der urkundenprozess denjenigen gläubigern, die in der Lage sind, die von 
ihnen geltend gemachten Ansprüche mithilfe von urkunden nachzuweisen, 
die gelegenheit bietet, möglichst schnell in den genuss eines vorläufig voll-
streckbaren titels zu gelangen, und dass der gesetzgeber zur verwirklichung 
dieses zwecks den Prozess in ein vor- und nachverfahren aufgespalten hat.

5.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderheiten 
des vorverfahrens kennen lernen (grundsätzliche beschränkung hinsichtlich 
der beweismittel auf urkunden – § 592 Abs. 1, § 595 Abs. 2, 3 zPo; Aus-
schluss der Widerklage – § 595 Abs. 1 zPo; vorbehaltsurteil – § 599 Abs. 1 
zPo).

5.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderheiten 
kennen lernen, die bei der tenorierung eines vorbehaltsurteils zu beachten 
sind.

5.4 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die besonderheiten 
des nachverfahrens und der tenorierung eines schlussurteils kennen lernen.

6. Kenntnis der Grundzüge des selbständigen Beweisverfahrens

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das selbständige 
beweisverfahren in grundzügen kennen lernen.

hinweise:

das selbständige beweisverfahren bezweckt die rechtzeitige Klärung von 
tatsachen und soll vor dem drohenden verlust oder der drohenden erschwe-
rung der benutzbarkeit des beweismittels mit den beweismitteln der zPo 
schützen.

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen neben diesem re-
gelungszweck den geltungsbereich der §§ 485 ff. zPo und die verfahrens-
grundsätze des selbständigen beweisverfahrens kennen lernen.

7. Kenntnis der Rechtsmittel und Rechtsbehelfe aus anwaltlicher Sicht 
und anwaltlicher Vergleich

7.1 Kenntnis der Rechtsmittel und Rechtsbehelfe aus anwaltlicher Sicht

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Funktion 
von rechtsbehelfen und rechtsmitteln kennen lernen und die wichtigsten 
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schriftsätze in entsprechenden verfahren aus anwaltlicher sicht herstellen 
und darstellen können.

hinweise:

7.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen insbesondere die 
zivilrechtlichen rechtsmittel und rechtsbehelfe kennen lernen, da die straf-
rechtlichen rechtsmittel bereits gegenstand der Ausbildung in der Arbeits-
gemeinschaft ii sind.

7.1.2 bei der behandlung des berufungsverfahrens sollen die rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare aus anwaltlicher sicht insbesondere folgende 
Problemkreise bearbeiten:
•	 Verfahrensvoraussetzungen	 einschließlich	 „Wiedereinsetzung	 in	 den	 vor-

herigen	 Stand”,	 Überwachungspflichten	 und	 Regress	 wegen	 Organisati-
onsverschulden der bzw. des Prozessbevollmächtigten in der berufungs-
instanz;

•	 Einstellung	der	Zwangsvollstreckung	nach	§	719	ZPO;
•	 Berufungsantrag;
•	 Berufungsbegründung	und	Umfang	der	berufungsgerichtlichen	Nachprü-

fung.

7.1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Auswirkungen 
der Prozessführung und des sachvortrags im ersten rechtszug auf das be-
rufungsverfahren kennen lernen und kritisch beurteilen können. dies kann 
unter folgenden Aspekten geschehen:
•	 Im	Hinblick	auf	§§	314,	319	bis	321	ZPO;
•	 im	Hinblick	auf	§	531	ZPO;
•	 Prüfungsgegenstand	des	Berufungsverfahrens.

7.1.4 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare können in diesem zu-
sammenhang auch mit grundzügen der nichtzulassungsbeschwerde (§ 544 
zPo) vertraut gemacht werden.

7.1.5 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das beschwer-
deverfahren einschließlich der sofortigen beschwerde sowie die sonstigen 
zivilgerichtlichen rechtsbehelfe im Überblick kennen lernen. Über das be-
schwerdeverfahren, einschließlich gbo und FamFg, hinaus sollten sie ler-
nen, rechtsbehelfe in folgenden verfahren einzulegen:
•	 Mahnverfahren;
•	 Versäumnisverfahren;
•	 vorläufige	Rechtsschutzverfahren;
•	 Kostenfestsetzungsverfahren.

7.2 Anwaltlicher Vergleich

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die voraussetzun-
gen für die vollstreckbarerklärung des Anwaltsvergleichs kennen lernen.
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hinweise:

7.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die voraussetzun-
gen kennen lernen, unter denen ein außergerichtlicher vergleich, den rechts-
anwälte im namen und mit vollmacht der von ihnen vertretenen Parteien 
geschlossen haben (Anwaltsvergleich), nach den §§ 796a ff. zPo für voll-
streckbar erklärt werden kann.

7.2.2 dabei sollen den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren die wesent-
lichen unterschiede zum Prozessvergleich und zum schiedsspruch verdeut-
licht werden: richter und schiedsrichter sind zu neutraler rechtsprechungs-
tätigkeit, die rechtsanwälte dagegen nur zur vertretung der interessen ihrer 
mandanten verpflichtet. trotzdem soll dem Anwaltsvergleich die Qualität ei-
nes vollstreckungstitels im vollstreckbarerklärungsverfahren zukommen, um 
zu verhindern, dass staatliche gerichte oder ein schiedsgericht angerufen 
werden müssen (streiterledigung im außergerichtlichen vorfeld).

ii. Arbeitsformen und -material

1. Lehr- und Lernformen

die organisation des Lehrens und Lernens muss den Lernzielen entsprechen.

die reihenfolge der Aufführung der Lernziele im Ausbildungsplan fordert 
keine entsprechende zeitliche reihenfolge des Ausbildungsablaufs. die hin-
weise erläutern die Lernziele und zeigen möglichkeiten zu deren operationa-
lisierung auf. zur erreichung der Lernziele ist exemplarisches Lernen unter 
eigenverantwortlicher mitwirkung der rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare erforderlich, das auch selbständige vor- und nacharbeit sowie ver-
tiefungen aufgrund gezielter hinweise der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder 
des Arbeitsgemeinschaftsleiters mit umfasst.

hinweise:

1.1 Alles formelle Lernen muss geplant sein. damit es gelingt, muss es orga-
nisiert werden. die durchführung des Lehrens und Lernens muss sich stets 
dem Planen gegenüber verantworten. Jede Lerneinheit muss ein klares, den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren mitgeteiltes Lernziel haben, 
das angibt, was und wie gelernt werden soll, welche Fähigkeiten entwickelt 
und verstärkt werden sollen, ob in ein neues sachgebiet einführt wird usw.

1.2 es muss jeweils die Lernmethode ausgewählt werden, durch die die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare das Lernziel am besten erreichen 
können.

1.3 der Vortrag und das darstellend-entwickelnde Verfahren sollten als unter-
richtsmethoden gewählt werden
•	 zur	 konzentrierten,	 systematischen	 Information	 über	 komplexe	 Sachver-

halte bei hohem neuigkeitsgrad des Lernstoffs;
•	 zur	Vorbereitung	von	gruppenunterrichtlichen	Verfahren,	einer	Diskussion	

oder von einzelarbeiten.
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Als weiteres vorbereitendes verfahren in diesem sinne kommt das von einer 
rechtsreferendarin oder einem rechtsreferendar gehaltene Kurzreferat in 
Frage, das auch durch ein zusammenfassendes Arbeitspapier ergänzt oder 
ersetzt werden kann.

1.4 das fragend-entwickelnde Verfahren sollte als unterrichtsmethode ge-
wählt werden
•	 zur	Vermittlung	und	Problematisierung	neuen	Wissens,	wenn	bereits	 ein	

basiswissen durch vortrag, darstellend-entwickelndes verfahren oder 
selbststudium vorhanden ist, wenn Kenntnisse ergänzt, strukturiert und 
problematisiert werden sollen, oder wenn rechtsreferendarinnen bzw. 
rechtsreferendare Fragen stellen;

•	 zur	Aktivierung	und	Motivierung	der	Lerngruppe;
•	 zur	Anleitung	zur	Selbständigkeit	oder
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenarbeit.

1.5 die Gruppenarbeit sollte als erwachsensgemäße Lehr- und Lernmethode 
gewählt werden
•	 zum	selbsttätigen,	intensiven	Lernen;
•	 zur	Anwendung	und	Übertragung	von	Konzeptionen;
•	 zur	Steigerung	langzeitigen	Interesses	für	Fachprobleme;
•	 zur	Sozialisierung	durch	gruppendynamische	Vorgänge;

wenn die Aufgaben konkret formulierbar sind und das für die Aufgabe er-
forderliche vorwissen nach vortrag oder darstellend-entwickelndem verfah-
ren vorhanden ist, insbesondere zur vorbereitung von Plenumsdiskussionen 
oder unterrichtsgesprächen.

1.6 das Rollenspiel sollte als Lehr- und Lernmethode gewählt werden
•	 zur	Analyse	und	zum	Bewusstmachen	von	Konflikten;
•	 zum	„Eindenken”	in	Motivations-	und	Verhaltensmuster	von	Rollenträgern;
•	 zur	Findung	von	Konfliktlösungsstrategien	bei	kontroversen	Themen

nach einer intensiven information über Konfliktsituationen und rollenpositi-
onen.

1.7 im rahmen von unterrichtseinheiten, die Lernziele mit typisch anwaltlichem 
oder arbeitsrechtlichem inhalt anstreben, kann es sich empfehlen, von der 
möglichkeit gebrauch zu machen, rechtsanwältinnen und rechtsanwälte 
oder Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter als drittlehrkräfte heranzuziehen.

2. Lehrmaterial

Als Lehr- und Lernmaterial sollen grundsätzlich originalaktenfälle, praktische 
Prozesssituationen und authentische entscheidungssituationen dienen.

hinweise:

2.1 das Lernen an wirklichkeits- und berufsnahen modellen führt zu einem hohen 
Lernerfolg. es erleichtert die beurteilung von praktischen Anwendungsmög-
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lichkeiten theoretischer erkenntnisse und strukturiert das durch traditionelle 
verfahren an den hochschulen (vorlesungen, Übungen etc.) erworbene Wis-
sen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare.

2.2 Alle Akten, Fälle, vermerke, Übersichten, tabellen, Arbeitspapiere etc. sollen 
allen rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren vervielfältigt während 
der bearbeitung zur verfügung gestellt oder zumindest für alle optisch veran-
schaulicht werden (durch benutzung von tafel, Lichtschreiber, schaubildern, 
elektronische Wiedergabeeinheiten (notebook und beamer) etc.).

2.3 sozialwissenschaftliche erkenntnisse sollen dort behandelt werden, wo sie 
im sozialen Konflikt und im praktischen verfahren relevant werden. durch 
die einbeziehung der sozialwissenschaftlichen erkenntnisse und Fragestel-
lungen in die konkrete juristische Problemlösung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare den sinn und die bedeutung sozialwissen-
schaftlicher Fragen und Antworten für die richterliche entscheidungsfindung 
erkennen und beurteilen lernen.

2.4 rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – soweit vorhanden – 
ihre erfahrungen und Fragestellungen aus den Ausbildungsstellen in die Ar-
beitsgemeinschaft einbringen.

iii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

1. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben regelmäßig unter 
prüfungsähnlichen bedingungen eine Aufsichtsarbeit zu schreiben.

2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare haben regelmäßig unter 
prüfungsähnlichen bedingungen einen Kurzvortrag zu halten.

hinweise:

die regelleistungen sollten sich in den unterrichtsstoff und die unterrichts-
organisation sinnvoll einfügen. die Klausur soll deshalb die abschließende 
Lernkontrolle vorangegangener unterrichtseinheiten sein. Kurzvorträge soll-
ten nachfolgende Lehrgespräche, Kleingruppenarbeit oder diskussionen vor-
bereiten.

iv. Leistungsbeurteilung

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre be-
urteilung kennen.

hinweise:

1. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll 
in der ersten Woche der Ausbildung mit den rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendaren den Ausbildungsplan und ihre oder seine bewertungs-
praxis besprechen. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen 
dabei auch ausdrücklich auf die regelleistungen oder mindestanforderungen 
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nach den Ausbildungsplänen hingewiesen werden. es soll ihnen deutlich ge-
macht werden, dass für die beurteilung weniger auf einige auffällig positive 
oder negative einzelleistungen als vielmehr auf das insgesamt gezeigte Aus-
bildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und deren 
niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen ist. dadurch können den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren in sachbezogener Weise die 
grundsätze der bewertungspraxis der Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder des 
Arbeitsgemeinschaftsleiters dargestellt und erläutert werden. es sollte dabei 
auch darauf hingewiesen werden, dass die maßstäbe für die Leistungen mit 
dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während den rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendaren zu Anfang ein gewisser Freibereich für 
erste versuche und das hineinfinden in die Praxis zugebilligt werden sollte.

2. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat die 
regelleistungen der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars jeweils 
alsbald mit ihr bzw. ihm zu besprechen, zu bewerten und hinweise für ihre 
verbesserung zu geben. durch die besprechung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhalten, ihren aktuellen Aus-
bildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestrebten Ausbil-
dungsziel zu orientieren.

v. Zeugnis

die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat der 
rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar am ende der Ausbildungszeit ein 
zeugnis zu erteilen, das nach § 26 Abs. 4 JAo unter genauer Angabe der regel-
leistungen eine ausführliche beurteilung und eine bewertung der gesamtleistung 
enthält. das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung zu 
erstellen und unverzüglich zu den Personalakten zu geben. das zeugnis ist auf 
Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar zu besprechen.

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

VORBEMERKuNG

soweit der Ausbildungsplan ziel, gegenstände, gestaltung und methoden der Aus-
bildung bei einer rechtsanwältin oder einem rechtsanwalt nach § 29 Abs. 2 nr. 4 
JAg erläutert, ergänzt er die regelung des § 35 JAg. er soll dazu beitragen, dass 
die Ausbildung möglichst nach einheitlichen gesichtspunkten durchgeführt wird und 
Anregungen für die Auswahl der Ausbildungsschwerpunkte und für die methodische 
Gestaltung	der	Ausbildung	geben.	Er	stellt	jedoch	kein	„Pflichtprogramm”	dar,	das	in	
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der Ausbildung vollständig absolviert werden müsste. soweit der Ausbildungsplan re-
gelleistungen und deren bewertung vorschreibt, beruht dies auf § 31 Abs. 1 JAg, § 18 
JAo.

i. Zielsetzung

nach § 35 Abs. 2 JAg soll während der Ausbildung bei einer rechtsanwältin oder 
einem rechtsanwalt an praktischer tätigkeit insbesondere erlernt werden:

1. ungesichtete sachverhalte und das begehren von rechtssuchenden nach 
ihrer schilderung zu erfassen, zu ordnen und unter kritischer Würdigung 
rechtlich aufzuarbeiten,

2. rechtsrat zu erteilen und rechtssuchenden beistand zu leisten,

3. mandate gerichtlich und außergerichtlich wahrzunehmen,

4. Lebensverhältnisse nach den beteiligten interessen unter berücksichtigung 
der Auswirkungen für die zukunft rechtlich abzusichern und zu gestalten,

5. durch beteiligung an der Alltagspraxis der Ausbilderin oder des Ausbilders 
die praktisch verwendeten Formen des anwaltlichen schriftverkehrs zu ge-
brauchen und mandantenbesprechungen selbständig durchzuführen,

6. die Aussichten der rechtsverfolgung unter einbeziehung ihrer wirtschaftli-
chen Auswirkungen zu begutachten und das ergebnis in kurzer und für die 
beteiligten verständlicher Form darzustellen.

ii. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen in der ersten 
Woche nach dem Anwaltslehrgang die typischen Aufgaben der ausbil-
denden Rechtsanwältin oder des ausbildenden Rechtsanwalts sowie 
die Büro- und Arbeitsorganisation im Anwaltsbüro kennen lernen.

hinweise:

1.1 in dem Anwaltslehrgang sollten die rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendare einen generellen Überblick über stellung, tätigkeit und Funktion der 
rechtsanwältin oder des rechtsanwalts erworben haben. sie sollten über 
wichtige rechtssoziologische erkenntnisse zum Anwaltsberuf informiert sein, 
die grundzüge des anwaltlichen berufs- und standesrechts kennen und ver-
ständnis für Art, umfang und bedeutung anwaltlicher tätigkeit außerhalb 
rechtlich geregelter verfahren gewonnen haben.

1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in der Ausbildungs-
stelle nunmehr die praktische tätigkeit einer rechtsanwältin oder eines 
rechtsanwalts sowie die organisation einer Anwaltskanzlei im einzelnen 
kennen lernen. es empfiehlt sich hierbei, der rechtsreferendarin oder dem 
rechtsreferendar zunächst einen Überblick über die typischen mandate zu 
verschaffen, die in der Ausbildungsstelle regelmäßig bearbeitet werden. sie 
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oder er sollte dann anhand einzelner vorgänge in die üblichen bearbeitungs-
formen eingeführt werden. der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferen-
dar sollen dabei die gründe für die mandatserteilung und mandatsübernah-
me sowie die verfolgbaren anwaltlichen strategien zur Wahrnehmung der 
Parteiinteressen verständlich gemacht werden.

1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sind über die büroorga-
nisation zu informieren, insbesondere über die Postabwicklung, die Fristen-
kontrollorganisation, die terminkalenderführung, die Ablage, die Führung und 
den umlauf der Akten sowie die grundsätze des geschäftsverkehrs mit der 
Klientel. Konkrete Aufträge sollten dabei über alle stationen hinweg verfolgt 
und damit veranschaulicht werden. hierbei sollten auch rationalisierungs-
möglichkeiten (einsatz technischer hilfsmittel, benutzung von Formularen 
etc.) vorgeführt und im hinblick auf deren rechtliche zulässigkeit, ökonomi-
sche vorteile und vereinbarkeit mit der stellung als organ der rechtspflege 
diskutiert werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen während ihrer 
Ausbildung beim Rechtsanwalt typische anwaltliche Aufgaben bewälti-
gen lernen.

hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen ein möglichst brei-
tes spektrum anwaltlicher tätigkeit ohne Ausrichtung auf spezialbereiche 
kennen lernen.

2.2 durch die teilnahme an besprechungen, beratungen und verhandlungen und 
durch die Anfertigung von vermerken, gutachten und entwürfen von man-
dantenschreiben, schriftsätzen und vorträgen sollen die rechtsreferendarin-
nen und rechtsreferendare sich in sorgfältiger und genauer beschäftigung 
mit möglichst typischen Problembereichen die notwendigen praktischen und 
methodischen Fähigkeiten zur Ausübung des Anwaltsberufs aneignen.

2.3 Als typische Problembereiche, die auch in der Arbeitsgemeinschaft behan-
delt werden sollen und in denen in der Ausbildungsstelle anwaltliche Aufga-
ben übernommen und regelleistungen erbracht werden sollten, sind etwa zu 
nennen:

a) Im Verkehrsrecht
befragung und beratung in einer verkehrsunfallsache, regulierungsver-
handlungen mit einer haftpflichtversicherung, vertretung in einem ord-
nungswidrigkeitenverfahren anlässlich eines verkehrsunfalls.

b) Im Bauvertragsrecht
gestaltung eines baubetreuungsvertrages, mängelabwicklung, tatsa-
chenvortrag und beweisangebote im bauprozess, durchführung eines 
beweissicherungsverfahrens.

c) Im Kaufrecht
gestaltung eines grundstückkaufvertrages, inhalt von geschäftsübernahme-
verträgen, Anfechtung und rückabwicklung eines gebrauchtwagenkaufs.
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d) Im familienrecht
beratung in einer ehescheidungssache, Antragsschriften für eheschei-
dungsverfahren, ehescheidungsfolgenvereinbarung.

e) Im Individualarbeitsrecht
Kündigungsschutzklage, Lohn- und gehaltsklage, urlaubsansprüche, An-
stellungsvertrag, Wettbewerbsvereinbarung.

f) Im Vollstreckungsrecht
rechtsbehelfe nach §§ 731, 732, 766, 767, 768, 771, 793, 805 zPo, § 11 
rPflg, beauftragung von gerichtsvollziehern, vollstreckungsschutzanträge.

g) im Handelsrecht
Wechselsachen, bgb-gesellschaftsvertrag, gmbh-vertrag, geschäfts-
führerverträge.

h) Im Strafrecht
Pflichtverteidigung, beweisanträge, Plädoyer, Ablehnung wegen besorg-
nis der befangenheit, rechtsmittelschriften, strafrechtliche und standes-
rechtliche grenzen der verteidigertätigkeit.

i) Im Verwaltungsrecht
Anträge auf Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung, Antrag auf erlass einer einstweiligen Anordnung, erhebung von Wi-
dersprüchen und Klagen, entziehung der Fahrerlaubnis, verweigerung der 
Aufenthaltserlaubnis, Ausweisung, verweigerung der baugenehmigung.

2.4 die – nur beispielhafte – Aufzählung soll deutlich machen, dass die be-
handlung ausgefallener oder besonders problematischer, weil abgelegener 
rechtsfragen, nicht ausbildungsgeeignet ist. soweit materiell-rechtliche be-
zeichnungen genannt sind, geht es nicht um die vermittlung entsprechender 
sachlich-rechtlicher Kenntnisse; diese soll die rechtsreferendarin oder der 
rechtsreferendar bereits erworben haben oder muss sie sich erarbeiten. es 
geht hier vielmehr darum, wie sich die materiell-rechtlichen Fragen in der 
anwaltlichen tätigkeit konkret darstellen und wie sie dort behandelt werden 
müssen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen Kenntnisse 
der vorsorgenden und gestaltenden Rechtspflege erwerben.

hinweise:

die Ausbildung der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare soll sich 
nicht auf die tätigkeiten im gerichtlichen verfahren beschränken. die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die tätigkeit der rechts-
anwältin oder des rechtsanwalts bei der gestaltung von rechtsbeziehungen 
kennenlernen und sich darin üben, verträge oder sonstige rechtsgestaltende 
regelungen entsprechend den zielvorstellungen der rechtssuchenden und 
unter berücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen, insbesondere wirt-
schaftlichen Auswirkungen in der zukunft zur vermeidung künftiger Konflikte 
zu entwerfen und zwischen verschiedenen rechtlichen gestaltungsmöglich-
keiten zu wählen.



685

4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Bedeutung 
der außergerichtlichen Erledigung einer Streitsache kennenlernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die bedeutung der 
außergerichtlichen erledigung einer streitsache kennenlernen und sich darin 
üben, die dazu erforderlichen maßnahmen zu treffen. dies schließt Kenntnis-
se im verhandlungsmanagement, in der streitschlichtung und mediation ein. 
dazu kann es sich anbieten, dass die rechtsreferendarin oder der rechts-
referendar an außergerichtlichen vergleichsverhandlungen oder mediations-
gesprächen teilnimmt, diese schriftlich oder mündlich vor- und nachbereitet 
und im weiteren verlauf der Ausbildung nach möglichkeit außergerichtliche 
vergleichsverhandlungen selbständig wahrnimmt.

5. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen fragetechnik, 
Verhandlungsgeschick und Rhetorik üben und erlernen.

hinweise:

5.1 die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar sollen lernen, im gespräch 
mit den rechtssuchenden deren begehren zu ermitteln, den tatsachenstoff 
zu klären und zu ordnen. sie sollen lernen, durch eine geschickte und einfühl-
same Fragetechnik den sachverhalt dermaßen umfassend aufzuklären, dass 
die rechtssuchenden umfassend beraten werden können.

5.2 die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll in der ersten zeit zu-
sammen mit ihrer Ausbilderin oder ihrem Ausbilder an gerichtlichen terminen 
teilnehmen. mit fortschreitender Ausbildung sollen sie entsprechend ihren 
Fähigkeiten und soweit dies nach den verfahrensvorschriften zulässig ist, 
selbständig solche termine wahrnehmen, um dabei ein sachgemäßes Pro-
zessverhalten und ein angenehmes Auftreten gegenüber gericht, gegner 
und eigener Partei zu lernen sowie sich in der befragung von zeuginnen, 
zeugen, Parteien usw. und dem vortrag zur sach- und rechtslage zu üben.

6. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die fähigkeit 
erlangen, verschiedene prozesstaktische Vorgehensweisen zu erken-
nen und gegeneinander abzuwägen. 

hinweise:

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll die erkenntnis erlan-
gen, dass es häufig mehrere verfolgbare strategien zur Wahrnehmung der 
Parteiinteressen geben wird. die rechtsanwältin oder der rechtsanwalt darf 
in dieser situation jedoch nur eine anwaltliche empfehlung abgeben, die ent-
scheidung zu treffen, bleibt sache des rechtssuchenden.

die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar sollte jedoch lernen, ver-
schiedene Alternativen mit bestimmten Priorisierungen dem rechtssuchen-
den vorzulegen. in dieser Lage der mandatsbearbeitung sollte auch das 
Kostenrisiko für den rechtssuchenden, wirtschaftliche Überlegungen der 
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rechtsanwältin oder des rechtsanwalts bezüglich des mandats (Kosten-
recht, gebührenwesen, gebührenvereinbarung, honorarvorschuss), ggf. der 
umgang mit rechtsschutzversicherungen sowie Fragen der Prozesskosten- 
und beratungshilfe besonders berücksichtigt werden.

in diesem zusammenhang sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare auch die spezielle rechtsmaterie der rechtsmittelverfahren ken-
nenlernen und sich darin üben, abzuwägen, in welchen Fällen die einlegung 
eines rechtsmittels für den mandanten aussichtsreich erscheint.

iii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare und
Ausbildungsmethode

1. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 1 JAG, ungesichtete sachverhalte und 
das begehren von rechtsuchenden nach ihrer schilderung zu erfassen, 
zu ordnen und unter kritischer Würdigung rechtlich aufzubereiten, hat die 
rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar regelmäßig drei vermerke 
über mandantengespräche oder von mandanten überreichte unterlagen mit 
abschließender rechtlicher Würdigung anzufertigen.

2. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 2 JAG, rechtsrat zu erteilen und recht-
suchenden beistand zu leisten und zur Förderung der schlüsselqualifikatio-
nen, hat die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar regelmäßig in der 
sprechstunde vier mandantengespräche zu führen.

3. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 3 JAG, mandate gerichtlich und außerge-
richtlich wahrzunehmen, hat die rechtsreferendarin oder der rechtsreferen-
dar regelmäßig

a) an außergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichsverhandlungen, 
ggf. auch an mediationsgesprächen teilzunehmen;

b) in vier Sachen vor gericht die Ausführung der Parteirechte zu über-
nehmen, davon mindestens in zwei Fällen unter beistand der Ausbilderin 
oder des Ausbilders, mindestens in einem Fall mit einer beweisaufnahme, 
außerdem soll der rechtsreferendarin 

oder dem rechtsreferendar regelmäßig
c) in einem strafverfahren auf grund § 139 stPo im letzten monat der Aus-

bildung die verteidigung übertragen werden.

4. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 4 JAG, Lebensverhältnisse nach den be-
teiligten interessen unter berücksichtigung der Auswirkungen für die zukunft 
rechtlich abzusichern und zu gestalten, hat die rechtsreferendarin oder der 
rechtsreferendar regelmäßig drei verträge zu entwerfen oder diese gutach-
terlich zu überprüfen.

5. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 5 JAG, durch beteiligung an der Alltagspra-
xis der Ausbilderin bzw. des Ausbilders die praktisch verwendeten Formen 
des anwaltlichen schriftverkehrs zu gebrauchen und mandantenbespre-
chungen selbständig durchzuführen, hat die rechtsreferendarin bzw. der 
rechtsreferendar regelmäßig
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a) sechs Klageschriftentwürfe anzufertigen, von denen mindestens zwei ein 
umfangreiches Parteivorbringen und eine eingehende rechtliche Würdi-
gung enthalten sollen;

b) vier Klageerwiderungsentwürfe anzufertigen, von denen mindestens zwei 
ein umfangreiches Parteivorbringen und eine eingehende rechtliche Wür-
digung enthalten sollen;

c) drei stellungnahmen zu einer beweisaufnahme zu entwerfen;

d) drei abschließende mandantenschreiben anzufertigen, die auch eine ge-
bührenendabrechnung enthalten sollen;

e) in drei sachen entwürfe für honorarrechnungen zu entwerfen oder Kos-
tenfestsetzungsanträge zu stellen;

f) sich angemessen an der allgemeinen büroarbeit der Ausbilderin oder des 
Ausbilders zu beteiligen, insbesondere an vorbereitenden und weiterfüh-
renden maßnahmen (z. b. Anfragen bei mandanten und/oder behörden, 
Akteneinsicht).

6. für das Ziel des § 35 Abs. 2 Nr. 6 JAG, die Aussichten der rechtsverfolgung 
unter einbeziehung ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zu begutachten und 
das ergebnis in kurzer und für die beteiligten verständlicher Form darzustel-
len, hat die rechtsreferendarin bzw. der rechtsreferendar regelmäßig drei 
Schreiben an Mandanten in umfangreicheren streitfällen zu entwerfen, die 
begründete vorschläge für eine weitere anwaltliche tätigkeit enthalten und in 
zwei Sachen Rechtsmittelschriftsätze zu verfassen.

7. Ausbildungsmethode:

(1) die Aufzählung der regelleistungen stellt keine reihenfolge dar, sie 
sind vielmehr in den zusammenhang eines sinnvollen Ausbildungsab-
laufs einzuordnen, der auch den gegebenheiten der Ausbildungsstelle 
entspricht. dem allgemeinen ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird durch die 
Auswahl der vorgänge nach ihrem beispielswert und durch den um-
fang der besprechungen rechnung getragen werden können. bei der 
umsetzung der regelleistungen ist im Übrigen § 35 Abs. 3 JAg ange-
messen rechnung zu tragen, wonach die Aufgaben der rechtsanwältin 
oder des rechtsanwalts im bereich der gestaltenden zivilrechtspflege 
einen besonderen Ausbildungsschwerpunkt beim erlernen praktischer 
tätigkeiten bilden sollen.

(2) die rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar soll nicht nur ein-
zelne Fragen oder rechtsprobleme punktuell bearbeiten, sondern so 
weitgehend wie möglich die erteilung und bearbeitung von mandaten 
vollständig erleben (von der mandatserteilung bis zur vollstreckung) und 
dabei an den verschiedenen Arbeitsschritten beteiligt werden.

(3) durch die Anfertigung von vermerken soll die rechtsreferendarin oder 
der rechtsreferendar die erarbeitung der typischen anwaltlichen Ar-
beitsunterlage erlernen. es soll hierbei die sicherheit erworben werden, 
das begehren der mandantin oder des mandanten in tatsächlicher und 
rechtlicher hinsicht zu erfassen und zu ordnen.
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(4) der verkehr mit der mandantschaft ist ein schwerpunkt anwaltlicher tä-
tigkeit. der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar sollte des-
halb möglichst häufig hierzu gelegenheit gegeben werden. sie oder er 
sollte zunächst an besprechungen der Ausbilderin oder des Ausbilders 
teilnehmen und sie später selber vorbereiten und in Anwesenheit der 
Ausbilderin bzw. des Ausbilders führen. es soll hierbei gelernt werden, 
den tatsachenstoff im gespräch zu erforschen, das vorbringen der 
mandantin bzw. des mandanten kritisch zu überprüfen und ihm in ver-
ständlicher Form rat und Auskunft zu erteilen.

(5) durch die teilnahme an vergleichs- und vertragsverhandlungen soll 
die rechtsreferendarin bzw. der rechtsreferendar die gestaltung von 
rechtsverhältnissen in dynamischen verhandlungssituationen lernen. 
es soll hierbei die bedeutung vorausplanenden denkens mit den mit-
teln und in den grenzen des rechts in der anwaltlichen tätigkeit er-
fahren und die bedingungen erfolgreicher interessenwahrnehmung in 
verhandlungssituationen kennen gelernt werden.

(6) der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar soll die Ausführung 
der Parteirechte (zum beispiel terminswahrnehmung vor gericht) nur 
in den sachen übertragen werden, die selbst bearbeitet oder mit der 
Ausbilderin oder dem Ausbilder zuvor besprochen wurden.

(7) durch eine verteidigung auf grund § 139 stPo lernt die rechtsreferen-
darin oder der rechtsreferendar in besonderem maße, eine Aufgabe 
selbständig und eigenverantwortlich zu erledigen im sinne des § 31 
Abs. 1 satz 2 JAg. hier können die zunächst nur durch Anschauung 
in vorangegangenen sitzungen erworbenen Kenntnisse der praktischen 
handhabung der vorschriften des strafprozessrechts durch eigene 
Ausübung vertieft werden. zugleich hat die rechtsreferendarin oder 
der rechtsreferendar hier die möglichkeit, den angemessenen umgang 
mit anderen Prozessbeteiligten durch eigene erfahrung zu erlernen. die 
vorgesehene Übertragung der verteidigung sollte deshalb nach mög-
lichkeit unbedingt vorgenommen werden.

(8) die Fähigkeit, durch vertragsgestaltung Konflikte zu vermeiden und 
Lebensverhältnisse vorausschauend zu gestalten, ist eine wesentliche 
Qualifikation für die Ausübung des anwaltlichen berufes. die rechts-
referendarin oder der rechtsreferendar sollte sie durch die Planung 
und gestaltung eines in der anwaltlichen Praxis häufig vorkommenden 
vertragstyps (zum beispiel eines miet- oder Pachtvertrages, einer un-
fallregulierungsvereinbarung, einer ehescheidungsfolgenvereinbarung) 
erwerben.

(9) besondere Aufmerksamkeit soll im rahmen der Ausbildung dem um-
gang mit den rechtssuchenden gewidmet werden. die kommunikativen 
und sozialen Fertigkeiten der rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendare sollen gefördert werden. dies betrifft insbesondere die in der 
juristischen Praxis erforderlichen schlüsselqualifikationen wie verhand-
lungsmanagement, gesprächsführung, rhetorik, streitschlichtung und 
mediation.
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(10) Alle schriftlichen entwürfe sind von der Ausbilderin oder vom Ausbilder 
durchzusehen, ggf. mit randvermerken zu versehen und zu bewerten. 
sie sind daraufhin möglichst sogleich mit der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar zu besprechen.

(11) die vorgeschriebene zahl der geforderten Arbeiten sollte grundsätzlich 
weder unter- noch überschritten werden. eine Überschreitung ginge 
nicht nur zu Lasten der gründlichkeit der bearbeitung sowie der not-
wendigen vorbereitung und mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft, son-
dern vor allem auch zu Lasten der praktisch bedeutsamen beteiligung 
an der alltäglichen Praxis der Ausbilderin oder des Ausbilders sowie der 
teilnahme an instruktiven besprechungen und verhandlungen. Auch ist 
die eigenvorbereitung der rechtsreferendarin oder des rechtsreferen-
dars zu berücksichtigen. selbst wenn die rechtsreferendarin oder der 
rechtsreferendar die bereitschaft erklärte, sollte daher eine erhöhung 
der zahl der Leistungen unterbleiben. Andererseits darf eine wesentli-
che reduzierung der zahl der Leistungen nur unter besonderen um-
ständen erfolgen, wenn der gleiche Ausbildungserfolg wie im regelfall 
gewährleistet bleibt, zum beispiel bei der gruppenausbildung wegen 
der mit ihr verbundenen größeren Arbeitsintensität.

iv. Beurteilung der Leistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung aufgrund einer Besprechung zu Beginn ihrer Ausbildung kennen 
lernen.

hinweise:

1. die Ausbilderin oder der Ausbilder soll in der ersten Woche der Ausbildung 
mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar den Ausbildungsplan 
und ihre oder seine bewertungspraxis besprechen. die rechtsreferendarin 
oder der rechtsreferendar soll dabei auch ausdrücklich auf die mindestan-
forderungen nach dem Ausbildungsplan hingewiesen werden. es soll deut-
lich gemacht werden, dass der rechtsreferendarin oder dem rechtsrefe-
rendar durch die beteiligung an der anwaltlichen Praxis durch Anfertigung 
von entwürfen, teilnahme an beratungen, eigene - wenn auch beaufsich-
tigte - verhandlungsführungen und büroarbeit eine mitverantwortung für die 
bearbeitung der mandate zukommt, und dass deshalb für die beurteilung 
weniger auf einige auffällige positive oder negative einzelleistungen als viel-
mehr auf das insgesamt unter dem zuvor genannten gesichtspunkt gezeigte 
Ausbildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und de-
ren niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen ist. dadurch können 
der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar in sachbezogener Weise 
die grundsätze der bewertungspraxis der Ausbilderin oder des Ausbilders 
dargestellt und erläutert werden. es sollte dabei auch darauf hingewiesen 
werden, dass die maßstäbe für die praktische brauchbarkeit der Leistungen 
mit dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während zu Anfang 
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der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar ein gewisser Freibereich 
für erste versuche und das hineinfinden in die Praxis zugebilligt werden sollte.

2. die Ausbilderin oder der Ausbilder hat die Arbeitsergebnisse der rechtsre-
ferendarin oder des rechtsreferendars jeweils alsbald mit ihr bzw. ihm zu 
besprechen, zu bewerten und hinweise für ihre verbesserung zu geben. dies 
gilt insbesondere für die regelleistungen. durch die besprechung soll die 
rechtsreferendarin oder der rechtsreferendar gelegenheit erhalten, den ak-
tuellen Ausbildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestreb-
ten Ausbildungsziel zu orientieren.

v. Ausbildungsnachweis

es ist ein Ausbildungsnachweis nach dem beigefügten muster zu führen, in dem 
die einzelnen Leistungen festzuhalten und in den auch die beurteilungen sowie die 
erteilten noten aufzunehmen sind. Am ende der Ausbildung ist der Ausbildungs-
nachweis dem zeugnis beizufügen.

vi. Zeugnis

die Ausbilderin oder der Ausbilder hat am ende der Ausbildungszeit der rechtsre-
ferendarin oder dem rechtsreferendar ein zeugnis zu erteilen, das auf der grund-
lage des beizufügenden Ausbildungsnachweises eine ausführliche beurteilung und 
eine bewertung der gesamtleistung mit einer note und einer Punktzahl nach § 15 
JAg enthält. das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbildung 
zu erstellen und unverzüglich zu den Personalakten zu geben. das zeugnis ist auf 
Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem rechtsreferendar zu besprechen.

DRIttER tEIL

VORDRucKE
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung bei einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt 

- Arbeitsgemeinschaft - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Arbeitsgemeinschaft beim: 

Richterliche(r) Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 

Anwaltliche(r) Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 
 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

 

5. Sonstige Bemerkungen 
 (u.a. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie Auswirkungen der juristischen Berufsausübung) 

 

 

 

 

 

 

6. Gesamtwürdigung und Note nach § 26 Abs. 4 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift Richterin / Richter 

 

 

________________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift Rechtsanwältin / Rechtsanwalt 

 
 
 
Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung bei einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt 

- Ausbildungsstelle - 

 

 

Rechtsreferendar(in): 

Ausbildungsstelle: 

Ausbilder(in): 

Beginn und Ende der Ausbildung: 

Unterbrechungen / Fehlzeiten: 

 

 

 

 

1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 

 

 

 

 

 

2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 b) Schriftliche Leistungen 

 

 

 

 

 

 d) Beteiligung an der praktischen Arbeit 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 

 

 

 

 

 

4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 

geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 

 

 

 

 

5. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie 

Auswirkungen der juristischen Berufsausübung 

 

 

 

 

 

6. Sonstige Bemerkungen 

 

 

 

 

 

7. Gesamtwürdigung und Note nach § 18 Abs. 2 JAO, § 15 JAG 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

________________________________________ 

Unterschrift Ausbilder(in) 

 

 

Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________
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Nr. 35 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare im juristi-
schen Vorbe reitungsdienst; hier: Ausbildungsplan für die Ausbildung in Strafsa-
chen nach § 31 Abs. 1 Satz 3, § 37 Abs. 4 JAG. RdErl. d. MdJ v. 21.10.2014 (2220 
- II/E2 - 2014/7709 - II/E) – JMBl. S. 703 – – Gült.-Verz. Nr. 322 –

der erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Für Ausbildungsstationen nach § 29 Abs. 2 
nr. 2 JAg, die vor dem 1. Januar 2015 begonnen haben, gilt der Ausbildungsplan vom 
21. oktober 2009 (2220 - v/A2 - 2008/11994 - v) fort.

üBERSIcHt

ERStER tEIL:

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführungsarbeitsgemeinschaft

i. Allgemeines

ii. Lernziele

1. Kenntnis der organisation der strafrechtspflege

2. Kenntnis des ganges des strafverfahrens

2.1 Kenntnis des Ablaufs des strafverfahrens

2.2 Kenntnis der Lenkung durch die staatsanwaltschaft

2.3 Kenntnis der stellung der verfahrensbeteiligten

2.4 Kenntnis der staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Arbeitsergebnisse

2.5 Kenntnis des Aufbaus eines Plädoyers

3. Kenntnis der Aufgaben der strafrechtspflege in ihrer beziehung zu sozialem 
verhalten

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

Fähigkeit zur herstellung und darstellung und beurteilung strafrechtlicher ent-
scheidungen

1. Fähigkeit zur Anwendung verfahrens- und sachlich-rechtlicher normen

2. Fähigkeit zur sachverhaltserforschung im ermittlungsverfahren

2.1 Kenntnis der verfassungsrechtlichen grenzen von zwangsbefugnissen



704

2.2 Fähigkeit zur darstellung von ermittlungsverfügungen

3. Fähigkeit zur darstellung von staatsanwaltschaftlichen Abschlussverfügungen

3.1 Kenntnis der stufen des tatverdachts

3.2  Fähigkeit zur beurteilung des einflusses von Kriminalitätstheorien auf die ge-
staltung von strafverfahren

4. Fähigkeit zum nachvollzug der hauptverhandlung

4.1 Fähigkeit zur beurteilung der stellung und Funktion der verfahrensbeteiligten

4.2 Kenntnis der beweisaufnahme

4.3 Kenntnis der möglichkeiten der verhandlungssteuerung

5. Fähigkeit zur Abfassung eines strafurteils

5.1 Kenntnis der urteilsbestandteile

5.2 Fähigkeit zur Anwendung der strafzumessungsgrundsätze

6. Kenntnis des strafprozessualen rechtsmittelverfahrens

ii. Regelleistungen

iii. Leistungsbeurteilung

iv. Zeugnis

c.

Arbeitsformen und -material

i. Lehr- und Lernformen

ii. Lehrmaterial

ZWEItER tEIL:

DIE AuSBILDuNG BEI DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Lernziele

1. Kenntnis der Aufgaben und organisation eines staatsanwaltschaftlichen de-
zernats oder eines strafgerichts

2. Fähigkeit zur praktischen Anwendung des strafprozessrechts

ii. Regelleistungen

iii. sitzungsdienst

iv. Leistungsbeurteilung
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v. Ausbildungsnachweis

vi. Zeugnis

DRIttER tEIL:

VORDRucKE

i. Zeugnisse

1. Arbeitsgemeinschaft

2. Ausbildungsstelle

ii. Ausbildungsnachweise

1. Ausbildung bei einer staatsanwaltschaft

2. Ausbildung bei einem gericht

ERStER tEIL

DIE AuSBILDuNG IN DER ARBEItSGEMEINScHAft

A.

Einführungsarbeitsgemeinschaft

i. Allgemeines

nach § 24 JAo finden zu beginn der Ausbildung in den Pflichtstationen einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaften statt, und zwar im strafrecht eine Woche.

Während der einführungsarbeitsgemeinschaft werden die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare keiner anderen Arbeitsgemeinschaft und keiner Ausbil-
dungsstelle zugeteilt und versehen ihren dienst nur durch teilnahme an der einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaft sowie deren vor- und nachbereitung.

in den einführungsarbeitsgemeinschaften sind den rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendaren zur unterstützung der während der gesamten Ausbildung not-
wendigen eigenen vorbereitungen methodische hinweise für die erarbeitung von 
bedeutsamer rechtsprechung und Literatur zu geben.
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ii. Lernziele

die einführungsarbeitsgemeinschaft soll die rechtsreferendarinnen und rechtsre-
ferendare darauf vorbereiten, während der anschließenden Ausbildung in der Pra-
xis bei einer staatsanwaltschaft oder einem Amts- oder Landgericht in strafsachen 
von Anfang an möglichst selbständig mitzuarbeiten. hieraus er geben sich folgende 
Ausbildungsziele:

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Organisa-
tion der Strafrechtspflege kennen lernen, insbesondere
•	 Aufbau,	 Organisation	 und	 Zuständigkeit	 von	 Staatsanwaltschaften	

und Strafgerichten,
•	 die	Organisation	der	Strafvollzugs-	und	Gnadenbehörden,
•	 das	 Zusammenwirken	 von	 Polizeibehörden,	 Staatsanwaltschaften	

und Strafgerichten auf der einen sowie der sonstigen an der Straf-
rechtspflege beteiligten Behörden auf der andern Seite (wie etwa Ge-
richtshilfe, Jugendhilfe, Bewährungshilfe und Sozialhilfebehörde).

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den Gang des 
Strafverfahrens, seine typischen Handlungsformen und die Stel lung der 
daran Beteiligten im überblick kennen lernen.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen den Ablauf 
des Strafverfahrens nach den Abschnitten der StPO kennen lernen.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Möglich-
keiten der Lenkung des Strafverfahrens durch die Staatsan waltschaft 
kennen lernen.

hinweise:

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die staatsanwalt-
schaft	als	„Herrin	des	Ermittlungsverfahrens”	erkennen,	de	ren	Aufgabe	es	ist,	
ermittlungshandlungen und -tätigkeiten – insbeson dere unter inanspruch-
nahme von Polizeibehörden oder z.b. auch der Ju gendgerichtshilfe – zu 
steuern.

2.2.2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die der steue rung 
und durchführung des ermittlungsverfahrens dienenden vorschrif ten der  
§§ 151 bis 177 stPo im Überblick kennen lernen und erkennen, dass diese 
häufig entscheidungsspielräume eröffnen, die unter heranzie hung der richt-
linien für das strafverfahren und das bußgeldverfahren vom 1. Januar 1977 
(in der jeweils aktuellen Fassung) auszufüllen sind.

2.2.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die grundsätze für 
das tätigwerden der strafverfolgungsorgane (§§ 152 Abs. 2, 158, 160, 163 
stPo) und die Ausnahmen vom verfolgungszwang (§§ 152a ff. stPo) kennen 
lernen.
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2.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die stel lung von 
gericht, staatsanwaltschaft, verteidigung und des be schuldigten/Angeklag-
ten im strafverfahren kennen lernen und beur teilen können.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen unter heranzie hung 
der die rechtstellung des beschuldigten/Angeklagten regelnden vorschrif-
ten erkennen, dass diese nicht lediglich objekt eines über sie ergehenden 
verfahrens sind, sondern als rechtssubjekt mit bestimmten rechts- und ver-
fahrensgarantien insbesondere des grundgesetzes, der menschenrechts-
konvention und der strafprozessordnung ausgestattet sind. in diesem zu-
sammenhang kann verdeutlicht werden, dass die staatsanwaltschaft bei der 
verwirklichung der ihr vom gesetzgeber zugewiesenen Aufgabe die Funkti-
onsfähigkeit und effizienz der strafrechtspflege im rahmen der geltenden 
gesetze gewährleistet und in unserer rechtsordnung keine Partei ist.

nachdem die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare im verlauf der 
Arbeitsgemeinschaft i die sozialwissenschaftlichen erkenntnisse zum rich-
terberuf kennen gelernt und sich im zusammenhang mit der Len kung des 
strafverfahrens mit der stellung der staatsanwaltschaft befasst haben, sollen 
sie hier auch die Position der verteidigung kennen lernen. diese befindet sich 
im spannungsverhältnis zwischen ihrer stellung als organ der rechtspflege 
und ihrer Funktion als interessenvertreter des beschuldigten/Angeklagten.

2.4 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Arbeits-
ergebnisse staatsanwaltschaftlicher und gerichtlicher tätig keit im 
überblick kennen lernen und die fähigkeit erwerben, eine staatsanwalt-
schaftliche Abschlussverfügung in ihrem förmlichen Aufbau darzustel-
len.

hinweise: .

2.4.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in einem ersten 
Überblick die unterschiedlichen Arten schriftlicher entscheidungen von 
staatsanwaltschaft und strafgericht (vermerke, verfügungen usw.) ken nen 
lernen. sie sollen insbesondere einen ersten Überblick in bestehende forma-
lisierte Arbeitstechniken und -formen erhalten.

2.4.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen zur vorberei tung 
der Ausbildung in der Ausbildungsstelle die technik der Abfassung staatsan-
waltschaftlicher Abschlussverfügungen und – jedenfalls im Über blick – auch 
die grundsätze des Aufbaus eines strafgerichtlichen urteils kennen lernen.

2.5 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Grund-
sätze über den Aufbau und die Gestaltung eines staatsanwaltschaftli-
chen Plädoyers kennen lernen.

hinweise:

um es den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren zu ermögli chen, 
alsbald nach beginn der Ausbildung in der Ausbildungsstelle schlussvorträge 
nach § 258 stPo halten zu können, sind Aufbau, be standteile und schwerge-
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wicht des staatsanwaltschaftlichen Plädoyers zu besprechen, insbesondere 
die beweiswürdigung und die strafzumessung, zu der jedoch der rat der 
Ausbilderin bzw. des Ausbilders gerade zu An fang unentbehrlich sein dürfte. 
Wo möglich, können die rechtsreferen darinnen und rechtsreferendare eine 
erste möglichkeit erhalten, das ei gene halten von schlussvorträgen zu üben. 
eine vertiefende behandlung des Plädoyers bleibt der Ausbildung in der re-
gelarbeitsgemeinschaft vorbehalten.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Aufga ben 
der Strafrechtspflege in ihrer Beziehung zu sozialem Verhalten im über-
blick kennen lernen, analysieren und beurteilen können.

hinweise:

obwohl der nachholbedarf für straf- und strafverfahrensrecht bei den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren erfahrungsgemäß groß ist, 
würde eine vermittlung allein von rechtsnormwissen dem zweck ei ner ein-
führungsarbeitsgemeinschaft nicht gerecht (vgl. § 24 Abs. 3 JAo, § 28 JAg). 
es sind bereits in der einführungsarbeitsgemeinschaft auch allgemeine Fra-
gen der entstehung von Kriminalität und der Funktion der strafrechtspflege 
in die Arbeit einzubeziehen.

B.

Regelarbeitsgemeinschaft

i. Lernziele

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen strafrechtli che Ent-
scheidungen erfassen, analysieren, beurteilen, selbst herstellen und darstel-
len können.

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verfah-
rens- und sachlich-rechtlichen Normen kennen und anwen den lernen, 
die eine strafrechtliche Entscheidung lenken.

hinweise:

1.1 von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren wird in der zweiten 
Ausbildungsstation erwartet, dass sie das materielle straf echt gutachterlich 
anwenden können und die grundzüge des er mittlungsverfahrens der stPo 
kennen. Am ende der viermonatigen strafrechtlichen Ausbildung sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare auch die strafprozessualen 
normen anwenden können. das schwergewicht der rechtsdogmatischen 
Ausbildung muss daher auch in der Arbeitsgemeinschaft auf strafprozessua-
lem gebiet liegen.

1.2 das strafrechtliche entscheidungsverfahren sollte zu beginn der Arbeitsge-
meinschaft in Fortführung des einführungslehrgangs ver tieft werden, um den 
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rechtsreferendarinnen und rechtsreferenda ren auch eine unterstützung für 
die Ausbildungsstelle zu geben.

1.3 Als didaktische Aufteilung empfehlen sich – wie auch im Ausbil dungsplan in 
erstinstanzlichen zivilsachen – der Aspekt der her stellung einer entschei-
dung, d.h. die behandlung des gegliederten, in einzelne Abschnitte und 
verfahrensschritte aufteilbaren ent scheidungsvorgangs und der Aspekt der 
darstellung der in diesem Ablauf anfallenden entscheidungsergebnisse. mit 
der Aufgliede rung des strafrechtlichen (gesamt-)entscheidungsvorgangs in 
ein zelne, nach ihren rechtlichen und tatsächlichen bestimmungsgrün den zu 
untersuchende verfahrensabschnitte können die einzelnen entscheidungssi-
tuationen des staatsanwalts oder der staatsanwältin und des richters oder 
der richterin erarbeitet werden.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen im Rah men 
des Ermittlungsverfahrens Sachverhalte erforschen können.

2.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verfas-
sungsrechtlichen Eingrenzungen der konkreten Einzelentscheidungen 
der Strafrechtspflegeorgane kennen lernen und beurteilen können.

hinweise

2.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – nach dem Über-
blick über die ermittlungsbefugnisse und die dafür zur verfügung stehen-
den ermittlungsmaßnahmen in der einfüh rungsarbeitsgemeinschaft – die 
sachverhaltsforschung im er mittlungsverfahren als ein Kernstück des ent-
stehungsvorgangs einer strafrechtlichen entscheidung vertiefend kennen 
lernen. dazu wird unter dem gesichtspunkt der zulässigkeit von zwangs-
befugnissen und ihrer begrenzung zu zeigen sein, an welchen stellen einer 
entscheidung über eine zwangsmaß nahme und bei der durchführung der 
maßnahme selbst immer wieder konkrete Abwägungen zur verhältnismäßig-
keit und zu den grenzen insbesondere der Art. 1, 2, 10 und 13 gg ihren 
schutzbereich gegenüber den strafprozessualen eingriffsbefug nissen entfal-
ten.

2.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in die sem zusam-
menhang die voraussetzungen für den erlass eines untersuchungshaftbe-
fehls, den entsprechenden Antrag und die rechtsbehelfe gegen die Anord-
nung und Fortdauer der untersu chungshaft sowie die haftprüfungsverfahren 
kennen lernen.

2.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen lernen, Ermitt-
lungsverfügungen darzustellen und Aufklä rungsmaßnahmen zu treffen.

hinweise:

2.2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die strafprozes-
sualen vorschriften kennen lernen, auf grund deren die staatsanwaltschaft 
ermittlungsmaßnah men durchführen lässt (§ 161 stPo), staatsanwaltschaft 
und gericht vernehmungen durchführen (§§ 161a, 163a, 243 Abs. 4, 250 
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stPo) und in der hauptverhandlung das verfahren durch Fragen gefördert 
wird (§§ 240, 241, 257 stPo).

2.2.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die in der Ausbil-
dungsstelle hinsichtlich der Abfassung konkreter ermittlungsverfügungen 
und der durchführung von Aufklärungsmaßnahmen gemachten erfahrungen 
vertiefen.

2.2.3 Für rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, die auf grund ihrer Aus-
bildung beim schöffengericht geringen einblick in die staatsanwaltliche er-
mittlungstätigkeit ha ben, bietet sich hier gelegenheit, die Abfassung einer 
ermittlungsverfügung zu lernen.

3. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Abschluss-
verfügung der Staatsanwaltschaft treffen und darstellen können.

3.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die verschie-
denen Stufen des tatverdachts und seine unterschiedliche Wertung 
kennen lernen.

hinweise:

3.1.1 nachdem in der einführungsarbeitsgemeinschaft die einzelnen staatsanwalt-
schaftlichen entscheidungen (einstellung und erhe bung der öffentlichen Kla-
ge) im Überblick behandelt und in ih rem Aufbau dargestellt wurden, sollen 
die rechtsreferendarin nen und rechtsreferendare nunmehr unter Abstellung 
auf die staatsanwaltschaftliche Praxis lernen, die entscheidung über den ver-
dacht einer straftat zu treffen.

3.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die Abstufungen 
der Wahrscheinlichkeit des vorliegens einer straftat (Anfangsverdacht, hin-
reichender und dringender tat verdacht) nach den objektiv zu fordernden in-
dizien und der subjektiven gewissheit, dem verdacht, erkennen.

3.1.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in die sem zusam-
menhang die Weisungsgebundenheit des staatsan walts oder der staatsan-
wältin kennen lernen. dabei sollte das besondere Problem behandelt wer-
den, ob und in welchem um fang das Weisungsrecht den staatsanwalt oder 
die staatsanwäl tin auch hinsichtlich der Wertung eines tatverdachts binden 
kann.

3.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen mögliche 
Konsequenzen der unterschiedlichen theorien über die Entstehung von 
abweichendem Verhalten und Kriminalität auf die Gestaltung des Straf-
verfahrens erken nen und beurteilen können.

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen lernen die 
Auswirkungen unterschiedlicher kriminologischer/sozial-wissenschaft-
licher theorien auf die strafrechtliche Praxis zu erkennen und einer kri-
tischen Würdigung zu unterziehen.
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4. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die strafpro-
zessuale Hauptverhandlung und das funktionale Zu sammenspiel der 
Verfahrensbeteiligten kennen lernen und nachvollziehen können.

4.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Stellung 
und die funktion der einzelnen Verfahrensbeteiligten analysieren und 
beurteilen lernen.

hinweise:

4.1.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, die den Ablauf und die 
einzelheiten der hauptverhandlung zu nächst in der Ausbildungsstelle erleben 
und erlernen, sol len durch die behandlung von grundfragen der hauptver-
handlung ihr verständnis für die praktische handhabung der einschlägigen 
strafprozessualen vorschriften vertiefen.

4.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, den von den 
vorschriften über die hauptverhand lung gezogenen rahmen im konkreten 
Fall angemessen auszufüllen (z. b. Ausübung des Fragerechts, entschei-
dungen über beweisanträge, umfang des eingehens auf die einlassungen 
der Angeklagten), da die stellung der einzelnen beteiligten am strafverfahren 
rechtlich nicht vollständig durchnormiert ist.

4.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Beweis-
aufnahme als Kernstück der Hauptverhandlung kennen lernen.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen sich vertiefend mit 
den Arten der beweismittel in der hauptver handlung beschäftigen. insbeson-
dere sollen sie die behandlung von beweisanträgen durch das gericht sowie 
die beweiserhe bungs- und beweisverwertungsverbote kennen lernen. dar-
über hinaus sollen sie sich mit der Frage der verständigung im straf prozess 
auseinandersetzen.

4.3 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Steuerung 
der Hauptverhandlung durch sprachliche Kom munikation kennen lernen.

hinweise:

4.3.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die bedeutung der 
verhandlungsleitung durch die vorsit zende bzw. den vorsitzenden kennen 
lernen. sie sollen - ausgehend von der beschäftigung mit den verschiede-
nen berufsrollen - die im verlauf eines verfahrens auftreten den handlungen 
der beteiligten aufeinander beziehen und so das daraus sich ergebende 
Kommunikationsnetz unter suchen. stichworte können hier Fragen nach der 
Auswir kung von Prozessklima, den darstellungsproblemen der beteiligten, 
kompensatorischer verhandlungsführung und sprachlichen Problemen der 
Kommunikation der betei ligten sein. Auch kann die Frage aufgeworfen wer-
den, in wieweit in der hauptverhandlung der Konflikt tatsächlich aufgearbeitet 
und verarbeitet wird und welche Auswirkun gen das verhandlungsklima auf 
die anschließende straf vollstreckung haben kann.
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4.3.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die möglichen stör-
faktoren im funktionalen zusammen spiel der verfahrensbeteiligten kennen 
lernen. sie sollen lernen, auf missbrauch von Prozessrechten durch verfah-
rensbeteiligte angemessen zu reagieren. sie sollen unbe wusste Kommuni-
kationsstörungen (z. b. missverstehen, verbalisierungsschwierigkeiten von 
Angeklagten/zeugen, mangel an einfühlungsvermögen bei richterinnen und 
richtern bzw. staatsanwältinnen und staatsanwälten, sprachbarrieren zwi-
schen verschiedenen verfahrensbetei ligten) erkennen und vermeiden lernen.

4.3.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die in der einfüh-
rungsarbeitsgemeinschaft erworbenen Kenntnisse über die gestaltung von 
schlussvorträgen ver tiefen und lernen, ein Plädoyer selbständig zu halten.

5. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare müssen die Abfas-
sung eines Strafurteils erlernen.

5.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Bestand-
teile und die funktion eines Strafurteils kennen ler nen und die fähigkeit 
erwerben, ein Strafurteil darzustellen.

hinweise:

5.1.1 da sie auch in Prüfungsaufgaben verlangt werden kann, ist in der Arbeitsge-
meinschaft ein Abschnitt über die Abfas sung von strafurteilen vorzusehen. 
die rechtsreferenda rinnen und rechtsreferendare sollen Aufbau, Abfassung 
und darstellung des strafurteils erlernen.

5.1.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen das strafurteil als 
vollstreckungsgrundlage kennen lernen. sie sollen lernen, welche förmlichen 
einzelheiten bei der vollstreckung eines strafurteils von der staatsanwalt-
schaft und dem vollstreckungsgericht zu beachten sind. darüber hinaus 
sollten die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare im rahmen der Ar-
beitsgemeinschaft nach entsprechender vorbereitung in einer Justizvollzugs-
anstalt einen Überblick über die Probleme des strafvoll zugs erhalten.

5.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sol len die Grundzü-
ge der Strafzumessung kennen lernen, kritisch beurteilen und anwen-
den können.

hinweise:

die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen lernen, den durch  
§ 46 stgb zur verfügung gestellten rahmen von beurteilungsgesichtspunk-
ten angemessen auszufüllen. dazu kann einmal ein bezug zu den theorien 
über die entstehung von Kriminalität hergestellt werden, was aus ihrer jewei-
ligen sicht durch den derzeitigen straf vollzug als ergebnis zu erwarten ist, 
wenn man den ent sprechenden theoretischen Ansatz als zutreffend unter-
stellt. ein anderer Ansatz kann sein, die theorien über den zweck der strafe 
zusammen zu stellen und nachzuprüfen, inwieweit sie von § 46 stgb aufge-
nommen worden sind und ob sie Ansatzpunkte für eine Wertung im sinne 
einer rangfolge der gesichtspunkte erkennen lassen.
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die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen auch die grundla-
gen der Anordnung von maßnahmen der besserung und sicherung kennen 
lernen.

6. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen das strafpro-
zessuale Rechtsmittelverfahren kennen lernen.

hinweise:

6.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare, die während der Aus-
bildung in der Ausbildungsstelle kaum gelegenheit haben, erfahrungen mit 
rechtsmittelverfah ren zu sammeln, sollen dennoch die wesentlichen Aspek-
te des strafprozessualen rechtsmittelverfahrens unter besonderer beach-
tung des revisionsrechts kennen lernen.

6.2 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen insbesondere Auf-
bau, Abfassung und darstellung von re visionsurteilen und revisionsbegrün-
dungsschriften erlernen, da dies auch in Prüfungsaufgaben verlangt werden 
kann.

6.3 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen in diesem zusam-
menhang auch die grundzüge des gna denwesens kennen lernen.

ii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben grundsätz lich 
zwei Regelleistungen zu erbringen.

1.1 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben regelmä ßig 
unter prüfungsähnlichen Bedingungen eine Aufsichtsarbeit zu schrei-
ben.

1.2 Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare haben unter prü-
fungsähnlichen Bedingungen einen Kurzvortrag zu halten.

hinweise:

1.2.1 die regelleistungen sollten sich in den unterrichtsstoff und die unterrichts-
organisation sinnvoll einfügen. die Klausur soll deshalb die abschließende 
Lernkontrolle vorangegangener unterrichtsein heiten sein. Kurzvorträge soll-
ten nachfolgende Lehrgespräche, Kleingruppenarbeit oder diskussionen vor-
bereiten.

die zahl der geforderten Arbeiten sollte regelmäßig weder unter- noch über-
schritten werden.

1.2.2 um den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren die möglichkeit einer 
umfassenden Lernkontrolle zu eröffnen, soll ne ben der regelleistungsklausur 
eine Übungsklausur angeboten wer den, die auf die Abfassung einer anderen 
praktischen entscheidung gerichtet ist, als die regelleistungsklausur. War 
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die regelleis tungsklausur beispielsweise auf eine staatsanwaltschaftliche 
Ab schlussverfügung gerichtet, so würde sich für die Übungsklausur insbe-
sondere eine revisions- oder urteilsklausur anbieten.

iii. Beurteilung der Leistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung kennen.

hinweise:

1. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll in 
der ersten Woche der Ausbildung mit den rechtsreferendarinnen und rechts-
referendaren den Ausbildungsplan und ihre bzw. seine bewer tungspraxis 
besprechen. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferen dare sollen dabei 
auch ausdrücklich auf die regelleistungen nach dem Ausbildungsplan hin-
gewiesen werden. es soll ihnen deutlich gemacht werden, dass für die beur-
teilung weniger auf einige auffällig positive oder negative einzelleistungen als 
vielmehr auf das insgesamt gezeigte Ausbildungsinteresse, den Arbeitseins-
atz, die aufgewandte sorgfalt und deren niederschlag in den gesamtleistun-
gen abzustellen ist. es sollte da bei auch darauf hingewiesen werden, dass 
die maßstäbe für die Leistun gen mit dem Fortschreiten der Ausbildung stren-
ger werden, während zu Anfang den rechtsreferendarinnen und rechtsrefe-
rendaren ein gewisser Freibereich für erste versuche und das hineinfinden in 
die Praxis zuge billigt werden sollte.

2. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat 
die regelleistungen jeweils alsbald zu besprechen und den rechtsrefe-
rendarinnen und rechtsreferendaren gegenüber zu bewerten. durch die 
besprechung sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare ge-
legenheit erhalten, ihren aktuellen Ausbildungsstand einzuschätzen und sich 
fortlaufend am angestrebten Ausbildungsziel zu orientieren.

iv. Zeugnis

die Arbeitsgemeinschaftsleiterin bzw. der Arbeitsgemeinschaftsleiter hat am ende 
der Ausbildungszeit den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren ein zeug-
nis zu erteilen, das gemäß § 26 Abs. 4 JAo unter genauer Angabe der regelleis-
tungen eine ausführliche beurteilung und bewertung der gesamt leistung enthält. 
das zeugnis ist spätestens einen monat nach ende der Ausbil dung zu erstellen 
und unverzüglich zu den Personalakten der rechtsreferenda rin oder des rechtsre-
ferendars zu geben. das zeugnis ist auf Wunsch mit der rechtsreferendarin oder 
dem rechtsreferendar zu besprechen.
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c.

Arbeitsformen und -materialien

i. Lehr- und Lernformen

Die Organisation des Lehrens und Lernens muss den Lernzielen ent sprechen.

Die Reihenfolge der Aufführung der Lernziele im Ausbildungsplan fordert 
keine entsprechende zeitliche Reihenfolge des Ausbildungs ablaufs. Die Hin-
weise erläutern die Lernziele und zeigen Möglichkei ten zu deren umsetzung 
auf. Zur Erreichung der Lernziele ist exem plarisches Lernen unter eigenver-
antwortlicher Mitwirkung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
erforderlich, das auch selbständige Vor- und Nacharbeit sowie Vertiefungen 
aufgrund gezielter Hinweise der Arbeitsgemeinschaftsleiterin bzw. des Ar-
beitsgemeinschaftsleiters mit umfasst.

hinweise:

1. Alles formelle Lernen muss geplant und organisiert sein. Jede Lerneinheit 
muss ein klares, den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren mitge-
teiltes Lernziel haben, das angibt, was und wie gelernt werden soll, welche 
Fähigkeiten entwickelt und verstärkt werden sollen, ob es in ein neues sach-
gebiet einführt usw.

2. es muss jeweils die Lernmethode ausgewählt werden, durch die die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare das Lernziel am besten erreichen 
können.

3. der Vortrag und das darstellend-entwickelnde Verfahren sollten als unter-
richtsmethoden gewählt werden
•	 zur	konzentrierten,	systematischen	Information	über	komple-	 xe	 Sach-

verhalte bei hohem neuigkeitsgrad des Lernstoffes;
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenunterricht,	einer	Diskussion	oder	von	Einzel-

arbeiten.

Als weiteres vorbereitendes verfahren in diesem sinne kommt der von einer 
rechtsreferendarin oder einem rechts referendar gehaltene Kurzvortrag in 
Frage.

4. das fragend-entwickelnde Verfahren sollte als unterrichtsme thode ge-
wählt werden
•	 zur	Vermittlung	und	Problematisierung	neuen	Wissens,	wenn	bereits	 ein	

basiswissen durch vortrag, darstellend-entwi ckelndes verfahren oder 
selbststudium vorhanden ist, wenn Kenntnisse ergänzt, strukturiert und 
problematisiert werden sollen, oder wenn rechtsreferendarinnen bzw. 
rechtsrefe rendare Fragen stellen;

•	 zur	Aktivierung	und	Motivierung	der	Lerngruppe;
•	 zur	Anleitung	zur	Selbständigkeit	oder
•	 zur	Vorbereitung	von	Gruppenarbeit.
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5. die Gruppenarbeit sollte als erwachsenengemäße Lehr- und Lern methode 
gewählt werden
•	 zum	selbsttätigen,	intensiven	Lernen;
•	 zur	Anwendung	und	Übertragung	von	Konzeptionen;
•	 zur	Steigerung	langzeitigen	Interesses	für	Fachprobleme;
•	 zur	Sozialisierung	durch	gruppendynamische	Vorgänge;

wenn die Aufgaben konkret formulierbar sind und das für die Auf gabe er-
forderliche vorwissen nach vortrag oder darstellend-entwi ckelnden verfah-
ren vorhanden ist, insbesondere zur vorbereitung von Plenumsdiskussionen 
oder unterrichtsgesprächen.

6. das Rollenspiel sollte als Lehr- und Lernmethode gewählt werden
•	 zur	Analyse	und	zum	Bewusstmachen	von	Konflikten;
•	 zum	„Eindenken”	in	Motivations-	und	Verhaltensmuster	von	Rollenträgern;
•	 zur	Findung	von	Konfliktlösungsstrategien	bei	kontroversen	Themen	nach	

einer intensiven information über Konfliktsitu ationen und rollenpositionen.

ii. Lehrmaterial

Als Lehr- und Lernmaterial sollen grundsätzlich Originalakten fälle, praktische 
Prozesssituationen und authentische Entschei dungssituationen dienen.

hinweise:

1. das Lernen an wirklichkeits- und berufsnahen modellen führt zu einem hohen 
Lernerfolg. es erleichtert die beurteilung von praktischen Anwendungsmög-
lichkeiten theoretischer erkennt nisse und strukturiert das durch traditionelle 
verfahren an den hochschulen (vorlesungen, Übungen etc.) erworbene Wis-
sen der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare.

2. Alle Akten, Fälle, vermerke, Übersichten, tabellen, Arbeitspa piere etc. sollen 
allen rechtsreferendarinnen und rechtsreferen daren vervielfältigt während 
der bearbeitung zur verfügung ge stellt oder zumindest für alle optisch veran-
schaulicht werden (durch benutzung von tafel, Lichtschreiber, schaubildern, 
elektronische Wiedergabeeinheiten (notebook und beamer) etc.).

3. sozialwissenschaftliche erkenntnisse sollen dort behandelt wer den, wo sie 
im sozialen Konflikt und im praktischen verfahren relevant werden. durch 
die einbeziehung der sozialwissen schaftlichen erkenntnisse und Fragestel-
lungen in die konkrete juristische Problemlösung sollen die rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare den sinn und die bedeutung sozialwissen-
schaftlicher Fragen und Antworten für die entscheidungsfin dung erkennen 
und beurteilen lernen.

4. rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen – soweit vorhanden – 
ihre erfahrungen und Fragestellungen aus den Aus bildungsstellen in die Ar-
beitsgemeinschaft einbringen.
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ZWEItER tEIL

DIE AuSBILDuNG IN DER AuSBILDuNGSStELLE

i. Lernziele

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen zu Beginn der 
Ausbildung nach dem Besuch der Einführungsarbeitsgemein schaft die 
Aufgaben und die Organisation eines staatsanwaltschaftli chen Dezer-
nats oder eines in Strafsachen tätigen Gerichts kennen lernen.

hinweise:

1.1 von den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren, die nach der teil-
nahme an der einführungsarbeitsgemeinschaft die stations ausbildung be-
ginnen, kann erwartet werden, dass sie einen allge meinen Überblick über 
Funktion und Arbeitsweise der Ausbil dungsstelle besitzen und die wichtigs-
ten grundregeln für die Arbeit in strafsachen (grundsätze des strafverfah-
rensrechts und im zu sammenhang damit des Aufbaus der wichtigsten ent-
scheidungen und des Ablaufs eines strafverfahrens) kennen.

1.2 sie sind nunmehr im einzelnen in die Aufgaben und die organisa tion des 
dezernats/der Abteilung einzuführen, der sie zugewiesen sind. das kann 
durch unmittelbare beteiligung der rechtsreferen darinnen und rechtsrefe-
rendare an der laufenden dezernatsarbeit geschehen. neben dem organisa-
torischen Ablauf sollten auch die für die staatsanwältin oder den staatsan-
walt bzw. die richterin oder den richter in betracht kommenden rechtlichen 
handlungs möglichkeiten und -formen deutlich gemacht werden. die rechts-
referendarinnen und rechtsreferendare sollen veranlasst werden, sich das 
verständnis dafür über die jeweils einschlägigen vor schriften des strafver-
fahrensrechts und der richtlinien für das strafverfahren zu erarbeiten. die 
einführung kann aber auch an hand neu eingegangener oder noch im An-
fangsstadium des verfah rens stehender Akten erfolgen. zu diesen können 
die rechtsrefe rendarinnen und rechtsreferendare mit der Ausarbeitung ei-
nes schriftlichen vorschlags oder eines Kurzgutachtens für die weitere be-
sprechung mit der Ausbilderin bzw. dem Ausbilder beauftragt werden. die 
Ausarbeitungen sollten auch Angaben dazu enthalten, wie das verfahren im 
einzelnen weiterzuführen und zu fördern ist.

1.3 An einem vormittag ist die referendarin oder der referendar über die tätig-
keiten des sekretariats, des rechtspflegers und des schreib- und Protokoll-
dienstes zu informieren.

1.4 der einführende Abschnitt der Ausbildung in der Ausbildungsstelle sollte sich 
insgesamt über einen zeitraum von etwa zwei Wochen erstrecken.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen während der 
Ausbildung lernen, das Strafprozessrecht aufgrund der Bearbei tung ty-
pischer strafprozessualer Verfahren in der Rolle des Staats anwalts oder 
des Richters unter angemessener Berücksichtigung der gesellschaftli-
chen Auswirkungen strafrechtlicher tätigkeit anzu wenden.
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hinweise:

2.1 die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen durch Anfertigung 
von entwürfen, gutachten und vorschlägen sowie Übernahme weiterer Auf-
gaben (z. b. vernehmung, Plädoyer, be ratungsvotum) in gründlicher und ge-
nauer beschäftigung mit einer Anzahl von möglichst typischen verfahren die 
grundkenntnisse im strafverfahrensrecht erarbeiten und sich die praktischen 
und me thodischen Fähigkeiten aneignen, die sie in die Lage versetzen sol len, 
ihnen übertragene Aufgaben mehr und mehr selbständig und in der Praxis 
verwertbar zu bewältigen.

2.2 die behandlung ausgefallener oder besonders problematischer, weil abge-
legener rechtsfragen ist nicht ausbildungsgeeignet. Auch ist gegenstand 
der Ausbildung nicht die vermittlung sach lich-rechtlicher Kenntnisse; diese 
sollen die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare bereits erworben 
haben oder sie müssen sie sich erarbeiten. es geht hier vielmehr darum, wie 
sich die sach lich-rechtlichen Fragen in einem strafprozessualen verfahren 
kon kret darstellen und wie sie dort behandelt werden müssen.

2.3 gegen ende der Ausbildung sollte verstärkt auf Fragen eingegan gen werden, 
die über die rechtsanwendung hinausgehen und sich mit den gesellschaft-
lichen grundlagen und Auswirkungen strafpro zessualer verfahren beschäf-
tigen. zwar sollen diese Fragen gemäß §§ 28, 33 Abs. 1 JAg während der 
gesamten Ausbildung einbe zogen werden, wozu schon die besprechung 
der verschiedenen Ar beiten veranlassung geben wird. da die referendarin 
oder der re ferendar jedoch gegen ende der Ausbildung Arbeitsweise und 
in strumentarium der staatsanwältin oder des staatsanwalts bzw. der rich-
terin oder des richters überblicken und eine erfahrungs grundlage gewon-
nen haben soll, sollte ein besonderer schwerpunkt gesetzt werden: bei der 
Ausbildungsstelle kann etwa anhand eines laufenden verfahrens nachgeprüft 
werden, wie eine getroffene oder zu treffende entscheidung oder ein anderer 
verfahrensabschluss auf die beteiligten wirken kann oder gewirkt hat.
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ii. Regelleistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

In der Ausbildung bei einer Staats- 
anwaltschaft: 

In der Ausbildung bei einem Amtsge- 
richt/Schöffengericht/Strafrichter 
oder einem Landgericht/Strafkammer:

1. für das Ziel des § 33 Abs. 2 Nr. 1 JAG, einen strafrechtlich bedeutsamen 
Le bensvorgang zu erfassen, darzustellen und weiter zu ermitteln, haben die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare regelmäßig

in zwei noch nicht abschließend 
ermittelten verfahren eine un-
ter rechtlichen gesichtspunkten 
geordnete sachverhaltszusam-
menfassung mit anschließender 
gutachtlicher Würdigung anzufer-
tigen und ggf. eine ermittlungs-
verfügung zu entwerfen.

 

in zwei dazu geeigneten verfahren 
eine unter rechtlichen gesichtspunkten 
geordnete sachverhaltszusammenstel-
lung oder sachverhaltsüberprüfung mit 
anschließender gutachtlicher Würdigung 
zur vorbereitung des eröffnungsbe-
schlusses anzufertigen und ggf. einen 
beschluss nach § 202 stPo zu entwer-
fen.

2. für das Ziel des § 33 Abs. 2 Nr. 2 JAG, ermittlungsergebnisse strafrechtlich 
zu würdigen und nach dieser Würdigung in den von der Praxis verwendeten 
Formen eine entscheidung zu treffen und überzeugend zu begründen, haben 
die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare regelmäßig

2.1 sechs Anklageschriften anzuferti-
gen, davon eine mit schwerpunkt 
im bereich der tatsachenfest-
stellung und eine von überdurch-
schnittlicher tatsächlicher und 
rechtlicher schwierigkeit, deren 
bearbeitung jedoch die dauer 
von einer Woche nicht über-
schreiten soll;

sechs strafurteile anzufertigen, davon 
eines mit schwerpunkt im bereich der 
tatsachenfeststellung und eines von 
überdurchschnittlicher tatsächlicher oder 
rechtlicher schwierigkeit, dessen bear-
beitung jedoch die dauer von einer Wo-
che nicht überschreiten soll. unter den 
sechs urteilen sollten möglichst zwei frei-
sprechende sein;

2.2 drei einstellungsverfügungen 
anzufertigen; 
 
 

in zwei Fällen bei vorliegen geeigneter 
verfahren beschlüsse, z.b. im haftprü-
fungsverfahren, zu entwerfen und der 
Ausbilderin oder dem Ausbilder vorzutra-
gen.

2.3 in zwei Fällen bei vorliegen ge-
eigneter verfahren von einigem 
gewicht entweder Anträge auf 
erlass eines haftbefehls, auf vor-
läufige entziehung der Fahrer-
laubnis, auf beschlagnahme oder 
auf durchsuchung zu entwerfen 
und der Ausbilderin oder dem 
Ausbilder vorzutragen;
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2.4 zwei vorträge zu abschlussreifen 
verfahren zu halten.

3. für das Ziel des § 33 Abs. 2 Nr. 3 JAG, gesellschaftliche umstände und Per-
sönlichkeitsbildung bei der ermittlung der entstehungsursachen der straftat 
und bei der zumessung von strafe und maßregeln der sicherung und besse-
rung zu erkennen und zu berücksichtigen, haben die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare regelmäßig

zwei stellungnahmen in verfah-
ren nach §§ 56b bis 57 stgb, §§ 
453 und 454 stPo zu entwerfen 
und der Ausbilderin oder dem 
Ausbilder vorzutragen.
 

in einem verfahren, das von der Person 
der oder des Angeklagten her dazu ge-
eignet ist und dessen schwerpunkt in der 
Frage der strafzumessung und/oder der 
strafaussetzung liegt, die hauptverhand-
lung vorzubereiten und anschließend das 
urteil zu zu entwerfen.

4.  für das Ziel des § 33 Abs. 2 Nr. 4 JAG, die praktische handhabung der vor-
schriften des straf- und strafprozessrechts sowie die entscheidungstechnik 
durch beteiligung an den Aufgaben der Alltagspraxis der Ausbilderin oder des 
Ausbilders zu erfassen, haben die rechtsreferendarinnen und rechtsreferen-
dare regelmäßig

4.1 in einem verfahren unter Aufsicht 
der Ausbilderin oder des Aus-
bilders eine vernehmung, eine 
Anhörung  oder eine ortsbesich-
tigung durchzuführen und die da-
bei anzufertigende niederschrift 
zu diktieren;

 

einen rechtshilfetermin unter Aufsicht 
der Ausbilderin oder des Ausbilders 
durchzuführen, wobei sie der zustän-
digen richterin oder dem zuständigen 
richter zugewiesen werden können, der 
dann insoweit die eintragung in den Aus-
bildungsnachweis gemäß § 18 Abs. 1 
satz 2 JAo vornimmt;

4.2 an zwei sitzungstagen schluss-
vorträge zu übernehmen;

 
 

an vier sitzungstagen zu beginn der be-
ratung das ergebnis der hauptverhand-
lung in tatsächlicher und rechtlicher hin-
sicht vorzutragen und die entscheidung 
vorzuschlagen;

4.3 bei allen Ausbildungsstellen
•	 an	der	Dezernatsarbeit	teilzunehmen,	insbesondere
•	 an	 zwei	Tagen	alle	der	Ausbilderin	oder	dem	Ausbilder	 vorgelegten	Akten	

gemeinsam mit dieser bzw. diesem durchzusehen und in geeigneten Fällen 
vorschläge hinsichtlich der zu treffenden verfügungen und entscheidungen 
zu machen;

•	 gegen	Ende	der	Ausbildung	an	zwei	Tagen	einen	Teil	der	täglich	der	Ausbil-
derin oder dem Ausbilder vorgelegten Akten selbständig zu bearbei ten, in-
dem sie die zu treffenden verfügungen und entscheidungen entwer fen und, 
falls erforderlich, erläutern.
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bei dieser tätigkeit können zugleich andere der oben bezeichneten regel-
leistungen erbracht werden.

hinweise zu den regelleistungen:

1. die Aufzählung der regelleistungen stellt keine reihenfolge dar, sie sind 
vielmehr in den zusammenhang des Ausbildungsablaufs einzuordnen, der 
durch die gegebenheiten der Ausbildungsstelle bestimmt wird (z.b. ermitt-
lungsverfügung und zugrundeliegender rechtlicher vermerk; we sentliches 
ermittlungsergebnis, beweiswürdigung und Anklageschrift, beschluss- und 
urteilsentwurf usw.). dem allgemeinen ziel des § 28 Abs. 1 JAg wird dabei 
durch die Auswahl der vorgänge nach ihrem bei spielswert und durch Art 
und umfang der besprechungen der Arbeitser gebnisse der rechtsreferen-
darinnen und rechtsreferendare rechnung getragen werden können.

2. die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare sollen die überlasse nen 
Akten nicht nur zu einzelnen Fragen und rechtsproblemen punktuell bear-
beiten, sondern so weitgehend wie möglich die entstehung und den Ablauf 
des verfahrens vollständig erleben und dabei an den verschiede nen Arbeits-
schritten und zwischenentscheidungen beteiligt werden. Wie die staatsan-
wältin oder der staatsanwalt bzw. die richterin oder der richter in der regel 
bei der abschließenden entscheidung das verfahren nicht zum ersten mal 
behandelt, soll auch die rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare die 
in diesem Plan geforderten Leistungen nicht an hand ihnen allein zu die-
sem zweck zugeschriebener entscheidungsreifer Akten erbringen; sie sol-
len vielmehr möglichst gerade bei der vorberei tung und herbeiführung der 
entscheidungsreife beteiligt gewesen sein. soweit möglich, sollten mehrere 
Leistungen im verlauf desselben ver fahrens erbracht werden.

3. die vorgeschriebene zahl der geforderten Arbeiten sollte grundsätzlich we-
der unter- noch überschritten werden. die stationsausbildung würde sonst 
einen unausgewogenen schwerpunkt in der Anfertigung und be sprechung 
von schriftlichen entwürfen erhalten. dies ginge nicht nur zu Lasten der 
gründlichkeit der bearbeitung sowie der notwendigen vorbe reitung und 
mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft, sondern vor allem auch zu Lasten der 
praktisch bedeutsamen beteiligung an der alltäglichen Pra xis der Ausbilde-
rin oder des Ausbilders sowie der teilnahme an instruk tiven vernehmungen 
oder hauptverhandlungen. Auch ist die eigenvor bereitung der rechtsrefe-
rendarin bzw. des rechtsreferendars zu berück sichtigen. selbst wenn die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare hierzu bereit sind, sollte da-
her eine erhöhung der zahl der Leistungen unterbleiben.

4. in welchen verfahrensarten die regelleistungen erbracht werden können, 
ist vom dezernat der Ausbilderin bzw. des Ausbilders abhängig. dabei soll 
darauf bedacht genommen werden, dass die rechtsreferendarinnen und 
rechtsreferendare mit unterschiedlichen deliktstypen befasst werden und 
nicht z. b. nur mit einigen wenigen verfahren eines sonderdezer nats.
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iii. sitzungsdienst

1. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen an dem Sit-
zungsdienst der Staatsanwaltschaft/den Hauptverhandlungen des Ge-
richts teilnehmen, insbesondere dann, wenn es um von ihnen be arbeitete 
Verfahren geht, im übrigen, soweit die weiteren Aufgaben stellungen es 
zulassen.

2. Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen an zwei tagen 
selbständig als Sitzungsvertreter der Amtsanwaltschaft auftreten.

hinweise:

bei beiden Leistungen handelt es sich nicht um regelleistungen im enge ren 
sinne, da sie in aller regel einer konkreten beurteilung durch die Ausbilderin 
bzw. den Ausbilder nicht zugänglich sein werden. die erbringung dieser Leis-
tungen ist dennoch von entscheidender bedeu tung, da die rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendare auf diese Weise in besonderem maße befähigt 
werden, Aufgaben im sinne des § 28 Abs. 1 satz 2 JAg selbständig und 
eigenverantwortlich zu erledigen. zugleich haben die rechtsreferendarinnen 
und rechtsreferendare hier die möglichkeit, den angemessenen umgang mit 
anderen verfahrensbeteiligten durch eigene erfahrung zu erlernen.

iv. Beurteilung der Leistungen der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

Die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Kriterien für ihre 
Beurteilung aufgrund einer Besprechung zu Beginn ihrer Ausbildung kennen 
lernen.

hinweise:

1. die Ausbilderin oder der Ausbilder soll in der ersten Woche der Ausbil-
dung mit den rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren den Ausbil-
dungsplan und ihre bzw. seine bewertungspraxis besprechen. dabei soll 
auch ausdrücklich auf die nach dem Ausbildungsplan zu erbringenden Leis-
tungen hingewiesen werden. es soll deutlich gemacht werden, dass den 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendaren durch ihre beteili gung an der 
strafrechtspraxis, durch Anfertigung von entwürfen, vor schläge in der bera-
tung, eigene - wenn auch beaufsichtigte - verneh mung bei der staatsanwalt-
schaft und dezernatsarbeit, eine mitverant wortung für die bearbeitung der 
strafverfahren und die strafrechtliche behandlung des zugrundeliegenden 
verhaltens zukommt (vgl. § 28 Abs. 1 JAg). deshalb wird für die beurteilung 
weniger auf einige auffällige positive oder negative einzelleistungen als viel-
mehr auf das insgesamt unter dem zuvor genannten gesichtspunkt gezeigte 
Ausbildungsinteresse, den Arbeitseinsatz, die aufgewandte sorgfalt und de-
ren niederschlag in den gesamtleistungen abzustellen sein. dadurch können 
den rechtsrefe rendarinnen und rechtsreferendaren in sachbezogener Weise 
die grund sätze der bewertungspraxis der Ausbilderin oder des Ausbilders 
darge stellt und erläutert werden. es sollte dabei auch darauf hingewiesen 
wer den, dass die maßstäbe für die praktische brauchbarkeit der Leistungen 
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mit dem Fortschreiten der Ausbildung strenger werden, während zu An fang 
ein gewisser Freibereich für erste versuche und das hineinfinden in die Praxis 
zugebilligt werden sollte.

2. die Ausbilderin oder der Ausbilder hat die Arbeitsergebnisse der rechtsre-
ferendarinnen und rechtsreferendare jeweils alsbald mit ihr bzw. ihm zu be-
sprechen, zu bewerten und hinweise für ihre verbesse rung zu geben. dies 
gilt insbesondere für die regelleistungen. durch die besprechung sollen die 
rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare gelegenheit erhalten, den ak-
tuellen Ausbildungsstand einzuschätzen und sich fortlaufend am angestreb-
ten Ausbildungsziel zu orientieren.

v. Ausbildungsnachweis

es ist ein Ausbildungsnachweis nach dem beigefügten muster zu führen, in dem 
die einzelnen Leistungen festzuhalten und in den auch die beurteilungen sowie die 
erteilten noten aufzunehmen sind. Am ende der Ausbildung ist der Ausbildungs-
nachweis dem zeugnis beizufügen.

vi. Zeugnis

die Ausbilderin oder der Ausbilder hat am ende der Ausbildungszeit den rechts-
referendarinnen oder dem rechtsreferendar ein zeugnis zu erteilen, das gemäß 
§ 18 Abs. 2 JAo auf der grundlage des beizufügenden Ausbildungs nachweises 
eine ausführliche beurteilung und eine bewertung der gesamt leistung mit einer 
note und einer Punktzahl nach § 15 JAg enthält. das zeug nis ist spätestens einen 
monat nach ende der Ausbildung zu erstellen und un verzüglich zu den Personal-
akten zu geben. das zeugnis ist auf Wunsch mit der rechtsreferendarin oder dem 
rechtsreferendar zu besprechen.

DRIttER tEIL

VORDRucKE
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in Strafsachen 

- Arbeitsgemeinschaft - 

 
 
Rechtsreferendar(in): 
Arbeitsgemeinschaft beim: 
Arbeitsgemeinschaftsleiter(in): 
Beginn und Ende der Ausbildung: 
Unterbrechungen / Fehlzeiten: 
 
 
 
 
1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 
 
 
 
 
 
 
 
 b) Schriftliche Leistungen 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 
geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 
 
 
 
 
 
 
5. Sonstige Bemerkungen 
 (u.a. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie Auswirkungen der juristischen Berufsausübung) 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gesamtwürdigung und Note nach § 26 Abs. 4 JAO, § 15 JAG 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift Arbeitsgemeinschaftsleiter(in) 

 
 
Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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ZEUGNIS 
über die Ausbildung in Strafsachen 

- Ausbildungsstelle - 

 
 
Rechtsreferendar(in): 
Ausbildungsstelle: 
Ausbilder(in): 
Beginn und Ende der Ausbildung: 
Unterbrechungen / Fehlzeiten: 
 
 
 
 
1. Mitarbeit 
 (Ausbildungsinteresse, Arbeitseinsatz, Selbständigkeit, Auffassungsgabe, Zusammenarbeit, Diskussionsbereitschaft, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen, Einstellung auf unterschiedliche Situationen) 
 
 
 
 
 
2. Leistungen (zusammenfassende Beurteilung mit Angaben über die Entwicklung) 

 a) Mündliche Leistungen 
 
 
 
 
 
 b) Schriftliche Leistungen 
 
 
 
 
 
 d) Beteiligung an der praktischen Arbeit 
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3. Rechtskenntnisse 
 (Materielles Recht, Verfahrensrecht, besondere Rechtsgebiete; jeweils mit Angaben über die Entwicklung während der Ausbildung) 
 
 
 
 
 
4. Praktische Fähigkeiten 
 (Sichtung und Begrenzung des Sachverhalts; Auffinden und Auswahl von Lösungsgesichtspunkten; Fähigkeit zur rechtlichen 

Argumentation; Umsetzung von Rechtskenntnissen in praktische Entscheidungen; Verhalten in Entscheidungssituationen; Arbeits- 
geschwindigkeit; Belastbarkeit; Leistungsvermögen) 

 
 
 
 
 
5. Erfassen der sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen Grundlagen sowie 

Auswirkungen der juristischen Berufsausübung 
 
 
 
 
 
6. Sonstige Bemerkungen 
 
 
 
 
 
7. Gesamtwürdigung und Note nach § 18 Abs. 2 JAO, § 15 JAG 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift Ausbilder(in) 

 
 
Abschrift des Zeugnisses der Rechtsreferendarin / dem Rechtsreferendar übersandt am: _______________ 
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Nr. 36 Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare; hier: Ein-
richtung freiwilliger familienrechtlicher Arbeitsgemeinschaften. RdErl. d. MdJ v. 
21.10.2014 (2220 - II/E2 - 2014/7720 - II/E - JPA) – JMBl. S. 736 –

– Gült. Verz. Nr. 322 –

1. Wegen der besonderen bedeutung des Familienrechts und des familiengerichtlichen 
verfahrens für die juristische berufstätigkeit werden weiterhin bei den Landgerichten 
regelmäßige freiwillige Arbeitsgemeinschaften in Familiensachen angeboten.

2. An den Arbeitsgemeinschaften können rechtsreferendarinnen und rechtsreferen-
dare, die im juristischen vorbereitungsdienst des Landes hessen stehen, teilneh-
men.

3. die Anmeldung ist an die Präsidentin oder den Präsidenten des Landgerichts zu 
richten, bei dem die Arbeitsgemeinschaft eingerichtet ist.

4. die Arbeitsgemeinschaft soll regelmäßig nicht weniger als acht und nicht mehr als 
20 teilnehmerinnen und teilnehmer umfassen. Über die zulassung zur Arbeitsge-
meinschaft entscheidet die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemein-
schaftsleiter.

5. die teilnahme ist freiwillig. sie ersetzt nicht die verpflichtung zur teilnahme an den 
Pflichtarbeitsgemeinschaften. die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder der Arbeitsge-
meinschaftsleiter soll darauf hinwirken, dass die teilnehmerinnen und teilnehmer 
regelmäßig mitarbeiten.

6. die Arbeitsgemeinschaft soll nicht vor dem Abschluss des ersten Ausbildungsab-
schnitts besucht werden.

7. organisation und inhaltliche gestaltung der Arbeitsgemeinschaft werden von der 
Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder dem Arbeitsgemeinschaftsleiter in Abstimmung 
mit den teilnehmerinnen und teilnehmern im einzelnen geregelt; die dauer der 
einzelnen Arbeitsgemeinschaft soll vier monate nicht überschreiten. die Arbeitsge-
meinschaftsleiterin oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll bei der Planung auf die 
belastung der rechtsreferendarinnen und rechtsreferendare mit Pflichtaufgaben 
rücksicht nehmen. im Übrigen gelten für zielsetzung und Lernziele die Ausführun-
gen im Ausbildungsplan für die Ausbildung in erstinstanzlichen zivilsachen entspre-
chend.

8. nach Abschluss der Arbeitsgemeinschaft erteilt die Arbeitsgemeinschaftleiterin 
oder der Arbeitsgemeinschaftsleiter eine teilnahmebescheinigung ohne bewertung, 
die auf Wunsch der rechtsreferendarin oder des rechtsreferendars dem zeugnis-
heft beigefügt wird. die erteilung der teilnahmebescheinigung kann im Falle mehr-
fach unentschuldigten Fehlens versagt werden.

9. entschädigung und vergütung der Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und Arbeitsge-
meinschaftsleiter bestimmt sich nach den allgemeinen vorschriften für die Leiterin-
nen und Leiter der Pflichtarbeitsgemeinschaften.
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Nr. 37 Ausführung der Bundesnotarordnung. RdErl. d. MdJ v. 30.10.2014 (3831 - 
ll/c 1 - 2012/1188) – JMBl. S. 737 – – Gült. – Verz. Nr. 27 –

A.

Bestellung von Notarinnen und Notaren

I. festsetzung und Ausschreibung von Notarstellen

 1. eine notarstelle wird nur eingerichtet oder wiederbesetzt, wenn nach den er-
fordernissen einer geordneten rechtspflege hierfür ein bedürfnis besteht (§ 4 
bnoto).

a) ein bedürfnis hierfür ist in einem Amtsgerichtsbezirk gegeben, in dem im 
durchschnitt der vorausgegangenen drei Kalenderjahre so viele nach § 8 
Abs. 1 der dienstordnung für notarinnen und notare (donot) in der Fas-
sung vom 1. April 2010 (Jmbi. 2010 s. 102, 137, 2011 s. 253), zuletzt ge-
ändert durch runderlass vom 19. september 2013 (Jmbl. 2014 s. 149), in 
die urkundenrolle einzutragende notariatsgeschäfte angefallen sind, dass 
auf jede dort besetzte notarstelle unter berücksichtigung der neuen stelle 
im durchschnitt jährlich mindestens 450 notariatsgeschäfte entfallen. no-
tarstellen, deren inhaberin oder inhaber im laufenden oder im folgenden 
Kalenderjahr ausscheidet, gelten als nicht besetzt.

b) ein bedürfnis hierfür ist auch an einem ort gegeben, der mehr als 10 000 
einwohnerinnen und einwohner (mit hauptwohnung im sinne der melde-
rechtlichen vorschriften) hat oder sitz eines Amtsgerichts oder einer amts-
gerichtlichen zweigstelle ist, sofern dort noch keine notarstelle besteht 
oder in dem im durchschnitt der vorausgegangenen drei Kalenderjahre 
so viele notariatsgeschäfte nach buchst. a angefallen sind, dass auf jede 
dort zum berechnungszeitpunkt bestehende notarstelle unter berücksich-
tigung der neuen stelle im durchschnitt jährlich mindestens 600 notariats-
geschäfte entfallen. notarstellen, deren inhaberin oder inhaber im laufen-
den oder im folgenden Kalenderjahr ausscheidet, gelten als nicht besetzt.

stellenausschreibungen, bei denen zum berechnungszeitpunkt das bestel-
lungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, sind, soweit auf sie bewerbun-
gen entfallen, anzurechnen.

 2. a) das Landgericht berichtet dem oberlandesgericht bis zum 15. August ei-
nes jeden Jahres, in welchen Amtsgerichtsbezirken oder orten freie no-
tarstellen zu besetzen sind. das oberlandesgericht schreibt die zu beset-
zenden stellen im Justiz-ministerial-blatt für hessen vom 1. oktober eines 
jeden Jahres aus (§ 6b bnoto).

b) das Landgericht berichtet dem oberlandesgericht ferner, wenn vor dem 1. 
April ein bedürfnis für eine neubestellung nach nr. 1 buchst. b entsteht. 
es erfolgt dann eine gesonderte Ausschreibung im Justiz-ministerial-blatt 
für hessen.
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II. Bewerbungsverfahren

 1. bewerbungen um eine ausgeschriebene notarstelle sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist (§ 6b Abs. 2 und 4 satz 1 bnoto) von sechs Wochen bei der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts zusammen mit 
folgenden unterlagen vierfach, davon einmal im original oder in beglaubigter 
Abschrift, einzureichen (§ 64a Abs. 2 bnoto):

a) ausgefüllter Fragebogen vordruck hJv 14a,

b) Personalbogen vordruck hJv 14 - vorausgefüllt,

c) geburtsurkunde,

d) zeugnis über die erste und zweite juristische (staats-)Prüfung oder nach-
weis nach § 117b Abs. 1 bnoto,

e) nachweis über die mitgliedschaft in der rechtsanwaltskammer, der auch 
das vereidigungsdatum wiedergibt, sowie über die anwaltliche tätigkeit im 
sinne des § 6 Abs. 2 satz 1 nr. 1 und 2 bnoto – hier genügt in aller regel 
eine anwaltliche versicherung über den inhalt des gesetzestextes,

f) zeugnis über die notarielle Fachprüfung (§ 7d Abs. 1 bnoto),

g) gegebenenfalls nachweise über notarspezifische Fortbildungsveranstal-
tungen nach § 6 Abs. 2 satz 1 nr. 4 bnoto und nachweis einer Promotion,

h) einwilligung, dass zur Prüfung der voraussetzungen des § 6 Abs. 1 und 
2 bnoto stellungnahmen und Auskünfte der rechtsanwaltskammer, der 
notarkammer, der generalstaatsanwaltschaft und der gerichte der or-
dentlichen gerichtsbarkeit, in deren bezirk die Kanzlei unterhalten wird, 
eingeholt und Personalakten anderer behörden beigezogen sowie die zur 
durchführung des Auswahlverfahrens und der bestellung erforderlichen 
personenbezogenen daten von den zuständigen behörden einschließlich 
der notarkammer gespeichert und verarbeitet werden.

 2. die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts prüft die Anträge, 
insbesondere die persönliche und fachliche eignung der bewerberinnen und 
bewerber. in der regel sind erkundigungen bei den gerichten der ordent-
lichen gerichtsbarkeit einzuholen, in deren bezirk die bewerberin oder der 
bewerber die Kanzlei unterhält. Ferner sind eine unbeschränkte Auskunft aus 
dem bundeszentralregister (§ 41 Abs. 1 nr. 1 bzrg) und stellungnahmen der 
rechtsanwalts- und der notarkammer einzuholen. der bewerberin oder dem 
bewerber kann auch aufgegeben werden, ein amtsärztliches gesundheits-
zeugnis vorzulegen, wenn dies für die beurteilung der persönlichen eignung 
erforderlich erscheint.

 3. enthält das zeugnis über die die juristische Ausbildung abschließende staats-
prüfung eine note ohne Punktzahl nach § 2 der verordnung über eine noten- 
und Punkteskala für die erste und zweite juristische Prüfung vom 3. dezem-
ber 1981 (bgbi. i s. 1243), geändert durch gesetz vom 19. April 2006 (bgbl. i  
s. 866), so wird, falls die im zeugnis ausgewiesene notenstufe keine nähere 
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differenzierung – etwa durch dezimalstellen – zulässt, bei der bestimmung 
der Punktzahl nach § 6 Abs. 3 satz 3 bnoto die mittlere Punktzahl derjenigen 
notenstufe nach § 2 der genannten verordnung angesetzt, die nach den in 
§ 1 der verordnung enthaltenen definitionen der im zeugnis ausgewiesenen 
notenstufe entspricht. ist im examenszeugnis weder eine note noch eine 
Punktzahl ausgewiesen, werden vier examenspunkte zugrunde gelegt, es 
sei denn, die bewerberin oder der bewerber weist durch eine bescheinigung 
des zuständigen Prüfungsamtes nach, dass eine höhere examenspunktzahl 
in Ansatz zu bringen ist.

 4. schwerbehinderte bewerberinnen und bewerber werden bei gleicher eig-
nung vorrangig berücksichtigt (§ 129 sgb iX).

 5. vor der bestellung zur notarin oder zum notar haben die ausgewählten be-
werberinnen und bewerber gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Landgerichts

a) nachzuweisen, dass sie mit der notariellen berufspraxis hinreichend ver-
traut sind (§ 6 Abs. 2 satz 2 bnoto); dieser nachweis ist in der regel durch 
vorlage der bescheinigung einer notarkammer über das durchlaufen der 
Praxisausbildung zu erbringen,

b) nachzuweisen, dass eine berufshaftpflichtversicherung besteht (§§ 6a, 
19a bnoto), und

c) zu erklären, dass ab dem zeitpunkt der bestellung kein dienst- oder ähn-
liches beschäftigungsverhältnis - auch nicht zu einer anderen rechtsan-
wältin oder einem anderen rechtsanwalt oder als syndikusanwältin oder 
syndikusanwalt - und keine mit dem notaramt unvereinbare büroge-
meinschaft oder sonstige berufsverbindung besteht und keine mit dem 
notaramt unvereinbaren tätigkeiten ausgeübt werden.

 6. die Aushändigung der von der Präsidentin oder dem Präsidenten des ober-
landesgerichts zu unterschreibenden bestallungsurkunde erfolgt durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Landgerichts, zu dessen bezirk der in 
Aussicht genommene Amtssitz gehört. Über die Aushändigung der urkunde 
und die vereidigung (§ 13 Abs. 3 satz 1 bnoto) wird eine niederschrift aufge-
nommen.

 7. das Landgericht legt dem oberlandesgericht Abschriften der niederschrift 
über die Aushändigung der urkunde und die vereidigung sowie der nach-
weise nach nr. 5 vor. eine Abschrift ohne die nachweise nach nr. 5 ist der 
notarkammer zu übersenden.

 8. die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts veranlasst die notarin 
oder den notar, die unterschrift sowie einen Abdruck des Präge- und Farb-
drucksiegels (§§ 1 und 2 donot) einzureichen.
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B.

Notaramt

I. urkundstätigkeit

 1. die notarin oder der notar hat jede urkundstätigkeit außerhalb des Amts-
bereichs unverzüglich und unter Angabe der gründe der zuständigen notar-
kammer anzuzeigen (§ 10a Abs. 3 bnoto).

 2. Für die erteilung der genehmigung nach § 11 Abs. 2 bnoto (urkundstätig-
keiten	außerhalb	des	Amtsbezirks)	sowie	die	Äußerung	gegenüber	anderen	
Aufsichtsbehörden in dieser Angelegenheit ist die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landgerichts zuständig. sie oder er holt die zustimmung der Auf-
sichtsbehörde, in deren bezirk die urkundstätigkeit vorgenommen werden 
soll, unmittelbar ein. die notarkammer soll gehört und von der entscheidung 
unterrichtet werden. bei der erteilung der genehmigung nach § 11 Abs. 2 
bnoto, die nur für begründete einzelfälle erfolgen kann, ist ein strenger maß-
stab anzulegen.

II. Abwesenheit, Verhinderung und Vertretung

 1. Anzeigen nach § 38 satz 1 bnoto hat die notarin oder der notar an die Prä-
sidentin oder den Präsidenten des Landgerichts zu richten.

 2. genehmigungen nach § 38 satz 2 bnoto erteilt die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landgerichts. Wird zugleich die bestellung einer notarvertreterin 
oder eines notarvertreters beantragt, entscheidet die Präsidentin oder der 
Präsident des oberlandesgerichts.

 3. Über die bestellung einer notarvertreterin oder eines notarvertreters für die 
dauer von bis zu einem Jahr (§ 39 Abs. 1 bnoto) entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident des Landgerichts, im Übrigen die Präsidentin oder der 
Präsident des oberlandesgerichts.

 4. eine vertreterin oder ein vertreter soll nur bestellt werden, wenn die notarin 
oder der notar an der Ausübung nicht nur einzelner Amtsgeschäfte, sondern 
des Amtes insgesamt verhindert ist. bei dauernder dienstunfähigkeit (§ 50 
Abs. 1 nr. 7 bnoto) soll eine vertreterin oder ein vertreter oder eine notariats-
verwalterin oder ein notariatsverwalter nur bestellt werden, wenn die notarin 
oder der notar vorläufig des Amtes enthoben ist.

 5. eine ständige vertreterin oder ein ständiger vertreter (§ 39 Abs. 1 satz 1 bno-
to) soll nur bestellt werden, wenn die notarin oder der notar aus beachtli-
chen gründen an der Ausübung des Amtes häufig insgesamt und nicht nur 
stundenweise verhindert sein wird. die bestellung einer ständigen vertreterin 
oder eines ständigen vertreters soll nicht erfolgen, wenn die notarin oder der 
notar nur in einzelfällen aus rechtlichen oder tatsächlichen gründen an der 
Ausübung des notaramtes gehindert ist. die bestellung darf nicht dazu füh-
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ren, dass der grundsatz der persönlichen Amtsausübung beeinträchtigt wird. 
die vertreterin oder der vertreter darf nur tätig werden, wenn und solange die 
notarin oder der notar das Amt wegen verhinderung nicht selbst ausüben 
kann. der Antrag auf bestellung einer ständigen vertreterin oder eines ständi-
gen vertreters ist zu begründen. dabei ist anzugeben, aus welchen gründen 
die notarin oder der notar im Laufe des Kalenderjahres häufig an der persön-
lichen Ausübung des notaramtes verhindert sein wird. eine wiederholte ver-
hinderung kann bei notarinnen und notaren angenommen werden, die dem 
europäischen Parlament, dem bundestag oder dem Landtag angehören oder 
an hervorragender stelle im öffentlichen Leben oder in der berufsvertretung 
tätig sind. gleiches gilt für zeiten einer schwangerschaft oder der betreuung 
eines minderjährigen, in häuslicher gemeinschaft lebenden Kindes oder eines 
nach ärztlichem zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen.

 6. die bestellung nach nr. 4 und 5 mit Ausnahme der Fälle der nr. 5 satz 8 
darf innerhalb von zwölf monaten die dauer von insgesamt sechs monaten 
grundsätzlich nicht übersteigen. Ausnahmen dürfen nur in besonders zu be-
gründenden Fällen nach Anhörung der notarkammer erfolgen, wenn bei der 
notarin oder dem notar keine dauernde dienstunfähigkeit vorliegt.

die bestellung einer vertreterin oder eines vertreters für die dauer von mehr 
als sechs monaten oder einer ständigen vertreterin oder eines ständigen ver-
treters ist der notarkammer von der zuständigen stelle mitzuteilen.

 7. zur ständigen vertreterin oder zum ständigen vertreter soll nur bestellt 
werden, wer zum zeitpunkt der bestellung seit mindestens fünf Jahren zur 
rechtsanwaltschaft zugelassen ist.

 8. vor der Aufnahme der tätigkeit hat die notarvertreterin (notariatsverwalte-
rin) oder der notarvertreter (notariatsverwalter) vor der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landgerichts den Amtseid zu leisten, sofern nicht schon 
eine frühere vereidigung erfolgt ist (§ 40 bnoto). die notarvertreterin oder der 
notarvertreter hat der zuständigen stelle die bei Amtshandlungen anzuwen-
dende unterschrift (§§ 1 und 33 donot) zu übersenden.

III. Genehmigung einer Nebenbeschäftigung

 1. Als genehmigungsbedürftige nebenbeschäftigung gegen vergütung (§ 8 
Abs. 3 satz 1 nr. 1 bnoto) ist jede tätigkeit zu bewerten, bei der durch Ar-
beitsleistung irgendwelcher Art eine vergütung erzielt wird. Als vergütung sind 
Leistungsentgelte, Aufwandsentschädigungen, sitzungsgelder und sonstige 
bezüge in geld oder geldeswert anzusehen. dasselbe gilt für Fahrtkosten, 
tage- und Übernachtungsgelder, soweit sie die für Landesbeamtinnen oder 
Landesbeamte der eingangsämter des höheren dienstes geltenden sätze 
übersteigen.

 2. Über den Antrag, die Übernahme einer nebenbeschäftigung gegen vergü-
tung zu gestatten, entscheidet nach Anhörung der notarkammer die Präsi-
dentin oder der Präsident des Landgerichts, soweit nicht die zuständigkeit 
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der Präsidentin oder des Präsidenten des oberlandesgerichts in folgenden 
Fällen gegeben ist:

a) Übernahme eines besoldeten Amtes (§ 8 Abs. 1 bnoto),

b) Übernahme einer Lehrtätigkeit an universitäten und hochschulen sowie 
zur vorbereitung von studentinnen und studenten oder rechtsreferenda-
rinnen und rechtsreferendaren auf eine rechtswissenschaftliche Prüfung,

c) Übernahme einer nebenbeschäftigung gegen vergütung außerhalb des 
gebietes der bundesrepublik deutschland,

d) eintritt in das organ eines wirtschaftlichen unternehmens (§ 8 Abs. 3 satz 
1 nr. 2 bnoto), auch wenn die notarin oder der notar eine vergütung nicht 
erhält.	 Unter	 „Organ”	 ist	 nicht	 nur	 das	 Organ	 einer	 juristischen	 Person,	
sondern	auch	das	Organ	einer	Personengesellschaft	(z.	B.	deren	„Beirat”)	
zu verstehen.

der Antrag ist zu begründen; die erforderlichen unterlagen (gesellschaftsver-
träge, satzungen, geschäftsordnungen, Anstellungsverträge, register- und 
grundbuchauszüge und dergleichen) sind dem Antrag beizufügen. der An-
trag ist bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landgerichts einzu-
reichen; diese holt hierzu die stellungnahme der notarkammer ein, die dem 
bericht an das oberlandesgericht beizufügen ist.

eine Abschrift der genehmigung ist der jeweils anderen Aufsichtsbehörde 
vorzulegen.

 3. die genehmigung wird in der regel erteilt für nebenbeschäftigungen gerin-
gen umfangs, deren vergütungen jeweils 2 400 euro jährlich nicht überstei-
gen.

 4. die genehmigung darf nicht erteilt werden für eine tätigkeit,

a) die mit dem Ansehen des notaramtes nicht vereinbar ist,

b) die den amtlichen belangen widerspricht, was insbesondere der Fall ist, 
wenn
aa) die tätigkeit die Arbeitskraft so in Anspruch nimmt, dass nicht die für 

die Ausübung des notaramtes erforderliche zeit bleibt,
bb) die notarin oder der notar eine schiedsfunktion in einer sache über-

nehmen soll, mit der sie oder er amtlich befasst ist oder befasst ge-
wesen ist, und sich darauf zweifel an der unparteilichkeit ergeben 
können,

c) deren vergütung als unangemessen hoch oder niedrig zu beanstanden ist,

d) bei der zu befürchten ist, dass sie zu einer Werbung für die Amtstätigkeit 
der notarin oder des notars führt, soweit nicht durch geeignete Auflagen 
eine Werbung unterbunden werden kann,

e) im organ eines unternehmens, das immobiliengeschäfte betreibt; es 
kommt dabei nicht entscheidend darauf an, ob das unternehmen zurzeit 
immobiliengeschäfte vornimmt oder nicht, sondern ob solche geschäfte 



743

zum unternehmenszweck gehören. unter diese bestimmung fallen nicht 
tätigkeiten in organen von Kreditinstituten.

 5. die nr. 1 bis 4 gelten für notarvertreterinnen und notarvertreter sowie notari-
atsverwalterinnen und notariatsverwalter entsprechend.

IV. Ehrung der Notare

 1. notarinnen und notare, die eine Amtszeit von 25 Jahren vollenden, werden 
durch die Landesjustizverwaltung geehrt. die ehrung erfolgt durch Überrei-
chung einer glückwunschurkunde. sie wird vorgenommen, wenn die notarin 
oder der notar ihrer würdig ist. vor der ehrung ist die notarkammer zu hören.

 2. die urkunde wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landge-
richts ausgefertigt und überreicht, in deren oder dessen bezirk die notarin 
oder der notar den Amtssitz hat.

 3. die dienstzeit beginnt mit dem tage der ersten bestellung zur notarin oder 
zum notar. dienstunterbrechungen, die die notarin oder der notar nicht zu 
vertreten hat, werden in die dienstzeit eingerechnet.

V. Prüfung der Amtsführung der Notarinnen und Notare

 1. die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts veranlasst die Prüfung 
der Amtsführung der notarinnen und notare des Landgerichtsbezirks (§ 93 
Abs. 1 bnoto, § 32 donot). der in § 32 Abs. 1 donot vorgesehene Abstand 
von vier Jahren für die regelmäßige Prüfung soll nicht überschritten werden.

 2. unbeschadet der regulären und außerordentlichen Prüfungen nach § 32 
Abs. 1 donot sind die von den notarinnen und notaren betriebenen ver-
wahrungsgeschäfte zusätzlich zu prüfen. gegenstand dieser Prüfung ist die 
vorschriftsgemäße verwahrung der von den beteiligten übergebenen Wert-
gegenstände (geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten, § 27 donot) sowie die ord-
nungsgemäße Führung und Aufbewahrung der dazugehörigen bücher und 
Akten. die Prüfung erstreckt sich auf den zeitraum seit der letzten regulären 
Prüfung oder der letzten zusätzlichen Prüfung der verwahrungsgeschäfte.

 3. die notarinnen und notare, deren verwahrungsgeschäfte geprüft werden sol-
len, werden durch das Los bestimmt. Pro Kalenderjahr werden 15 Prozent der 
in einem Landgerichtsbezirk zugelassenen notarinnen und notare für die Prü-
fung ausgelost. bei der Auslosung werden auch jene notarinnen und notare 
berücksichtigt, deren verwahrungsgeschäfte bereits in den vorausgegange-
nen Jahren nach diesem erlass zusätzlich geprüft worden sind.

 4. die Auslosung erfolgt im Januar eines jeden Jahres durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Landgerichts. die namen der für eine zusätzliche 
Prüfung ausgelosten notarinnen und notare sind in eine Liste einzutragen, 
die als vs-sache (vs – nur für den dienstgebrauch) zu behandeln ist. Über 
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das Auslosungsverfahren ist ein Protokoll zu erstellen, das von der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten des Landgerichts zu unterzeichnen und zu den ge-
neralakten zu nehmen ist.

 5. der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landgerichts wird die befugnis 
eingeräumt, nach pflichtgemäßem ermessen von der zusätzlichen Prüfung 
abzusehen, wenn die letzte reguläre oder zusätzliche Prüfung keine oder nur 
geringfügige beanstandungen ergeben hat und

a) diese Prüfung nicht mehr als sechs monate vor dem Auslosungstermin 
stattgefunden hat oder

b) die notarin oder der notar schriftlich versichert, seit der letzten Prüfung 
keine verwahrungsgeschäfte vorgenommen zu haben.

Wird von dieser möglichkeit gebrauch gemacht, so ist eine ersatzauslosung 
zur Auffüllung der Quote durchzuführen. die ersatzauslosung kann auch in 
der Weise erfolgen, dass bereits bei der regelauslosung eine ausreichende 
Anzahl von ersatzkandidaten mit ausgelost wird.

 6. die bevorstehende Prüfung soll der betroffenen notarin oder dem betroffenen 
notar zuvor telefonisch angekündigt werden. zwischen der Ankündigung und 
der Prüfung dürfen nicht mehr als 24 stunden liegen. notarinnen und nota-
re, die bei der Prüfung nicht selbst anwesend sein können, haben dafür zu 
sorgen, dass zu dem von der Aufsichtsbehörde bestimmten Prüfungstermin 
eine Person zur verfügung steht, die in der Lage ist, die erforderlichen Akten, 
verzeichnisse und bücher vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.

 7. Über das ergebnis der abgeschlossenen Prüfungen nach nr. 1 und 2 (das 
heißt auch über eine eventuell ausgesprochene Weisung oder missbilligung, 
eine erteilte disziplinarmaßnahme oder die einstellung der entsprechenden 
ermittlungen) sowie das zur beseitigung vorgefundener mängel veranlasste 
ist der Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlandesgerichts zu berich-
ten; die notarkammer ist, soweit es geboten erscheint, zu unterrichten.

 8. sind richterinnen und richter als notarprüferinnen und notarprüfer tätig  
(§ 32 Abs. 2 donot) und für diese tätigkeit im hauptamt nicht entlastet, er-
halten sie eine nebenamtsvergütung nach maßgabe der folgenden bestim-
mungen:

a) die vergütung beträgt 150 euro für eine – regelmäßig oder aufgrund be-
sonderer umstände erfolgende – geschäftsprüfung (§ 93 Abs. 1 bnoto, 
§ 32 donot), für eine vorgenommene zusätzliche Prüfung der verwah-
rungsgeschäfte 75 euro. bezieht sich eine sonderprüfung nur auf einzelne 
Punkte und erfordert sie deshalb einen deutlich geringeren Aufwand als 
eine umfassende geschäftsprüfung, sind ebenfalls 75 euro zu vergüten.

b) die vergütung ist steuerpflichtig. sie wird von den Präsidentinnen und Prä-
sidenten der Landgerichte halbjährlich abgerechnet und ist bei der haus-
haltsstelle 05 04 - 427 zu buchen.
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VI. Verfahren nach § 111 BnotO

in dem verfahren nach § 111 bnoto wird die Landesjustizverwaltung von der 
generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main vertreten. diese unterrichtet die 
Justizbehörde, deren entscheidung angefochten ist, und die notarkammer über 
den beginn, den Fortgang und den Ausgang des verfahrens. rechtskräftige ge-
richtsentscheidungen teilt sie den Aufsichtsbehörden, der notarkammer und - 
sofern die entscheidung aus Anlass der Ablehnung eines Antrags auf bestellung 
zur notarin oder zum notar ergangen ist - auch der rechtsanwaltskammer mit.

VII. Disziplinarangelegenheiten, Mitteilungen in Strafsachen und Zivilsachen

 1. Aufsichtsbehörde im sinne des § 96 Abs. 1 satz 2 bnoto ist die Präsidentin 
oder der Präsident des Landgerichts. die vorschrift des § 98 Abs. 2 bnoto 
wird hierdurch nicht berührt.

 2. die Aufsichtsbehörde unterrichtet die notarkammer über eingehende be-
schwerden gegen notarinnen und notare und verständigt sich mit ihr über 
das weitere verfahren. der notarkammer ist auch mitzuteilen, wer die be-
schwerde eingelegt hat.

 3. hält die Aufsichtsbehörde die erteilung einer missbilligung (§ 94 bnoto), die 
verhängung einer disziplinarmaßnahme (§§ 97, 98 bnoto) oder die erhebung 
der disziplinarklage (§ 98 Abs. 1 satz 2 bnoto) für angezeigt, hat sie zuvor 
der notarkammer unter Übersendung der vorgänge gelegenheit zur stel-
lungnahme zu geben. hiervon kann abgesehen werden, wenn die vorläufige 
Amtsenthebung (§ 38 des bundesdisziplinargesetzes in verbindung mit § 54 
Abs. 5, § 96 Abs. 1 satz 1 bnoto) unverzüglich geboten ist.

 4. eine ermahnung (§ 75 bnoto) hat die notarkammer dem Landgericht und 
dem oberlandesgericht mitzuteilen.

 5. die Aufsichtsbehörde übersendet unverzüglich nach erfolgter zustellung eine 
Kopie der von ihr ausgesprochenen missbilligung (§ 94 bnoto), einer erlasse-
nen disziplinar- oder einstellungsverfügung der notarkammer, der rechtsan-
waltskammer sowie der anderen Aufsichtsbehörde die Akten über die notarin 
oder den notar führt. die Aufsichtsbehörde, die in einem beschwerde- oder 
Widerspruchsverfahren entscheidet, übersendet eine Kopie des beschwer-
de- oder Widerspruchsbescheids an die Aufsichtsbehörde, die die angefoch-
tene missbilligung oder disziplinarmaßnahme erlassen hat, die notarkammer 
und die rechtsanwaltskammer.

§ 96 Abs. 1 satz 1 bnoto i. v. m. § 35 Abs. 1 satz 1 bdg bleibt unberührt. 
das Landgericht hat hierbei auch die zum verfahren geführten sonderhefte 
dem oberlandesgericht vorzulegen.

 6. in gerichtlichen disziplinarverfahren (das heißt auch bei Klagen der notarin 
oder des notars) teilt die generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main die 
Klageschrift, die entscheidung der disziplinargerichte und den eintritt der 
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rechtskraft der notarkammer, der rechtsanwaltskammer, dem Landgericht 
und dem oberlandesgericht mit.

 7. Über tilgungsmaßnahmen nach § 110a bnoto haben sich die die Akten über 
die notarin oder den notar führenden Aufsichtsbehörden und die notarkam-
mer durch Übersendung einer Kopie der tilgungsmitteilung gegenseitig zu 
unterrichten.

 8. die Anordnung der vorläufigen Amtsenthebung (§ 54 Abs. 1 bnoto) teilt die 
Aufsichtsbehörde, die diese maßnahme verfügt hat, der notarkammer, der 
rechtsanwaltskammer, der anderen Aufsichtsbehörde, die Akten über die 
notarin oder den notar führt, und dem Amtsgericht (§ 55 Abs. 1 bnoto) mit.

 9. umstände, die zur erhebung der disziplinarklage gegen eine notarin oder 
einen notar führen könnten, sind der notarkammer unverzüglich mitzuteilen.

 10. gesuche um gnadenerweise in disziplinarsachen sind dem ministerium auf 
dem dienstwege vorzulegen. der notarkammer und dem disziplinargericht, 
zu dessen entscheidung ein gnadenerweis erbeten wird, ist gelegenheit zur 
Äußerung	zu	geben.	Sämtliche	Umstände,	die	für	die	Gnadenentscheidung	
bedeutung haben, sind in dem bericht eingehend zu würdigen. das gilt auch 
für die wirtschaftlichen verhältnisse der gesuchstellerin oder des gesuch-
stellers. die gnadenvorgänge sind in einem besonderen heft (gnadenheft) 
zusammenzufassen. den berichten sind die Personal- und disziplinarakten 
beizufügen.

VIII. Sonstige Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden

 1. die Präsidentin oder der Präsident des Landesgerichts prüft die von den no-
tarinnen und notaren aufgestellten geschäftsübersichten (§ 24 donot). die 
zahl der am 31. dezember amtierenden notarinnen und notare und der auf 
sie im abgelaufenen Kalenderjahr entfallenden notariatsgeschäfte (teil A Ab-
schnitt i nr. 1 buchst. a) sind in einer Übersicht, gegliedert in alphabetischer 
reihenfolge nach den notarinnen und notaren eines Amtsgerichtsbezirks 
und schließlich des Landgerichtsbezirks, zusammenzustellen. die Übersicht 
ist bis zum 15. April eines jeden Jahres dem oberlandesgericht und der 
notarkammer zu übersenden.

 2. das oberlandesgericht macht die zahl der in hessen am 31. dezember des 
vorjahres amtierenden notarinnen und notare sowie die gesamtzahl der im 
vorjahr getätigten notariatsgeschäfte und die durchschnittsgeschäftszahl, 
die auf jede am 31. dezember des vorjahres besetzte notarstelle entfallen ist, 
im Justiz-ministerial-blatt vom 1. Juli bekannt.

 3. in den Fällen des § 10 Abs. 2 und 4, des § 18 Abs. 1 und 3 sowie des § 52 
bnoto soll die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts die notar-
kammer hören und sie von der entscheidung unterrichten.
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c.

Erlöschen des Amtes, Abwicklung

I. Erlöschen des Amtes

 1. der Antrag auf entlassung aus dem Amt (§ 48 bnoto) ist bei dem Landgericht 
einzureichen. dieses berichtet dem oberlandesgericht und nimmt dazu stel-
lung, ob Anlass besteht, der notarin oder dem notar den dank der Justizver-
waltung für die Amtsführung auszusprechen.

 2. die entlassung wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten des oberlan-
desgerichts ausgesprochen.

 3. erlischt das Amt der notarin oder des notars aus einem der in § 47 nr. 1, 3 
und 4 bnoto aufgeführten gründe, so ist dem oberlandesgericht zu berich-
ten. im Falle des § 47 nr. 1 (1. Alt.), nr. 3 bnoto findet nr. 1 satz 2 entspre-
chende Anwendung. die rechtsanwaltskammer und die notarkammer sind 
zu unterrichten.

II. Bestellung einer Notariatsverwalterin oder eines Notariatsverwalters

 1. ist das Amt einer notarin oder eines notars erloschen und besteht nach Art 
und umfang der schwebenden geschäfte ein bedürfnis für die bestellung 
einer notariatsverwalterin oder eines notariatsverwalters, so nimmt die Prä-
sidentin oder der Präsident des Landgerichts die bestellung nach Anhörung 
der notarkammer vor. die bestellung, die voraussichtliche dauer und ihre be-
endigung sind der notarkammer und dem oberlandesgericht anzuzeigen.

 2. nr. 1 gilt entsprechend, wenn eine notarin oder ein notar vorläufig des Am-
tes enthoben ist, nach Art und umfang der geschäfte ein bedürfnis für die 
bestellung einer notariatsverwalterin oder eines notariatsverwalters besteht 
und die bestellung einer notarvertreterin oder eines notarvertreters nicht 
zweckmäßig erscheint. in diesem Fall kann eine notariatsverwalterin oder ein 
notariatsverwalter für die dauer der vorläufigen Amtsenthebung bestellt wer-
den.

 3. nach beendigung des Amtes hat die notariatsverwalterin oder der notariats-
verwalter siegel und stempel an das für den Amtsbezirk zuständige Amtsge-
richt abzuliefern und dies dem Landgericht und der notarkammer anzuzei-
gen. sind siegel und stempel zur weiteren verwendung durch eine andere 
notariatsverwalterin oder einen anderen notariatsverwalter am selben ort ge-
eignet, so sind sie vom Amtsgericht aufzubewahren und hierfür zur verfügung 
zu halten.

III. Verwahrung der Bücher und Akten

 1. sind bücher und Akten einer notarin oder eines notars nach § 51 bnoto in 
verwahrung zu geben, so kann nach § 51 Abs. 1 satz 2 bnoto auch angeord-
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net werden, dass einer notarin oder einem notar nur ein teil der Akten (etwa 
die neueren urkunden) in verwahrung gegeben wird, während der rest in die 
verwahrung des Amtsgerichts zu übergeben ist.

 2. gehen bücher und Akten in die verwahrung einer notarin oder eines no-
tars oder einer notariatsverwalterin oder eines notariatsverwalters über, ist 
dem für den früheren Amtssitz zuständigen Amtsgericht von der Anordnung 
unverzüglich Kenntnis zu geben, damit es in der Lage ist, Personen, die die 
erteilung von Ausfertigungen oder Abschriften beantragen, an die zuständige 
stelle zu verweisen. die notarkammer ist gleichfalls zu unterrichten.

D.

Inkrafttreten

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Nr. 38 Ausführungsvorschriften zum Gesetz über die Entschädigung für Strafver-
folgungsmaßnahmen. RdErl. d. MdJ v. 07.11.2014 (4220 - III/B2 - 2014/616 - III/A)
– JMBl. S. 748 – – Gült.-Verz. Nr. 243 –

 rderl. v. 05. 11. 2009 (Jmbl. s. 577) 
 14. 02. 2011 (Jmbl. s. 255) 
 10. 07. 2013 (Jmbl. s. 348)

§ 1

die von den Landesjustizverwaltungen und dem bundesministerium der Justiz verein-
barten Ausführungsvorschriften zum gesetz über die entschädigung für strafverfol-
gungsmaßnahmen werden nachfolgend in teil i, die für die hessische Justizverwaltung 
geltenden ergänzungsbestimmungen nachfolgend in teil ii neu erlassen.

teil I

A. Verfahren über den Grund des Anspruchs

I. Entscheidung des Strafgerichts

Liegen in einem bei gericht anhängigen verfahren die voraussetzungen der §§ 1, 
2 des gesetzes über die entschädigung für strafverfolgungsmaßnahmen (streg) 
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vom 8. märz 1971 (bgbl. i s. 157), zuletzt geändert durch gesetz vom 8. dezem-
ber 2010 (bgbl. i s. 1864) vor, so wirkt der staatsanwalt darauf hin, dass das 
gericht gem. § 8 streg über die entschädigungspflicht entscheidet. der staatsan-
walt nimmt unter berücksichtigung der §§ 3 bis 6 streg dazu stellung, ob oder in 
welchem umfang eine verpflichtung zur entschädigung besteht.

II. Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft

1. stellt die staatsanwaltschaft ein verfahren ein, in welchem gegen die beschul-
digte Person eine strafverfolgungsmaßnahme im sinne des § 2 streg vollzogen 
worden ist, so wird dieser die mitteilung über die einstellung zugestellt. in der 
einstellungsnachricht wird die beschuldigte Person über ihr recht, einen An-
trag auf Feststellung der entschädigungspflicht der staatskasse zu stellen, über 
die in § 9 Abs. 1 satz 4 streg vorgeschriebene Frist sowie über das nach § 9 
Abs. 1 satz 1 und 2 streg zuständige gericht belehrt. War die erhebung der 
öffentlichen Klage von der verletzten Person beantragt, so wird die beschul-
digte Person ferner darüber belehrt, dass über die entschädigungspflicht nicht 
entschieden wird, solange durch einen Antrag auf gerichtliche entscheidung die 
erhebung der öffentlichen Klage herbeigeführt werden kann. bei der belehrung 
wird darauf geachtet, dass sie nicht als zusicherung einer entschädigung miss-
verstanden wird.

2. die staatsanwaltschaft nimmt gegenüber dem zuständigen gericht zu dem An-
trag der beschuldigten Person, die entschädigungspflicht der staatskasse fest-
zustellen, stellung. hat die staatsanwaltschaft nach einstellung des verfahrens 
die sache gem. § 43 des gesetzes über ordnungswidrigkeiten (oWig) an die 
verwaltungsbehörde abgegeben, so wirkt sie in der regel darauf hin, dass das 
gericht nicht über die entschädigungs pflicht entscheidet, solange das bußgeld-
verfahren nicht abgeschlossen ist.

III. Verfahren nach feststellung der Entschädigungspflicht

1. ist die entschädigungspflicht der staatskasse rechtskräftig festgestellt (vgl.  
§ 8 Abs.1, § 9 Abs. 1 satz 1 und 2 streg), so stellt die staatsanwaltschaft der 
berechtigten Person unverzüglich eine belehrung über ihr Antragsrecht und die 
Frist zur Antragstellung zu (vgl. § 10 Abs. 1 streg). zugleich weist sie sie auf 
die möglichkeit der nachzahlung von beiträgen zur rentenversicherung, insbe-
sondere auf die dabei zu beachtende Antragsfrist (§ 205 Abs. 2 sgb sechstes 
buch) hin.

2. ist der staatsanwaltschaft bekannt, dass die berechtigte Person anderen Per-
sonen kraft gesetzes unterhaltspflichtig war, und besteht nach den umständen 
die möglichkeit, dass den unterhaltsberechtigten infolge der strafverfolgungs-
maßnahmen der unterhalt entzogen worden ist (vgl. Abschnitt b ii nr. 3 buchst. 
a), so stellt die staatsan waltschaft auch diesen Personen eine belehrung über 
ihr Antragsrecht und die Frist zur Antragstellung zu (vgl. § 11 Abs. 2 streg).
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B. Verfahren zur feststellung der Höhe des Anspruchs

I. Behandlung des Entschädigungsantrages

1. ist die entscheidung über die verpflichtung der staatskasse zur entschädigung 
rechts kräftig und wird daraufhin die zahlung einer entschädigung beantragt, so 
legt die Leiterin oder der Leiter der staatsanwaltschaft, wenn sie oder er nicht 
selbst mit der Prüfung des Anspruchs betraut ist, der dafür zuständigen stelle 
den Antrag unverzüglich mit einem bericht vor.

2. in dem bericht wird ausgeführt,

a) welche strafverfolgungsmaßnahmen gegen die berechtigte Person vollzogen 
wor den sind,

b) welche entscheidung das gericht über die entschädigung getroffen hat,

c) ob der entschädigungsanspruch rechtzeitig geltend gemacht worden ist,

d) ob unterhaltsberechtigte gemäß Abschnitt A iii nr. 2 über ihr Antragsrecht 
belehrt worden sind und ob sie Ansprüche geltend gemacht haben,

e) ob aus dem strafverfahren umstände bekannt sind, die für die bearbeitung 
des ent schädigungsanspruchs wesentlich sein können, und ob bzw. in wel-
cher höhe aufrechenbare Forderungen (z. b. geldstrafen und Kosten) beste-
hen,

f) ob Anlass zu der Annahme besteht, dass die berechtigte Person Ansprüche 
gegen dritte hat, die im Falle einer entschädigung auf das Land übergehen 
(vgl. § 15 Abs. 2 streg).

dem bericht werden die strafakten, soweit tunlich, beigefügt. Andernfalls wer-
den sie unverzüglich nachgereicht. sofern die strafakten nicht alsbald entbehr-
lich sind, sind dem bericht beglaubigte Abschriften der zu buchst. a, b und e in 
betracht kommenden unterlagen beizufügen.

3. Werden in dem Anspruchsschreiben gleichzeitig Ansprüche auf erstattung von 
Ausla gen aus dem strafverfahren geltend gemacht, so wird eine beglaubigte 
Abschrift des Anspruchsschreibens zu den strafakten genommen und veran-
lasst, dass der Anspruch auf Auslagenerstattung getrennt bearbeitet wird. die 
berechtigte Person wird hiervon unterrichtet. 

II. Prüfung des Entschädigungsanspruchs

1. die mit der Prüfung des Anspruchs beauftragte stelle (Prüfungsstelle) legt für 
die Prüfung ein sonderheft an.

2. sie prüft, in welcher höhe der Anspruch der berechtigten Person begründet 
ist sowie ob und in welcher höhe aufrechenbare Forderungen bestehen. die 
Prüfung erstreckt sich auf die Punkte, die nach den Angaben der berechtigten 
Person und nach den einschlägigen gesetzlichen vorschriften (z. b. §§ 7, 11 
streg; §§ 249 ff. bgb) sowie der dazu ergangenen rechtsprechung erheblich 
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sind. das muss anhand der um stände des einzelfalles festgestellt werden. die 
nachstehend wiedergegebenen hinweise für häufiger auftauchende Fragen gel-
ten nur unter dem vorbehalt, dass die umstände des einzelfalles keine andere 
behandlung erfordern:

a) Anhaltspunkte für die bewertung entgangener sachleistungen können 
den rechts verordnungen gem. § 17 Abs. 1 satz 1 nr. 4 sgb viertes buch 
entnom men werden.

b) Ausgaben, die die berechtigte Person infolge einer haft für unterkunft und 
verpflegung erspart hat, werden allein bei der geltendmachung von kongru-
enten vermögensschäden (§ 7 Abs. 1 streg) und nur wie folgt angerechnet:
aa) sind der berechtigten Person Ausgaben für verpflegung und unterkunft 

er spart geblieben, so wird je tag ein betrag in höhe von 3/4 aus der 
summe des haftkostensatzes für einzelunterbringung und des haftkos-
tensatzes für ver pflegung (Frühstück, mittagessen und Abendessen) an-
gerechnet.

bb) sind ihr nur Ausgaben für verpflegung oder nur Ausgaben für unterkunft 
er spart geblieben, so wird je tag ein betrag in höhe von 3/4 des haft-
kostensatzes für verpflegung (Frühstück, mittagessen und Abendessen) 
bzw. des haftkostensatzes für einzelunterbringung angerechnet.

cc) dabei werden der Aufnahme- und der entlassungstag als ein tag ge-
rechnet.

c) das während einer haft gewährte Arbeitsentgelt wird nur auf einen Anspruch 
auf entschädigung unmittelbar haftbedingter vermögensschäden angerech-
net.

d) durch die strafverfolgungsmaßnahme erlittene rentenversicherungsrechtli-
che nachteile werden regelmäßig dadurch ausgeglichen, dass der antragstel-
lenden Person nach maßgabe von satz 2 bis 4 der betrag erstattet wird, der 
ohne die strafverfolgungsmaßnahme an beiträgen zur gesetzlichen renten-
versicherung entrichtet worden wäre. hat die antragstellende Person freiwilli-
ge beiträge zur rentenversicherung für zeiten von strafverfolgungsmaßnah-
men (vgl. § 205 sgb sechstes buch) nachgezahlt, so sind ihr die gezahlten 
beiträge, höchstens jedoch der in satz 1 genannte betrag, zu erstatten. hat 
sie rechtzeitig einen Antrag auf nachzahlung freiwilliger beiträge gestellt, die 
beiträge aber noch nicht an den rentenversicherungsträger gezahlt, so sind 
die beiträge, höchstens jedoch der in satz 1 genannte betrag, unmittelbar 
an den rentenversicherungsträger auszubezahlen. hat die antragstellende 
Person einen Antrag auf nachzahlung freiwilliger beiträge nicht rechtzeitig 
gestellt, unterbleibt ein Ausgleich.

e) in der regel kann davon ausgegangen werden, dass die infolge eines 
ver dienstausfalles ersparten beträge an einkommens- oder Lohnsteuer 
dem betrag entsprechen, den die berechtigte Person im hinblick auf die 
entschädigungsleis tung als einkommensteuer zu zahlen hat (vgl. § 2 Abs. 1 
und 4, § 24 nr. 1 buchst. a einkommensteuergesetz).

f) es besteht allgemein keine verpflichtung des Landes, den entschädigungs-
betrag vom zeitpunkt der entstehung des schadens bis zur Auszahlung des 
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entschädi gungsbetrages zu verzinsen. im einzelfall können jedoch aufgrund 
besonderer umstände im hinblick auf den zeitablauf zuschläge zur entschä-
digungssumme berechtigt sein (z. b. unter dem gesichtspunkt des entgan-
genen gewinns, wenn die berechtigte Person ohne den verdienstausfall be-
träge verzinslich angelegt hätte).

g) beauftragt die berechtigte Person eine rechtsanwältin oder einen rechtsan-
walt mit der geltendmachung ihrer Ansprüche, so sind ihre Aufwendungen 
für die entstandenen gebühren als teil des vermögensschadens erstattungs-
fähig, sofern die beauftragung einer rechtsanwältin oder eines rechtsan-
waltes notwendig war. daran fehlt es regelmäßig in einfach gelagerten Fällen, 
etwa wenn ausschließlich immaterielle haftentschädigung verlangt wird (§ 7 
Abs. 3 streg). eine vorteilsausgleichung hinsichtlich der erstattungsfähigen 
gebühren findet nicht satt.

3. a) entzogen im sinne des § 11 Abs. 1 und 2 streg ist der unterhalt, wenn ihn 
die un terhaltspflichtige Person infolge der strafverfolgungsmaßnahmen nicht 
leisten und die unterhaltsberechtigte Person ihn auch nicht nachträglich be-
anspruchen konnte (vgl. z. b. § 1613 bgb).

b) Kommen Ansprüche von unterhaltsberechtigten in betracht, so widmet die 
Prü fungsstelle der gefahr von doppelzahlungen besondere Aufmerksamkeit. 
Aus diesem grund kann es im einzelfall zweckmäßig sein, die berechtigten 
Personen zu einer erklärung aufzufordern, ob und ggf. in welcher höhe sie 
im fraglichen zeitraum anderen Personen zur unterhaltsleistung verpflichtet 
waren oder gewesen wären. im interesse der beschleunigung und vereinfa-
chung ist anzustreben, dass sich die beteiligten auf eine bestimmte Auftei-
lung der gesamtentschädigung einigen oder eine der beteiligten oder eine 
dritte Person bevollmächtigen, die ge samtentschädigung mit schuldbefrei-
ender Wirkung für das Land in empfang zu nehmen (vgl. § 362 Abs. 2 bgb).

c) einigen sich die beteiligten nicht und ist eine Prüfung der unterhaltsansprü-
che mit schwierigkeiten verbunden, verspricht sie kein eindeutiges ergebnis 
oder hat eine durchgeführte Prüfung kein eindeutiges ergebnis gehabt, so 
kommt die hin terlegung (vgl. §§ 372 ff. bgb) des entschädigungsbetrages 
in betracht, soweit er unter den beteiligten streitig ist und zweifel an ihrer 
berechtigung bestehen.

4. die Prüfungsstelle prüft die erheblichen Angaben der berechtigten Person nach 
und stellt erforderlichenfalls über zweifelhafte Punkte ermittlungen an. Weicht 
deren er gebnis von dem vorbringen der berechtigten Person ab, so wird diese in 
der regel zu hören sein. von kleinlichen beanstandungen wird abgesehen. bei 
den ermittlungen wird darauf geachtet, dass bei dritten nicht der eindruck ent-
steht, gegen die berechtigte Person sei ein strafrechtliches ermittlungsverfahren 
anhängig.

5. die Prüfungsstelle berichtet, wenn sie nicht selbst zur entscheidung über den 
Anspruch befugt ist, auf dem dienstwege an die für die entscheidung zuständi-
ge stelle. in dem bericht legt die Prüfungsstelle das ergebnis ihrer ermittlungen 
dar und fügt die einschlägigen vorgänge bei. sie führt insbesondere aus,
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a) ob der Antrag rechtzeitig gestellt worden ist,

b) ob und in welcher höhe nach §§ 7, 11 streg zu ersetzende schäden entstan-
den sind,

c) ob durch die Leistung der entschädigung nach § 15 Abs. 2 streg Ansprüche 
auf die staatskasse übergehen und ob und in welcher höhe deren verfolgung 
voraussichtlich zu einem ersatz führen wird.

6. die Prüfung der geltend gemachten Ansprüche und die erstattung des berichts 
werden möglichst beschleunigt. erweisen sich ermittlungen durch andere be-
hörden als notwendig, so wird stets auf die eilbedürftigkeit hingewiesen. Über 
einen nachgewiesenen teil des Anspruchs kann die Prüfungsstelle vorab be-
richten. sie kann weiter nur über den Anspruch vorab berichten, wenn sie die 
Ansprüche gegen dritte noch nicht abschließend geprüft hat. die weiteren er-
mittlungen dürfen durch dieses verfahren nicht verzögert werden.

7. ist ein immaterieller schaden zu ersetzen, so ordnet die Prüfungsstelle im 
einverneh men mit der für die entscheidung zuständigen stelle insoweit die Aus-
zahlung eines vorschusses unter berücksichtigung aufrechenbarer Forderungen 
unverzüglich an.

8. stellt die Prüfungsstelle fest, dass der Anspruch auf ersatz des vermögensscha-
dens unter berücksichtigung aufrechenbarer Forderungen ganz oder teilweise 
begründet ist, so kann sie im einvernehmen mit der für die entscheidung zu-
ständigen stelle in dringenden Fällen die Auszahlung eines vorschusses anord-
nen. der vorschuss soll die hälfte des für begründet erachteten Anspruchs oder 
Anspruchsteiles nicht übersteigen.

9. Wird ein vorschuss gewährt, so werden seine höhe und der zeitpunkt der zah-
lung in dem bericht angegeben.

III. Entscheidung über den Anspruch

1. die entscheidung über den Anspruch wird der berechtigten Person durch die für 
die entscheidung zuständige stelle nach den vorschriften der zivilprozessord-
nung zugestellt (vgl. § 10 Abs. 2 satz 2 streg).

2. Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, so wird die berechtigte Person 
über den rechtsweg und die Klagefrist belehrt (vgl. § 13 Abs. 1 streg).

3. die für die entscheidung zuständige stelle ordnet die Auszahlung der zuerkann-
ten entschädigung an.

4. die für die entscheidung zuständige stelle gibt eine durchschrift der entschei-
dung zu den strafakten.

5. beschreitet die berechtigte Person den rechtsweg, so ist der für die entschei-
dung zuständigen stelle zu berichten.
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IV. Außerkrafttreten der Entscheidung

1. in den Fällen des § 14 Abs. 2 streg berichtet die Leiterin oder der Leiter der 
staatsanwaltschaft, sofern sie oder er nicht selbst zur entscheidung über den 
Anspruch befugt ist, der dafür zuständigen stelle auf dem dienstwege unver-
züglich von der einreichung des Wiederaufnahmeantrages oder von der Wie-
deraufnahme der untersuchungen oder ermittlungen und von dem Ausgang des 
verfahrens. ist eine bereits festgesetzte entschädigung noch nicht gezahlt, so 
ordnet die für die entschädigung zuständige stelle sofort die vorläufige Ausset-
zung der zahlung an.

2. a) tritt in den Fällen des § 14 Abs. 1 streg die entscheidung über die entschädi-
gungspflicht außer Kraft, so berichtet die Leiterin oder der Leiter der staats-
anwaltschaft auf dem dienstwege an die für die entscheidung zuständige 
stelle. diese entscheidet darüber, ob eine schon bezahlte entschädigung 
bereits vor Abschluss des neuen verfahrens zurückgefordert werden soll.

b) der eröffnung des hauptverfahrens im sinne des § 14 Abs. 1 streg steht der 
er lass eines strafbefehls oder eines bußgeldbescheides gleich.

3. die für die entscheidung zuständige stelle betreibt die Wiedereinziehung einer 
geleis teten entschädigung.

c. Vertretung

1. gibt die beschuldigte oder berechtigte Person erklärungen nicht persönlich ab, so 
wird die vollmacht oder gesetzliche vertretungsmacht der vertretenden Person ge-
prüft. grundsätzlich berechtigt weder die vollmacht der verteidigerin oder des ver-
teidigers noch die gewöhnliche strafprozessvollmacht zur vertretung im entschädi-
gungsverfahren.

2. Wird die beschuldigte Person in dem ermittlungs- oder strafverfahren von einer 
verteidigerin oder einem verteidiger vertreten, die nach § 145a stPo als ermächtigt 
gelten, zustellungen in empfang zu nehmen, so wird dieser oder diesem das urteil 
oder der beschluss, der das verfahren abschließt (vgl. § 8 Abs. 1 satz 1 streg), 
oder die mitteilung über die einstellung des verfahrens (vgl. § 9 Abs. 1 satz 4 streg) 
zugestellt. die sonstigen nach diesem gesetz vorgesehenen zustellungen werden, 
soweit nicht eine vollmacht für das entschädigungsverfahren erteilt ist oder ein Fall 
der gesetzlichen vertretungsmacht vorliegt, an die beschuldigte oder berechtigte 
Person persönlich bewirkt.

3. die entschädigungssumme darf an eine vertreterin oder einen vertreter nur gezahlt 
werden, wenn diese oder dieser nachgewiesen hat, dass sie oder er von der berech-
tigten Person zur entgegennahme der entschädigung ausdrücklich bevollmächtigt 
ist.
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D. Entschädigung nach Einspruch im Bußgeldverfahren

1. das gesetz über die entschädigung für strafverfolgungsmaßnahmen gilt sinngemäß 
für das bußgeldverfahren (§ 46 Abs. 1 oWig).

2. sind in einem bußgeldverfahren, das von der verwaltungsbehörde nicht abge-
schlossen worden ist (vgl. § 110 oWig), verfolgungsmaßnahmen nach § 2 streg 
vollzogen worden, so finden die Abschnitte A bis c Anwendung. daher hat z. b. die 
staatsan waltschaft die betroffene Person nach maßgabe des Abschnitts A ii nr. 1 
zu belehren, wenn sie das bußgeldverfahren, in dem verfolgungsmaßnahmen nach 
§ 2 streg durchgeführt worden sind, nach einlegung des einspruchs einstellt.

teil II

A. Prüfungsstelle im sinne von teil i Abschnitt b ist die generalstaatsanwältin oder der 
generalstaatsanwalt, generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main.

b. Über entschädigungsansprüche entscheidet die generalstaatsanwältin oder der 
generalstaatsanwalt,

1. wenn sie oder er den Anspruch ablehnt,

2. wenn sie oder er eine entschädigung von nicht mehr als 25.000 euro zuerkannt 
und nicht die generalbundesanwältin oder der generalbundesanwalt in der 
strafsache, die der entschädigung zugrunde liegt, ermittlungen geführt hat.

die entscheidung ergeht im namen und im Auftrag des hessischen ministeriums 
der Justiz; dies ist in den bescheiden zum Ausdruck zu bringen.

c. die generalstaatsanwältin oder der generalstaatsanwalt berichten dem hessi-
schen ministerium der Justiz zum 31. märz jeden Jahres (zweifach) über die im 
abgelaufenen Kalenderjahr angeordneten entschädigungszahlungen einschließlich 
der entschädigungszahlungen, die vom hessischen ministerium der Justiz ange-
ordnet wurden. in dem bericht werden entschädigungszahlungen für urteilsfolgen 
(§ 1 streg) und für andere strafverfolgungsmaßnahmen (§ 2 streg) unterschieden, 
sowie zusätzlich entschädigungszahlungen für die vorläufige entziehung der Fahr-
erlaubnis (§ 2 Abs. 2 nr. 5 streg), aus billigkeitsgründen (§§ 3 und 4 streg) und für 
immateriellen schaden (§ 7 Abs. 3 streg) erfasst. in jeder gruppe werden die zahl 
der entschädigungsfälle und die gesamtsumme der Auszahlung angegeben.

§ 2

dieser runderlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
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B E K A N N t M A c H u N G E N

Neuinkraftsetzung der Generalaktenverfügung (Generalaktenplan). Bek. d. MdJ v. 
14.10.2014 (1450 - I/B2 - 2009/3643 - I/A) – JMBl. S. 756 –

– Gült.-Verz. Nr. 2103 –

der runderlass betreffend die bundeseinheitliche generalaktenverfügung (generalak-
tenplan) vom 17. november 2009 (Jmbl. 2010 s. 25), zuletzt geändert mit nicht veröf-
fentlichtem runderlass vom 6. Februar 2013, tritt mit Ablauf des 31. dezember 2014 
im zuge der erlassbereinigung außer Kraft. mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wird dieser 
unverändert neu in Kraft gesetzt. 

Wegen des umfangs wird von einem vollständigen Abdruck abgesehen. die vollstän-
dige Fassung der generalaktenverfügung wird im mitarbeiterportal zur einsicht bereit-
gestellt.

R u N D V E R f ü G u N G E N  D E S  P R Ä S I S E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I c H t S  f R A N K f u R t  A M  M A I N

Verlust von Dienstsiegeln. RdVfg. d. Präs. d. OLG vom 7. November 2014 (5413 
E - II/2 - 2502/14) – JMBl. S. 756 –

	1.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 7 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	2.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 8 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	3.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 19 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	4.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 21 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.07.2012 für ungültig erklärt.

	5.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 29 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.



757

	6.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 33 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	7.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 35 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	8.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 39 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.07.2012 für ungültig erklärt.

	9.	 Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 42 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.07.2012 für ungültig erklärt.

	10.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 43 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.07.2012 für ungültig erklärt.

	11.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 55 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2008 für ungültig erklärt.

	12.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 65 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.01.2007 für ungültig erklärt.

	13.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 68 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 28.10.2014 für ungültig erklärt.

	14.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 72 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 01.09.2012 für ungültig erklärt.

	15.	Das	Dienstsiegel	(Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	„Oberlandesgericht	Frank-
furt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 79 ist in verlust geraten 
und wird mit Wirkung vom 28.10.2014 für ungültig erklärt.

	16.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 15 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2014 für ungültig erklärt.

	17.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 25 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.09.2013 für ungültig erklärt.
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	18.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 28 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2012 für ungültig erklärt.

	19.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 29 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2012 für ungültig erklärt.

	20.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 45 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2012 für ungültig erklärt.

	21.	Das	Dienstsiegel	 (Farbdruckstempel)	mit	der	Umschrift	 „Der	Präsident	des	Ober-
landesgerichts Frankfurt am main“ mit dem Landeswappen und der Kennziffer 46 
ist in verlust geraten und wird mit Wirkung vom 01.01.2012 für ungültig erklärt.

Änderung der Verwaltungsvorschrift zum Hessischen Schiedsamtsgesetz (VVH-
SchAG). Rdvfg. des Präsidenten des Oberlandesgerichts vom 12. November 2014 
(318 E - I/3 - 2626/2014) – JMBl. S. 758 –

Aufgrund des § 51 des hessischen schiedsamtsgesetzes vom 23. märz 1994 (gvbl. 
i s. 148), zuletzt geändert durch gesetz vom 13. dezember 2012 (gvbl. s. 622), wird 
bestimmt:

Artikel 1

die verwaltungsvorschrift zum hessischen schiedsamtsgesetz vom 11. dezember 
2006 (Jmbl. 2007 s. 5) wird wie folgt geändert:

1. die nr. 2.4.1 und 2.4.2 werden wie folgt gefasst:

„2.4.1	 Der	 Schiedsperson	 sowie	 der	 stellvertretenden	 Schiedsperson	 sind	 nach	
vollendung einer ununterbrochenen 10-jährigen tätigkeit, nach vollendung 
einer ununterbrochenen 25-jährigen tätigkeit und aus Anlass ihres Ausschei-
dens aus dem Amt der dank und die Anerkennung der Justizverwaltung 
durch Überreichung einer urkunde zum Ausdruck zu bringen.

die dauer der tätigkeit ist vom tage der vereidigung (§ 6 hschAg) an zu 
rechnen. von der Überreichung einer urkunde anlässlich des Ausscheidens 
aus dem Amt kann abgesehen werden, wenn der schiedsperson oder der 
stellvertretenden schiedsperson innerhalb der letzten zwölf monate eine ur-
kunde zur vollendung der 10-jährigen oder 25-jährigen tätigkeit ausgehän-
digt worden ist. in diesem Falle kann es bei der Aushändigung eines dank-
schreibens verbleiben.
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2.4.2 die urkunde, für die der einfache vordruck mit dem Landeswappen zu ver-
wenden ist, ist von dem vorstand des zuständigen Amtsgerichts zu unter-
zeichnen und der schiedsperson oder der stellvertretenden schiedsperson 
auszuhändigen. da das schiedsamt auch mit der gemeinde verknüpft ist, 
wird in der regel auch die zuständige gemeinde den Wunsch haben, das 
Jubiläum und das Ausscheiden einer schiedsperson oder einer stellvertre-
tenden schiedsperson in besonderer Weise zu würdigen. die vorstände der 
Amtsgerichte sollen deshalb darauf achten, dass eine von der gemeinde vor-
gesehene und die von ihnen vorzunehmende ehrung nach möglichkeit gleich-
zeitig vorgenommen werden.“

2. nr. 2.4.4 wird wie folgt gefasst:

„2.4.4	 Eine	 Ehrung	 erfolgt	 nicht,	 wenn	 die	 Schiedsperson	 oder	 die	 stellvertreten-
de schiedsperson auf grund eines unehrenhaften tatbestandes ihres Amtes 
enthoben wird (§ 8 hschAg) oder auf grund eines solchen tatbestandes ihr 
Amt niederlegt.“

3. nr. 11.2 wird wie folgt gefasst:

„11.2	 Ist	 auch	 die	 stellvertretende	 Schiedsperson	 verhindert	 oder	 dauert	 die	 Ver-
hinderung der schiedsperson voraussichtlich länger als drei Wochen, hat die 
schiedsperson auch den vorstand des zuständigen Amtsgerichts – ggf. mit 
hinweis auf die notwendigkeit zu einer Anordnung nach § 11 Abs. 2 hschAg 
– und die gemeinde unverzüglich zu unterrichten.“

4. die Anlage 6 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 6 (nr. 2.4.3 vvhschAg)

Muster für Glückwunschurkunden

a) nach 10-jähriger tätigkeit:

Aus Anlass ihrer/seiner 10-jährigen 
ehrenamtlichen tätigkeit spreche ich 

der (stellvertretenden) schiedsfrau/ dem (stellvertretenden) schiedsmann

Frau/ herrn _________________________________

für die geleisteten treuen dienste den dank und die Anerkennung 
der hessischen Justizverwaltung aus.

ich verbinde dies mit den besten Wünschen für ein weiteres 
erfolgreiches Wirken und für das persönliche Wohlergehen.

ort, datum ________________

Die/ Der Präsidentin/Präsident/Direktorin/Direktor 
des Amtsgerichts

(dienstsiegel)
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b) nach 25-jähriger tätigkeit:

Aus Anlass ihrer/seiner 25-jährigen 
ehrenamtlichen tätigkeit spreche ich 

der (stellvertretenden) schiedsfrau/ dem (stellvertretenden) schiedsmann

Frau/ herrn _________________________________

für die geleisteten treuen dienste den dank und die Anerkennung 
der hessischen Justizverwaltung aus.

ich verbinde dies mit den besten Wünschen für ein weiteres 
erfolgreiches Wirken und für das persönliche Wohlergehen.

ort, datum ________________

Die/ Der Präsidentin/Präsident/Direktorin/Direktor 
des Amtsgerichts

c) Anlässlich des Ausscheidens:

Aus Anlass ihres/seines Ausscheidens 
aus dem schiedsamt spreche ich

Frau/ herrn _________________________________

für die geleisteten treuen dienste den dank und die Anerkennung 
der hessischen Justizverwaltung aus.

ich verbinde dies mit den besten Wünschen für die zukunft.

ort, datum ________________

Die/ Der Präsidentin/Präsident/Direktorin/Direktor 
des Amtsgerichts

Artikel 2

diese rundverfügung tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

Frankfurt am main, den 12. november 2014 der Präsident des oberlandesgerichts

 in vertretung 
 schichor
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M I t t E I L u N G E N  D E S  P R Ä S I S E N t E N 
D E S  O B E R L A N D E S G E R I c H t S  f R A N K f u R t  A M  M A I N

Ergebnisse der Rechtspflegerprüfung in Hessen im Jahr 2014

An der Laufbahnprüfung für den rechtspflegerdienst im Jahr 2014 haben insgesamt  
63 Kandidatinnen und Kandidaten teilgenommen, davon aus

 Hessen thüringen

 25 rechtspflegeranwärterinnen 11 rechtspflegeranwärterinnen

 19 rechtspflegeranwärter 1 rechtspflegeranwärter

 2 Aufstiegsbeamtinnen

 5 Aufstiegsbeamte

 Gesamt: 51 Gesamt: 12

54 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Prüfung bestanden. 9 Kandidat/innen 
haben die Prüfung nicht bestanden.

die ergebnisse stellen sich im Überblick wie folgt dar:

 Gesamt Hessen thüringen

Note Anzahl % Anzahl % Anzahl %

sehr gut 0 0,00 0 0,00 0 0,00

gut 7 11,11 6 11,76 1 8,33

befriedigend 33 52,38 28 54,90 5 41,67

Ausreichend 14 22,22 10 19,61 4 33,33

nicht bestanden 9 14,29 7 13,73 2 16,67

Summe 63 100,00 51 100,00 12 100,00
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V E R Ö f f E N t L I c H u N G  D E R  R E c H t S A N W A Lt S -  u N D 
N O tA R K A M M E R N  S O W I E  D E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
D E R  R E c H t S A N W Ä Lt E  I M  L A N D E  H E S S E N 

B E R I c H t I u N G E N

berichtung des beschlusses der vertreterversammlung des versorgungswerks der 
rechtsanwälte im Lande hessen vom 23. Juli 2014; hier: satzungsänderungen, JMBl. 
11/2014, S. 550. hier muss es richtig lauten:

8. Inkrafttreten:

diese satzungsänderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft.

der beschluss wurde vom hessischen ministerium der Justiz mit bescheid vom 
29.08.2014 genehmigt.

P E R S O N A L N A c H R I c H t E N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren ver-
öffentlichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz

ernannt wurden:
zur ministerialdirigentin : Präsidentin des Landgerichts ruth schröder – unter beru-

fung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Leitenden
ministerialrätin : ministerialrätin delia dunkel;

zur regierungs-
oberrätin : regierungsrätinnen ute Adelsberger und cornelia schon-

hart;

zur Amtfrau : oberinspektorinnen Anja hollop, sabrina möhwald und 
Jasmin Pirner.

Generalstaatsanwaltschaft frankfurt am Main 

ernannt wurden:
zur Justizsekretärin : Aydin Aylin, Alisa brand, stephanie hitzemann und tatjana 

moltschanow – unter gleichzeitiger berufung in das beam-
tenverhältnis auf Probe –.
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Landgerichte

ernannt wurden:
zum Präsidenten
des Landgerichts : vizepräsident des Landgerichts Albrecht simon in Kassel;

zur vorsitzenden richterin
am Landgericht : richterin am Landgericht tanja raab-rhein in Frankfurt am 

main;

zum vorsitzenden richter
am Landgericht : richter am Landgericht Lars iffländer in Frankfurt am main;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektoren Werner dauber in Frankfurt am main und 

herbert Keul in Limburg a.d. Lahn;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin maria gros in Limburg a.d. Lahn;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär gerd thiemann in gießen;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärinnen nadine mathes in Frankfurt am 

main und simone zimmermann in Limburg a.d. Lahn;

zur Justizsekretärin : desiree-gloria in darmstadt, virginia borgner und elena 
Freund in Frankfurt am main – unter gleichzeitiger berufung 
in das beamtenverhältnis auf Probe –;

zum Justizsekretär : Kai-André gössel und Florian müller in Frankfurt am main – 
unter gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf 
Probe –.

versetzt wurden:
herr vizepräsident des Landgerichts dr. Patrick Liesching v. d. Amtsgericht Fulda a. 
d. Landgericht gießen, beauftragte gerichtsvollzieherin nadine brandenburger v. d. 
Landgericht darmstadt a. d. Amtsgericht Frankfurt am main.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzender richter am Landgericht thomas Kehren in Frankfurt am main.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:
zur staatsanwältin : richterin auf Probe maren herwig in Kassel – unter beru-

fung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit –;

zur oberamtsanwältin : Amtsanwältin simone erika Walter in Kassel;

zur Justizsekretärin : ina-vanessa Kropp in Frankfurt am main und Jasmin gerber 
in gießen – unter gleichzeitiger berufung in das beamten-
verhältnis auf Probe –.
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Justizsekretärin Lisa christ in Limburg a. d. Lahn wurde in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen.

versetzt wurde:
Justizsekretärin corinna Jacob v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. verwaltungs-
gericht darmstadt.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsanwalt roland zimmer in hanau und Amtsinspektor Karlheinz müller in 
Frankfurt am main.

Amtsgerichte

ernannt wurden:
zur ober-
gerichtsvollzieherin : gerichtsvollzieherinnen sabine becker in Frankfurt am 

main und sybille müller in Wiesbaden;

zum ober-
gerichtsvollzieher : gerichtsvollzieher markus Lückhof in dillenburg und timo 

Pipp in Frankfurt am main;

zur gerichtsvollzieherin : Justizobersekretärin emma schwab-euler in gießen;

zum gerichtsvollzieher : Justizobersekretär stefan Wilhelm in marburg;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärin iris Werner in hanau;

zur Justizsekretärin : Jennifer Fuchs in darmstadt, sarah Auth, Anita boczinski, 
selda denizer, Lisa-marlene gläsel, Julia hoffelner, char-
line hönsch, Kristine Köhler, stephanie Kühnemund, ve-
ronica Lombardi, christin meyer, Liane Pankraz, melanie 
Pfeiffer, Jessica schlender, Jennifer schmidt, Yasemin ste-
phan, carolin Wagener, Andrea Wichmann und Kim-Karina 
Wormsbächer in Frankfurt am main sowie nicole hieke in 
rüsselsheim – alle unter gleichzeitiger berufung in das be-
amtenverhältnis auf Probe –;

zum Justizsekretär : mattis thore Andersen in Frankfurt am main und Fabian Fi-
scher in Frankfurt am main, Pierre reichmann in offenbach 
am main sowie Angelo galasso in Wiesbaden – alle unter 
gleichzeitiger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –.

Justizsekretärinnen vanessa Langnickel in darmstadt, Juliane Fecher, margarete 
Keck und Jana opper in Frankfurt am main sowie Franziska schaft in offenbach am 
main wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Justizsekretär simon Peter in Frankfurt am main wurde in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen.



765

versetzt wurden:
Amtsinspektor thomas Laux v. d. Amtsgericht gießen a. d. oberlandesgericht Frank-
furt am main; gerichtsvollzieherinnen stephanie becker v. d. Amtsgericht darmstadt 
a. d. Amtsgericht Kassel und meike gerhold-schäfer v. d. Amtsgericht marburg a. d. 
Amtsgericht Kassel; gerichtsvollzieher sven schwarz v. d. Amtsgericht marburg a. d. 
Amtsgericht Wetzlar, beauftragte gerichtsvollzieherinnen Katja endrejat v. d. Amtsge-
richt Wiesbaden a. d. Amtsgericht rüsselsheim, heike Fröba v. d. Amtsgericht groß-
gerau a. d. Amtsgericht Wiesbaden und nadine vey v. d. Amtsgericht in Frankfurt 
am main a. d. Amtsgericht marburg; beauftragte gerichtsvollzieher marcus Krug in 
hanau a. d. Amtsgericht Frankfurt am main, torsten olbrich v. d. Amtsgericht gießen 
a. d. Amtsgericht Wetzlar und carsten Wassermann v. d. Amtsgericht Fulda a. d. 
Amtsgericht marburg sowie Justizsekretärin nancy zeiger v. d. Amtsgericht König-
stein im taunus a. d. Amtsgericht rüsselsheim,

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
obergerichtsvollzieher hans georg Krug in Frankfurt am main und Friedrich heinrich 
hirsch in michelstadt; Amtsinspektorin renate Wittich in Fritzlar; Amtsinspektor ul-
rich Luckhardt in gießen sowie die obersekretäre hans-Joachim Kilian in Limburg 
a.d. Lahn und holger bernstein in Kassel.

Amtsanwaltschaft

ernannt wurden:
zur Justizsekretärin : Karolin bergholz und mona-Lena schupp – unter gleichzei-

tiger berufung in das beamtenverhältnis auf Probe –.

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

herr oberamtsrat roland schiller wurde durch Überleitung in den höheren allgemeinen 
verwaltungsdienst zum regierungsrat ernannt.

It-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel

Amtmann marco schneider und inspektor sebastian rehbein wurden in das beamten-
verhältnis auf Lebenszeit berufen. 

Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:
rechtsanwalt Jan henrik bielich mit dem Amtssitz in eppstein.
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Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar Klaus-Jürgen hothmer, Wiesbaden, mit Ablauf des 16.10.2014, 
notar Peter-ulrich gilb, darmstadt, mit Ablauf des 31.12.2014, 
notar Wolfgang Latin, neu-isenburg, mit Ablauf des 31.12.2014, 
notar Jürgen Jens Petersen, Fuldatal, mit Ablauf des 31.12.2014,

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Alexander Wolfram, offenbach am main, mit Ablauf des 31.12.2014, 
notarin gabriele ramser, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.10.2014.

S t E L L E N A u S S c H R E I B u N G E N

B E R I c H t I G u N G E N

Die im JMBl. vom 1. November 2014, S. 556, unter Ziffer 3. und 4. erfolgten Aus-
schreibungen lauten jeweils richtig:

3. eine Leitende oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaats-
anwaltschaft oder einen Leitenden oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer 
generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. 
Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

4. eine Leitende oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaats-
anwaltschaft oder einen Leitenden oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer 
generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. 
Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.
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S t E L L E N A u S S c H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 3 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

 2. eine richterin oder einen richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2) die oder der mit teilzeit zur hälfte 
des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil  aus-
zurichten.

 3. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten
des Landgerichts Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

 4. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am Landgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Staatsanwaltschaften

 5. die Leitende oberstaatsanwältin oder den Leitenden oberstaatsanwalt
als Leiterin oder Leiter der staatsanwaltschaft darmstadt ( r 4 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1 ziffer 2.4.) aus-
zurichten.
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 6. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder 
ein oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft
bei der staatsanwaltschaft Wiesbaden ( r 2 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 7. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am verwaltungsgericht gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

 8. eine richterin oder einen richter
am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

 9. eine oberinspektorin oder einen oberinspektors (besoldungsgruppe A 10 hbesg)
bei dem sozialgericht Wiesbaden als Kostenbeamtin oder Kostenbeamter mit ver-
waltungsaufgaben. die stelle ist ab sofort zu besetzen.

Aufgabengebiet:
Alle in der sozialgerichtsbarkeit anfallenden Aufgaben der Kostensachbearbeitung, 
der rechtsantragstelle sowie verwaltungs- und Personalführungsaufgaben im 
rahmen der stellvertretung der geschäftsleitung des gerichts. 

die bewerberin oder der bewerber sollte folgendes Anforderungsprofil erfüllen:

I. Allgemeine Voraussetzungen
•	 Laufbahnprüfung	 für	 den	 gehobenen	 Dienst	 der	 allgemeinen	 Laufbahnver-

waltung oder für den rechtspflegerdienst sowie vergleichbare Ausbildungen
•	 Pflichtbewusstsein
•	 Flexibilität
•	 Belastbarkeit
•	 gutes	mündliches	und	schriftliches	Ausdrucksvermögen
•	 Leistungsbereitschaft
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•	 Engagement	und	Verantwortungsbewusstsein
•	 Fähigkeit	zu	selbständiger,	ergebnisorientierter	Arbeit

II. Besondere Voraussetzungen

a) fachkompetenz
•	 gute	 Fachkenntnisse,	 insbesondere	 des	 Kosten-	 und	 Entschädigungs-

rechts und der grundzüge des sozialrechts
•	 gute	Kenntnisse	beim	Einsatz	von	Informationstechnik
•	 klares	Urteilsvermögen

b) Soziale Kompetenz
•	 Kontaktfähigkeit
•	 Verhandlungsgeschick
•	 Fähigkeit	zur	Konfliktlösung
•	 Fähigkeit	zur	kooperativen	Zusammenarbeit	mit	der	Gerichtsleitung

c) führungskompetenz
•	 Befähigung	zur	Personalführung	und	Motivation
•	 Entscheidungskompetenz,	Durchsetzungsvermögen

finanzgerichtsbarkeit

 10. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am hessischen Finanzgericht in Kassel (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1 bis nr. 8 und nr. 10 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der 
Justiz;

zu nr. 9. binnen drei Wochen an den Präsidenten des hessischen Landessozialgerichts.
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Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 8 und Nr. 10  auf 
eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten 
wie eine an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen 
mehreren Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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